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Botschaft
zu einem Bundesgesetz über die Fachhochschulen
(Fachhochschulgesetz, FHSG)

vom 30. Mai 1994

Sehr geehrte Frau Präsidentin,
sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir unterbreiten Ihnen den Entwurf zu einem Bundesgesetz über die Fachhochschu-
len mit dem Antrag auf Zustimmung.
Gleichzeitig beantragen wir Ihnen, die folgenden parlamentarischen Vorstösse abzu-
schreiben:
1989 P 89.673 Förderung des Technologietransfers (S 30. 11. 89, Onken)
1990 P 90,817 Förderung der Lehre im Bereich Alternativenergien

(N 14. 12. 90, Segmüller)
1991 P 91,3161 Unterstützung der Reformbemühungen der höheren Fach-

schulen HTL, HWV (S 16. 9.91, Lauber)
1991 P 91.3367 Höhere Technische Lehranstalten. Bundesbeiträge

(N 20, 3. 92, [Houmard]-Bonny)
1992 P 91.3402 Europäische Anerkennung höherer Fachschulen

(N 20. 3. 9.2, Allcnspach)
1992 M 92.3206 Reform des schweizerischen Aus- und Weiterbildungs-

systems (N 9. 10. 92, CVP-Fraktion; S 10. 12. 92)
1992 M 92.3209 Reform des schweizerischen Aus- und Weiterbildungs-

systems (S 10. 12. 92, Kündig; N 9. 10. 92)
1993 M 93.3307 Fachhochschulen. Koordination (N ..., Zbinden; S ...)
1993 M 93.3334 Fachhochschulcn. Koordination (S ..., Onken; N ...)

Wir versichern Sie, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung.

30. Mai 1994 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespräsident: Stich
Der Bundeskanzler: Couchepin
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Übersicht

Mit der vorliegenden Botschaft beantragt der Bundesral die Schaffung von Fachhoch-
schulen und legt einen entsprechenden Gesetzesentwurf vor.

Die grundlegenden Umwälzungen in der Wirtschaß, der Zusammenschluss Europas und
der technologische Fortschritt stellen neue Anforderungen an unser Ausbildungssystem.
Eine besondere Herausforderung betrifft die duale Berufsbildung; Handlungsbedarf
besteht namentlich bei den Höheren Fachschulen, deren Anspruchsniveau zum Teil neu
zu definieren und heutigen Anforderungen anzupassen ist. Mil Reformen in diesem
Bereich werden neue Chancen des Aufstiegs für Berufsleute geboten; die Berufsbildung
soll als gleichwertig aber andersartig neben den Bildungsstrang Gymnasium-Universität
treten.

In sachlichem Zusammenhang mit der Schaffung von Fachhochschulen steht die Einfüh-
rung der Berufsmaiurität, die das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement in Aus-
nützung der gesetzlichen Zuständigkeiten auf dem Verordnungsweg vorweggenommen
hat. Eine ausdrückliche gesetzliche Verankerung wäre aber wünschbar. Sie kann im Rah-
men der hier zur Diskussion gestellten Gesetzgebung nachgeholt werden.

Die Schaffung von Fachhochschulen bewegt sich im Rahmen der Legislaturplanungfür
die Jahre 1991 bis 1995 (Ziel 28). Das Vorhaben steht in Einklang mit dem 1992 verab-
schiedeten Bericht über die Technologiepolitik des Bundes und bildet einen Teil des
Revitalisierungsprogfamms für die schweizerische Wirtschaft. Damit wird auch auf meh-
rere parlamentarische Vorstösse geantwortet, mit denen Reformen des ausseruniversitä-
ren Tertiärbereiches gefordert wurden.

Mit der Aufwertung der Höheren Fachschulen der Stufe HTL/HWV/HFG zu Fachhoch-
schulen werden hauptsächlich die folgenden Ziele angestrebt:

Erweiterung des Hochschulangebotes in der Schweiz durch berufsorientierte
Ausbildungsgänge auf Hochschulstufe und damit Sicherung des Nachwuchses an
praktisch und wissenschaftlich ausgebildeten Kaderleuten für die Wirtschaft. Die
künftigen Fachhochschulen sind Ausbildungsstätten der Hochschulstufe und werden
in erster Linie Berufsleute in drei Jahren Vollzeitunterricht oder vierjährigem be-
rufsbegleitendem Studium zu hochqualifizierten Fachleuten für die Wirtschaft aus-
bilden.

Aufwertung der Studiengänge auf nationaler und internationaler Ebene und
Stärkung der Europafähigkeit der Diplome. Die Positionierung der Fachhoch-
schulen im Hochschulbereich als den vniversitären Hochschulen gleichwertige,
aber andersartige Institutionen lassi sich mit der Entwicklung in mehreren Staaten
Europas vergleichen (besonders Deutschland, Grossbritannien, Niederlande,
Österreich, Fürstentum Liechtenstein).

Schaffung von attraktiven Weiterbildungsmöglichkeiten für Berufsleute und da-
durch gleichzeitig Aufwertung der Berufsbildung. Zulassungsvoraussetzung zu ei-
nem Fachhochschulstudium bildet in der Regel die neu geschaffene Berufsmaturität,
andere Wege zur Fachhochschule sollen jedoch auch offenstehen.
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Erweiterung des Leistungsauftrages (bisher nur Unterricht) durch ein verbesser-
tes Angebot an Weiterbildungsveranstaltungen, durch ein Engagement in anwen-
dungsorientierter Forschung und Entwicklung sowie durch Dienstleistungen zu-
gunsten der Wirtschaft (Wissens- und Technologietransfer). Im Rahmen des Wis-
sens- und Technologietransfers sollen Bildungs-, Dienstleistungs- und Informati-
onszentren als Instrument zur Stärkung der regionalen Strukturen geschaffen wer-
den. Mil dem Engagement in anwendungsorientierter Forschung und Entwicklung
sollen sowohl die Wissenschaftlichkeit als auch der Praxisbezug des Unterrichts si-
chergestellt werden, und mit der Verpflichtung zu einem Angebot an Weiterbil-
dungsveranstaltungen wird der Nachfrage nach «éducation permanente» Rechnung
getragen.

Verbesserung der Koordination unserer Bildungssysteme in Bund und Kantonen.
Mittels Zielvorgaben will der Bundesrat die Entwicklung der Fachhochschulen in
seinem Zuständigkeitsbereich steuern. Für den Vollzug des Gesetzes setzt der Bun-
desrat eine Eidgenössische Fachhochschulkommission ein. Die Kantone werden zur
Beratung der Trägerschaften und der Bundesbehörden in allen Fragen, welche die
Fachhochschulen betreffen, eine Fachhochschulkonferenz einsetzen.

Finanzielle Unterstützung der Fachhochschulen durch den Bund; Gewährlei-
stung hoher Qualität. Der Bund wird die Fachhochschulen im Sinne dieses Geset-
zes mit ordentlichen, gegenüber heute erhöhten Beiträgen fördern. Die Führung ei-
ner Fachhochschule bedarf der Genehmigung des Bundes. Das Recht, die durch die
Bundesgesetzgebung geschützten Titel zu verleihen, ist an eine fachliche, periodisch
zu wiederholende Beurteilung der Schulen durch eidgenössische Experten gebun-
den.

Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Der betonte Praxisbezug der Ausbildung legt
es nahe, von den einzelnen Schulen wie von den Behörden aus eine enge Partner-
schaft und Zusammenarbeit mit der Wirtschaft anzustreben.

Der vorliegende Entwurf stützt sich einerseits auf den «Berufsbildungsartikel» 34^
Absatz l Buchstabe g der Bundesverfassung, wonach der Bund für die Berufsbildung im
Bereich der Wirtschaft eine Regelungskompetenz hat, andererseits auf den »Hoch-
schulartikel» 27 Absatz l der Bundesverfassung, der dem Bund die Kompetenz erteilt,
höhere Unterrichtsanstalten zu errichten oder zu unterstützen. Eine Aufwertung zu
Fachhochschulen kommt heute für folgende Schultypen in Frage:

die im Berufsbildungsgesetz und im Landwirischaftsgesetz erwähnten Höheren
Technischen Lehranstalten (Ingenieurschulen HTL),

die Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschulen (HWV) und

die Höheren Fachschulen für Gestaltung (HFG).

Schulen vergleichbarer Stufe in rein kantonaler Kompetenz (Konservatorien, Kunst-
akademien, Schulen im paramedizinischen und sozialen Bereich) könnten aufgrund des
vorliegenden Gesetzesentwurfes ohne Verfassungsänderung durch den Bund gefördert
werden, allerdings nur sofern das Parlament die dafür notwendigen zusätzlichen Fi-
nanzmittel zur Verfügung stellt. Aus bildungspolitischen Erwägungen wäre eine solche
Unterstützung wünschbar (Gesamtkonzeptfür die Tertiärstufe), aufgrund der gegenwär-
tigen Finanzlage des Bundes jedoch zur Zeit kaum zu verantworten. Im Hinblick auf eine
einheitliche Behandlung vergleichbarer Ausbildungsgänge erarbeitet die Schweizerische
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Konferenz der kantonalen Erziehungsdirekioren (EDK) in enger Zusammenarbeit mit den
Bundesstellen ein Fachhochschulkonzeptßir die Ausbildungen in kantonaler Zuständig-
keit.

Da der Bund die Fachhochschulen in der Regel nicht selber fuhrt, sondern jene der Kan-
tone koordiniert, anerkennt und fördert, werden die Kantone eine Anschlussgesetzgebung
erlassen müssen.

Der Obergang von heuligen Höheren Fachschulen zu Fachhochschulen wird zum mehr-
jährigen Prozess, in dessen Verlaufsich auch die wirtschaftlichen und finanziellen Rah-
menbedingungen ändern können. Die zur Zeit ungüngstige Ausgangslage sollte deshalb
nicht davon abhalten, die Reform jetzt einzuleiten.

Für die Schaffung von Fachhochschulen in der Regelungskompetenz des Bundes sind in
den Jahren 1996 bis 2003 für Bund und Kantone Gesamtkosten von 5,4 Mia. Franken
geplant, die Sich folgendermassen aufschlüsseln lassen:

Bau- und Betriebskosten für die Fachhochschulen (Ausbau bestehender Höherer
Fachschulen zu Fachhochschulen, u.a. durch Erweiterung des Lehrkörpers und der
Assistentenstellen, Ausbau der Sludienplatzkapazität sowie bauliche Massnahmen):
3,9 Mia. Franken.

Betriebskosten der Höheren Fachschulen heuligen Zuschnitts: 1,5 Mio, Franken.

Die Aufteilung der Kosten zwischen Bund und Kantonen ist Gegenstand der Gesetzge-
bung. Grundsätzlich beteiligt sich der Bund während der Aufbauphase (J996-2003) sub-
sidiär in Prozenten der Gesamtkosten (Art. 16 FHSG). Demzufolge entfallen auf den
Bund in der Zeit von 1996 bis 2003 Kosten von 1,6 Mia. Franken. Dies entspricht einem
Mehraufwand von 600 Mio. Franken gegenüber der Fortfuhrung der bisherigen Schulen.
Nach Ablauf der Reformphase soll vom System der Subventionierung der Fachhochschu-
len mit Prozenten der Gesamtkosten zu einer mindestens teilweise leistungsabhängigen
Subventionierung übergegangen werden

Um eine möglichst hochstehende Ausbildungsqualität und einen wirkungsvollen Einsatz
der fachlichen Ressourcen und der finanziellen Mittel sicherzustellen, sind die Ausbil-
dungsgänge sowie die Einrichtungen für anwendungsorientierte Forschung und Ent-
wicklung zusammenzufassen. Deshalb wird die Schaffung von ungefähr zehn Kompetenz-
zentren angestrebt.
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Botschaft

I Allgemeiner Teil

II Einleitung

Mit der vorliegenden Botschaft empfehlen wir Ihnen Reformen im Bildungswesen, die in
enger Verbindung mit der Revitalisienmg unserer Wirtschaft stehen. Massnahmen, die
einerseits der Wirtschaft die nötigen Fachkräfte zuführen und andererseits gelernte Be-
rufsleute befähigen, den Anforderungen der heutigen und künftigen Berufswelt zu ent-
sprechen, tragen wesentlich zur persönlichen Entfaltung des einzelnen bei und haben
damit auch eine gesellschaftspolitische Schlüsselfunktion, die nicht bloss wirtschaftlichen
Zielen untergeordnet werden soll. Mit der Schaffung von Fachhochschulen soll der Hoch-
schulbereich erweitert werden. Höhere Fachschulen, die gewissen Kriterien bezüglich
Unterrichtsangebot sowie Forschung und Entwicklung entsprechen, sind in unserem Bil-
dungssystem neu zu positionieren, ihr Anspruchsniveau ist neu zu definieren und den
heutigen Anforderungen anzupassen.

Die Schaffung von Fachhochschulen steht in engem Zusammenhang mit der Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort Schweiz. In unserem rohstoff-
armen Land kommt der Aus- und Weiterbildung des Personals zu guten Berufs- und Ka-
derleuten eine grosse Bedeutung zu. Die vorgesehenen Ausgaben im Bildungsbereich
stellen deshalb Investitionen in die Zukunft dar.

In der Wirtschaft bilden sich zunehmend neue Berufsfelder mit geänderten Anforderun-
gen heraus. Menschen, Technik und Arbeitsorganisation müssen zu neuen Konzepten zu-
sammengeführt werden. Die Umsetzung von Integrationskonzepten in die betriebliche
Realität muss sich darauf abstützen können, dass die betroffenen Mitarbeiter die Vorteile
eines ganzheitlichen, integrierten Ansatzes im Bereich der Produktion grundsätzlich ver-
stehen, aufnehmen und verwirklichen, oder - mit andern Worten ausgedrückt - sie müssen
dafür qualifiziert sein. Das rasche Erkennen und rasche Realisieren von interessanten
Anwendungsmöglichkeiten ist in Zukunft für die Unternehmungen von entscheidender
Bedeutung. Diese Kompetenzbasis zu schaffen, ist insbesondere eine Frage der Aus- und
Weiterbildung. Die Arbeitnehmern, der Arbeitnehmer der heutigen Zeit muss gelernt ha-
ben, mit neuen Techniken zu leben und sich auf ein Lernen einzustellen, das zeitlebens
dauert. Die hiermit zur Diskussion stehende Schaffung von Fachhochschulen bildet eine
bildungspolitische Antwort auf diese Herausforderungen.

Durch den Leistungsauftrag an die künftigen Fachhochschulen soll dem verstärkten Be-
darf an wissenschaftlicher Ausrichtung der Studiengänge und der vertieften Zusammen-
arbeit der Ausbildungsstätten mit der Wirtschaft Rechnung getragen werden.

Unser Ausbildungssystem muss mit denjenigen im Ausland vergleichbar werden, damit
die jungen Menschen auch im Ausland eine Anstellung finden können. Die Anerkennung
der Diplome. Titel und Zeugnisse unseres Ausbildungssystems im Ausland muss konse-
quent vorangetrieben werden. Ausserdem müssen die Voraussetzungen für die grenzüber-
schreitenden Forschungs- und Entwicklungsprogramme neu ausgehandelt werden.
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12 Ausgangslage

121 Die Höheren Fachschulen heute: Entwicklung und Ausbau,
Bedarf

Das Bildungsangebot im ausseruniversitären (tertiären) Bereich - jenes Angebot, das im
allgemeinen der erwachsenen Bevölkerung nach Abschluss einer beruflichen Grundaus-
bildung offensteht - zeichnet sich durch eine ausserordentliche Vielfalt bezüglich Inhalt,
Anforderungen, Trägerschaft und Finanzierung aus. Diese Vielfalt beruht einerseits auf
der foederaüstischen Grundstruktur unseres Bildungswesens schlechthin, andererseits ist
sie eine Folge der auch in diesem Bereich im demokratischen Staat grundsätzlich gelten-
den Gestaltungsfreiheit. Die Bildungsangebote der öffentlichen Hand wie insbesondere
jene privater Anbieter sind anhand mehr oder weniger eindeutig formulierter Bedürfnisse
zustande gekommen. Damit lassen sich zwar für die unterschiedlichsten Erwartungshal-
tungen geeignete Bildungsangebote ausmachen, ihre systematische Darstellung stösst
aber auf Schwierigkeiten, im Berufsbildungsgesetz, das Ende der 70er Jahre entstand,
sind die Höheren Fachschulen nur marginal behandelt. Die politischen Gewichte lagen zu
jener Zeit anders. Als Folge davon prägten im tertiären Sektor nicht politischer Konsens
und breit abgestützte gesetzliche Regelungen, sondern foederalistische Vielfalt und Ei-
geninitiative von Trägern aus verschiedensten Lagern unsere Büdungslandschaft. Ent-
sprechend bestehen in der Schweiz zur Zeit im ausseruniversitären Bereich rund 20 Aus-
bildungsgänge, die sich bezüglich Typen, Bildungsauftrag, Zulassungsvoraussetzungen
und Zuständigkeit von Bund oder Kantonen teilweise sehr stark unterscheiden.

Der Begriff der Höheren Fachschule ist wenig aussagekräftig und in der vorliegenden
Form mit Blick auf die internationale Anerkennung ungeklärt. Heute bilden Höhere Fach-
schulen mit dreijährigem Lehrgang Studierende in stark strukturierten Studiengängen, in
der Regel im Anschluss an eine berufliche Grundausbildung, zu Fachleuten aus, die in
der Wirtschaft und im öffentlichen Dienst Aufgaben übernehmen, die in hohem Masse
die Anwendung wissenschaftlicher Methoden und fächerübergreifendes Denken bei der
Lösung praktischer Probleme erfordern.

Im weiten Bereich der Kaderfunktionen in Wirtschaft und öffentlichem Dienst über-
schneiden sich die Einsatzmöglichkeiten der Absolventen von Ingenieurschulen HTL mit
dreijährigem und Technikerschulen TS mit zweijährigem Ausbildungsgang. Viel weiter-
gehend deckungsgleich sind aber die Einsatzmöglichkeiten der Absolventen von Schulen
des Typus HTL und der herkömmlichen Hochschulen bzw. Universitäten, Es besteht des-
halb ein sachlicher Grund, diesen Höheren Fachschulen ebenfalls Hochschutcharakter
zuzubilligen.

Fachhochschulen lassen sich aber nicht durch blosse Namensänderung bestehender Höhe-
rer Fachschulen errichten; der Status einer Fachhochschule darf nicht leichtfertig verge-
ben werden. Die Anforderungen an die Studiengänge und die einzelnen Ausbildungsstät-
ten sowie die hierfür gewählten Anerkennungsverfahren sind gesetzlich festzuschreiben.

Zum jetzigen Zeitpunkt besteht weitgehender Konsens, dass in der Regelungskompetenz
des Bundes zunächst die Ingenieurschulen HTL, die Höheren Wirtschafts- und Verwal-
tungsschulen (HWV) und die Höheren Fachschulen für Gestaltung (HFO) zu Fachhoch-
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schulen umgestaltet und aufgewertet werden sollen1. Bezüglich der Ausbildungsgänge in
den Bereichen Hauswirtschaft, Tourismus und Gastgewerbe bedarf es einer Untersuchung
über die Nachfrage nach entsprechenden Kaderleuten in der Wirtschaft. Möglicherweise
lassen sich diese Studiengänge auch in die wirtschafte- und dienstleistungsorientierten
Fachhochschulstudiengänge integrieren.

122 Vergleich zum Ausland

Der Ausdruck «Fachhochschule» findet im deutschsprachigen Ausland für Hochschulen
Anwendung, die einen vergleichbaren Bildungs- und Leistungsauftrag kennen, wie wir
ihn für unsere Fachhochschulen definieren wollen. In mehreren westeuropäischen Län-
dern sind Parallelen zur Entwicklung der Fachhochschülen festzustellen, wobei meist
Schulen aus dem Fachschulsektor in den Hochschulbereich überfuhrt wurden. Die OECD
hat denn auch festgestellt, dass dieser Teil des Hochschulbereiches in vielen Ländern
stärker expandiert als der traditionelle Universitätssektor. Laut OECD wird die neue
Hochschulart vorangetrieben,

um vermehrt praxisorientierte und berufsbezogene Studiengänge anzubieten, weil
die Expansion der Universitäten zu wachsenden Ungleichgewichten zwischen Bil-
dungs- und Beschäftigungssystem führte,

um die Kosten der Hochschulexpansion durch den Ausbau von Hochschulen, in de-
nen die Lehre im Vordergrund steht, zu begrenzen,

um die steigende Zahl von Studierenden im Hochschulsektor ausbilden zu können,
d.h. wegen der wachsenden Nachfrage nach einem Hochschulstudium.

In Anhang l findet sich eine Darstellung der Bildungssysteme einiger europäischer Staa-
ten.

1 Während die Ingenieurschulen HTL schon seit einiger Zeit Diskussionen zu diesem Thema fuhren,
sind für die anderen Schultypen die Konzeptarbeiten erst in den vergangenen zwei Jahren
aufgenommen worden- Daraus ergibt sich, dass für die einzelnen Schultypen nicht überall
vergleichbares Material vorliegt, weshalb die nachfolgenden Ausführungen etwas einseitig auf die
Ingenieurschulen ausgerichtet sind. Damit soll aber keineswegs eine bevorzugte Behandlung dieses
Schultyps gegenüber den anderen prajudiziert werden, auch wenn sich dies aufgrund der
Studentenzahlen und mit den Fragen der internationalen Anerkennung der Diplome sogar
rechtfertigen liesse Viele Beobachtungen und Bemerkungen, die jetzt wegen der einseitigen Vertei-
lung der verfügbaren Materialien speziell zur Ingenieurausbildung gemacht werden, können sinn-
gemäss auf die übrigen Schultypen und ihre Absolventen übertragen werden.
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13 Ergebnisse des Vorverfahrens

131 Vorbereitungsarbeiten

131.1 Verwaltungsinterne Arbeitsgruppe «Höhere Fachschulen»

Eine verwaltungsinteme Arbeitsgruppe unter der Leitung des BIGA hat seit Herbst 1990
gemeinsam mit der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren und
den mitinteressierten Bundesämtern die Anliegen nach Reformen im nichtuniversitären
Tertiärbereich aufgegriffen und einen Bericht über die Stellung der Höheren Fachschulen
in der Schweiz und Lösungsvorschläge für eine gesetzliche Neuregelung vorgelegt.

Im Dezember 1991 erteilte der Vorsteher des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdeparte-
mentes dem Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit den Auftrag, den Entwurf für
ein Bundesgesetz über die Fachhochschulen zu erarbeiten.

Anlässlich einer Fachhochschultagung, die das BIGA im Mai 1992 veranstaltete, wurden
die wesentlichen Elemente des vorliegenden Gesetzesentwurfes mit Vertretern aus Kan-
tonen, Schulen, Wirtschaft und Wissenschaft vorbesprochen.

131.2 Arbeitsgruppe «Fachhochschulen» der Schweizerischen Kon-
ferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren

Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungs- und Volkswirtschaftsdirekto-
ren (EDK/VDK) griff das Thema an einer Arbeitstagung im Februar 1989 auf und be-
schloss im Februar 1991, in Zusammenarbeit mit dem Bund einen Ausbau der höheren
Fachschulen zu planen, die entsprechende Vorbildung zu verbessern, den Status dieser
Schulen zu heben und zu diesem Zweck eine Arbeitsgruppe einzusetzen.

Diese Arbeitsgruppe «Fachhochschulen» der EDK hat ein Thesenpapier erarbeitet, wel-
ches im Februar 1993 durch die gemeinsame Konferenz der kantonalen Erziehungs- und
Volkswirtschaftsdirektoren verabschiedet wurde. Der vorliegende Gesetzesentwurf be-
rücksichtigt diese Thesen weitgehend.

131.3 Die 13 Thesen des Wissenschaftsrates

Im Frühjahr 1992 verabschiedete der Schweizerische Wissenschaftsrat 13 Thesen zu den
Reformen der nachobligatorischen Ausbildung. Die Tertiärstufe soll demnach die bishe-
rigen Hochschulen (Universitäten und Technische Hochschulen), Fachhochschulen und
«tertiäre Fachschulen» in vielfältiger Ausprägung umfassen. Einem Teil der höheren
Fachschulen (technischen, sozialen, pädagogischen, Verwaltungs- und Kunstschulen
usw.) sollte aufgrund von klar definierten Kriterien der Status von Fachhochschulen ge-
währt werden, wie es im Ausland oft der Fall ist. Ein Ziel dieser Reformen sei die Aner-
kennung aller Schweizer Diplome im Ausland. Es gehe aber auch darum, Angebot und
Nachfrage von qualifizierten Arbeitskräften in gewissen Sektoren der technischen, exak-
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ten und Naturwissenschaften oder im Dienstleistungsbereich auszugleichen. Der übliche
Zugang zu diesen Schulen wäre dann eine mit der Berufsmaturität ergänzte berufliche
Ausbildung, wobei die Durchlässigkeit zwischen den Sektoren der allgemeinen Bildung
und der Berufsbildung zu fördern sei. Die Höheren Fachschulen müssten dazu sowohl
qualitativ als auch quantitativ ausgebaut werden. Der Wissenschaftsrat fordert rechtliche
Reformen zur Schaffimg von Fachhochschulen mit operationeilen Kriterien für die Aner-
kennung von Schultypen und einzelnen Schulen als Fachhochschulen.

131.4 Einführung von Berufsmaturitäten

Das hochgesteckte Ausbildungsziel für die künftigen Fachhochschulen setzt voraus, dass
die Studierenden schon zu Beginn der Studienzeit Über ein Allgemeinwissen verfügen,
das weiter geht als das im obligatorischen Berufsschulunterricht während der Lehrzeit
vermittelte Theoriewissen. Das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis und ein Ausweis über
eine erfolgreich bestandene allgemeinbildende Ergänzung in sprachlicher, mathematisch-
naturwissenschaftlicher und historisch-gesellschaftskundlicher Hinsicht sollen zusammen
die Berufsmaturität als eine Form der Fachhochschulreife ergeben. Die für die Fachhoch-
schulreife erforderliche Allgemeinbildung soll entweder in die Lehrzeit integriert oder
aber zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Lehrabschluss vermittelt werden.

Über die Einführung von Berufsmaturitäten wurde 1992 eine Vemehmlassung durchge-
führt, die auf ein überwiegend positives Echo stiess. Entsprechend konnten die rechtli-
chen Grundlagen für diese bildungspolitische Neuerung mittels der Revision dreier Ver-
ordnungen auf 1. Februar 1993 beziehungsweise auf 1. Februar 1994 in Kraft gesetzt
werden (SR 412.107.0 [HTL-Verordnung], SR 412.103.1 [BMS-Verordnung], vgl. AS
1993 S. 313-318; SR 412.108.0 [HWV-Verordnung], vgl. AS 1994 S ). Dabei wer-
den vier verschiedene Fachrichtungen unterschieden, nämlich

eine technische, die den prüfungsfreien Zugang zu den HTL gewährleisten soll,

eine kaufmännische für den Eintritt in eine HWV,

eine gestalterische für den Eintritt in eine HFG sowie

eine gewerbliche, die der Vorbildung für Berufs- und Höhere Fachprüfungen, aber
auch für Fachschulen gewerblicher Berufsgruppen dienen soll.

Verschiedene Berufsmittelschulen bereiten seit Schuljahr 1993/94 auf die technische Be-
rufsmaturität vor, ab Schuljahr 1994/95 wird die Vorbereitung auf die kaufmännische Be-
rufsmaturität möglich sein.

In der Vemehmlassung zur Einführung von Berufsmaturitäten im Sommer 1992 wurde
unter anderem die rechtliche Grundlage der Berufsmaturität bemängelt: eine Verankerung
des Begriffs im Berufsbildungsgesetz wäre begrüsst worden. Auf dem Wege der durch
die Schaffung eines eigenständigen Fachhochschulgesetzes nötigen Anpassungen des
Berufsbildungsgesetzes soll nun die Berufsmaturität gesetzlich geregelt werden.
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132 Vernehmlassungsverfahren

132.1 Allgemeine Bemerkungen

Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement unterbreitete den Entwurf zu einem
Fachhochschulgesetz den Kantonen, Parteien und interessierten Organisationen von Mai
bis September 1993 zur Stellungnahme.

Die Vorlage findet in der Vernehmlassung sehr breite Zustimmung. Die Schaffung von
Fachhochschulen wird als eine wichtige Weichenstellung im Schweizerischen Bildungs-
system betrachtet, da Aus- und Weiterbildung als zentraler Faktor für die Entwicklungs-
chancen unserer Volkswirtschaft erachtet werden. Eine hohe berufliche Qualifikation der
Berufsleute stelle eine Investition in die Zukunft dar, und diese Reform werde zusammen
mit der neu eingeführten Berufsmaturität die Attraktivität der Berufslehre erheblich stei-
gern. Der Qualität der Ausbildung sei an den künftigen Fachhochschulen absolute Priori-
tät einzuräumen.

Die verschiedenen Zuständigkeitsbereiche von Bund und Kantonen erschwerten aller-
dings, so wird bemängelt, die Koordination in einem Bereich, der von der Sache her eine
Einheit bilde; die Koordination müsse deshalb gemeinsame Aufgabe von Bund und Kan-
tonen sein. Die Bestrebungen des Bundes seien durch Konkordatslösungen mit Beteili-
gung sämtlicher Kantone zu unterstützen. Mit Hinweis auf die schwierigen Koordina-
tionsaufgaben wird verschiedentlich das Fehlen eines Gesamtkonzeptes bemängelt.
Umgekehrt wird aber auch festgestellt, dass der Gesetzesentwurf im wesentlichen mit den
Thesen der Erziehungsdirektorenkonferenz in Einklang steht, die den Ansatz zu einem
Gesamtkonzept für die ausseruniversitäre Tertiärstufe darstellen.

Universitare Hochschulen und Fachhochschulen sollen als gleichwertige, aber anders-
artige Hochschulen in unserem Bildungssystem verankert werden. Beide künftigen
Hochschulbereiche bildeten eine notwendige und sinnvolle Ergänzung, müssten jedoch
bezüglich ihres Leistungsauftrages, nicht aber bezüglich der Hierarchie, klar voneinander
abgegrenzt werden. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal soll in den verschiedenen We-
gen der Vorbildung bestehen, dem Gymnasium für die Universitäten und der Berufslehre
mit Berufsmaturität für die Fachhochschulen. Zahlreiche Vernehmlassungsteilnehmer
weisen auf die Bedeutung einer Verbesserung der Durchlässigkeit zwischen den beiden
Haupt-Bildungswegen sowie der Übertrittsmöglichkeiten von Höheren Fachschulen zu
den künftigen Fachhochschulen hin.

Während mehrere Vernehmlassungsteilnehmer darauf hinweisen, dass die Fachhochschu-
len nicht als «Zweitklass-Universitäten» betrachtet werden dürften und eine allzu starke
«Akademisierung» zu vermeiden sei, legen besonders die Hochschulrektoren, ebenso aber
auch die ehemaligen Studierenden der beiden ETH auf eine Erhaltung der Unterscheid-
barkeit zwischen Universitäten und künftigen Fachhochschulen ein besonderes Gewicht,
Umgekehrt schreiben der ETH-Rat und die Universität Freiburg, dass einzelne universi-
tare Studiengänge, die eher Fachhochschulcharakter hätten, längerfristig zu Fachhoch-
schulstudiengängen umgestaltet werden könnten.
Besondere Bedeutung käme bei den Fachhochschulstudiengängen der Interdisziplinarität
der Allgemeinbildung sowie den Sprachen zu. Ausserdem wird angeregt, im Sinne der
Internationalität gewisser Ausbildungen auch Englisch als Unterrichtssprache zuzulassen.
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Überhaupt sei die Methodenfreiheit durch das Gesetz zu gewährleisten, fordern die Pri-
vatschulen.

Mit wenigen Ausnahmen wird die Gleichwertigkeit von Vollzeit- und berufsbegleitendem
Studium bestätigt, wobei mehrfach die Wichtigkeit eines modularen Studienaufbaus im
«crédit System» hervorgehoben wird, der insbesondere für Studierende mit Familien-
pflichten von grösster Bedeutung sei.

Aufgrund der vorgeschlagenen Reformen erhoffen sich die meisten Vemehmlassungsteil-
nehmer eine verbesserte Ausgangslage für die internationale Anerkennung unserer Di-
plome. In diesem Zusammenhang enthalten mehrere Stellungnahmen Äusserungen zu den
Titeln von Fachhochschulabsolventen.

Die im Gesetzesentwurf vorgesehenen Aufgaben künftiger Fachhochschulen werden
überwiegend positiv beurteilt; insbesondere mit einem Engagement in Forschung und
Entwicklung sowie mit dem Auftrag, zugunsten Dritter Dienstleistungen zu erbringen,
werde für die weitere Entwicklung'unserer kleineren und mittleren Unternehmungen ein
wichtiges Instrument geschaffen.

Angesichts der aktuellen Finanzknappheit der öffentlichen Haushalte gibt die Finanzie-
rung beziehungsweise die Finanzierbarkeit der vorgeschlagenen Reform zu einigen Be-
denken Anlass. Verschiedentlich wird daraufhingewiesen, dass die verstärkte Ausschöp-
fung der Regelungskompetenz des Bundes hinsichtlich einer unbedingt notwendigen Ko-
ordination begrüssenswert sei, der Bund aber im Verhältnis zu den vermehrten Kompe-
tenzen auch höhere Beiträge zu leisten habe. Die SVP schreibt wörtlich: «Der Bund darf
sich seiner Verantwortung nicht entziehen und die Kosten auf die Kantone abwälzen».
Die FDP der Schweiz macht ausserdem darauf aufmerksam, dass «das momentan
schwierige wirtschaftliche Umfeld den Blick auf die epochale Aufgabe nicht verstellen
dürfe».

In Zusammenhang mit der Finanzierbarkeit, aber auch mit der internationalen Anerken-
nung wird mehrfach, insbesondere von der CVF, die Frage nach der Fachhochschuldichte
in der Schweiz gestellt. Dabei wird auch vorgeschlagen, dass heutige Ausbildungsstätten
mit Vorteil zu eigentlichen Kompetenzzentren zusammengeschlossen würden.

Mittels griffiger Bestimmungen gelte es zu verhindern, dass der Begriff «Fachhoch-
schule» zu einem genauso wenig aussagekräftigen Ausdruck wie «Höhere Fachschule»
heute werde; es dürfe keineswegs Etikettenschwindel getrieben werden. Besonderes
Gewicht käme dabei der Qualifikation der Lehrkräfte zu, wobei eben diese Frage
kontrovers beantwortet wird: die künftigen Fachhochschulen und die Universitäten
fordern im Hinblick auf die nationale und internationale Anerkennung und die Abgren-
zung gegenüber der Sekundarstufe II eine universitäre Ausbildung als übliche Vorausset-
zung für die Wählbarkeit von Dozentinnen und Dozenten, die Berufsverbände der ehe-
maligen Studierenden von Höheren Fachschulen hingegen befürworten die im Vemehm-
lassungsentwurf gewählte Formulierung, wonach auch Absolventinnen und Absolventen
von Fachhochschulen als Lehrkräfte an Fachhochschulen gewählt werden können.
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132.2 Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, Behörden-
struktur

Weit verbreitet ist die Ansicht, dass der insgesamt angestrengten Finanzlage wegen, die
den sorgfältigen Einsatz der vorhandenen Mittel unabdingbar macht, der Koordination
das notwendige Gewicht beigemessen werden muss, besonders auch im Hinblick auf
grösstmögliche Qualität, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der künftigen Fachhoch-
schulen. Die koordinierte Entwicklung sollte jedoch die Individualität, die Eigeninitiative
und den Untemehmergeist der einzelnen Schule nicht unnötig einschränken. Der Bund
solle insbesondere eine einheitliche Qualität der Fachhochschulen sicherstellen, wird
mehrfach gefordert.

Die bessere Ausschöpfung der Regelungskompetenz durch den Bund wird allgemein be-
grüsst, mehrfach wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Bundesbehtäge entsprechend
erhöht werden müssten. Als Träger der Fachhochschulen verlangen die Kantone entspre-
chend ihrer finanziellen Belastung wesentlich mehr Kompetenzen; sie wollen nicht bloss
Vollzugsinstanzen des Bundes sein. Die gesamtschweizerische Koordination, auch über
den Bundesbereich hinaus, sei Aufgabe der zu gründenden Fachhochschulkonferenz.

Die vorgeschlagene Behördenstruktur wird von einer überwiegenden Mehrheit gutgeheis-
sen, die Kantone hingegen erwarten eine bessere Berücksichtigung ihrer Zuständigkeiten.

Mehrfach wird gefordert, dass die Strukturen in der Bundesverwaltung angepasst würden,
in einigen Stellungnahmen wird sogar die Frage der Departementszuständigkeit aufge-
worfen. Um die Einstufung der Fachhochschulen im Hochschulbereich zu dokumentie-
ren, seien auf eidgenössischer und kantonaler Ebene Fachhochschulen und Berufsbildung
administrativ zu trennen.

132.3 Grundsätze der Finanzierung

Eine Mehrheit der Vemehmlassungsteilnehmer äussert gegenüber den Grundsätzen der
Finanzierung gewichtige Vorbehalte. So wird befürchtet, dass die niedrigen Beitragslei-
stungen der Eidgenossenschaft, wie sie in den Vernehmlassungsunterlagen in Aussicht
gestellt wurden, für die Kantone Schwierigkeiten zur Folge hätten. Es wird bezweifelt,
dass die Trägerschaften deshalb der Reform das nötige Interesse entgegenbringen und die
Schaffung von Fachhochschulen angesichts der mehrheitlich stark belasteten
Finanzhaushalte mit der nötigen Kraft vorantreiben werden. Einige Kantone lehnen das
Fachhochschulgesetz sogar ab, wenn der Bund nicht bereit sei, deutlich höhere Fi-
nanzmittel bereitzustellen. An der Bereitschaft des Bundes, mehr Mittel für die
Fachhochschulen einzusetzen, werde die Ernsthaftigkeit des politischen Willens sowie
die Einstufung der künftigen Fachhochschulen ablesbar sein. Sonderanstrengungen des
Bundes seien angesichts der wertvollen ökonomischen, kulturellen und sozialen
Entwicklung gerechtfertigt, wenn immer möglich, sei eine Steigerung der Bei-
tragsleistungen vorzusehen.

Im übrigen wird darauf hingewiesen, dass zwischen Kompetenzen für den Bund und sei-
nen Beitragsleistungen ein Gleichgewicht herzustellen sei. Mittels verstärkter Koordina-
tion durch den Bund sollten insbesondere teure Doppelspurigkeiten vermieden werden.
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Zu diesem Zweck seien die Subventionierungskriterien deutlicher zu formulieren, näm-
lich durch die Bezeichnung einer «kritischen Masse», durch die Forderung nach dem Be-
darfsnachweis sowie durch eine Umschreibung der qualitativen Ausstattung von Fach-
hochschulen. Die SP beantragt, einerseits Prioritäten und Posterioritäten festzulegen und
andererseits Mittelverschiebungen innerhalb des Hochschulbereiches einzuplanen. Gera-
de die Universitäten und ihre Organe hingegen befürchten, die Schaffung von Fachhoch-
schulen könnte zulasten der Universitäten gehen, was sie mit allen Mitteln bekämpfen
würden. Von Wirtschaftsseite wird aber auch betont, dieser Prozess dürfe ebensowenig
auf Kosten der beruflichen Grundausbildung vollzogen werden.

Mehrere Vemehmlassungsteihiehmer schlagen vor, dass im Sinne einer Qualitätskontrolle
und eines Leistungsauftrages an die Schulen Bundesbeiträge von der Anzahl erteilter Di-
plome je Schule abhängig gemacht werden. Die Privatschulen hingegen verlangen, dass
nicht die Ausbildungsinstitutionen, sondern deren Absolventen zu subventionieren seien.
Damit in Verbindung steht auch die Forderung, die Bestimmung aufzuheben, wonach nur
Schulen ohne Erwerbszweck beitragsberechtigt sind.

132.4 Änderungsanträge zum Gesetzesentwurf

Der Gesetzesentwurf wird insgesamt positiv beurteilt. Bemerkungen und Kritikpunkte zu
einigen Artikeln werden, soweit nötig, in Kapitel 2 aufgeführt.

14 Erledigung parlamentarischer Vorstösse

Wir verweisen auf die eingangs zur Abschreibung beantragten Postulate und Motionen.
Deren Anliegen kann im Rahmen des mit dieser Botschaft beantragten Bundesgesetzes
und in den anschliessenden Ausfuhrungsbestimmungen Rechnung getragen werden.

Das Postulat «Förderung des Technologietransfers» (1989 P 89.673 S Onken) verlangt,
dass geprüft und darüber ein Bericht erstattet wird, wie an jeder Ingenieurschule und Hö-
heren Wirtschafts- und Verwaltungsschule eine Technologietransferstelle aufgebaut wer-
den kann, ob Assistenten angestellt werden können, ob Lehrkräfte ihre Pflichtstundenzahl
reduzieren und mit Unternehmen zusammenarbeiten können, ob Lehrkräfte für Forschung
und Entwicklung mehr Freiraum erhalten und ob ein Forschungsverbund der Ingenieur-
schulen und HWV zu realisieren wäre.

Das Postulat «Förderung der Lehre im Bereich Alternativenergien» (1990 P 90.817 N
Segmüller) verlangt eine Prüfung und einen Bericht, wie die Eidgenössischen Techni-
schen Hochschulen und die Ingenieurschulen Ergebnisse der Forschung im Bereiche al-
ternativer Energie, insbesondere der Solarenergie, rascher in den Unterricht umsetzen
können.

Das Postulat «Unterstützung der Reformbemühungen der Höheren Fachschulen HTL.
HWV» (1991 P 91.3161 S Lauber) fordert Prüfung und Bericht über die Schaffung der
Beruf smaturi tat, über die Aufwertung der HTL und HWV zu Fachhochschulen, über die
internationale Anerkennung von Berufsmatura und Diplom von HTL oder HWV, über
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den Zugang von HTL- und HWV-Absolventen an die Universitäten, über die Bereitstel-
lung der dafür benötigten finanziellen Mittel sowie über die Wiederherstellung der Sub-
ventionssätze von 1980 gemäss BBG.

Das Postulat «Höhere Technische Lehranstalten. Bundesbeiträge» (1991 P [M] 91.3367
N Bonny [Houmard]) verlangt, dass die Bundesbeiträge an Ingenieurschulen so berechnet
werden, dass deren Ausgaben besser Rechnung getragen werden kann.

Das Postulat «Europäische Anerkennung Höherer Fachschulen» (1991 P 91.3402 N
Allenspach) fordert einen Bericht, wie unter Aufrechterhaltung der aktuellen beruflichen
Grundausbildung die HTL und HWV der gesamteuropäischen Anerkennung zugeführt
werden können.

•Die beiden Motionen «Reform des schweizerischen Aus- und Weiterbüdungssystems»
(1992 M 92.3209 S Kündig sowie -1992 M 92.3206 • CVP-Fraktion) verlangen eine Re-
form der Berufsbildung, wobei die Allgemeinbildung gestärkt und die Berufsmaturität
eingeführt werden müsse, femer den Ausbau der HTL und HWV zu Fachhochschulen mit
den finanziellen und personellen Konsequenzen sowie den Ausbau des Wissens- und
Technologietransfers in Mittel- und Kleinunternehmen und schliesslich die Weiterbildung
der Ausbildner.

Die beiden Motionen «Fachhochschulen. Koordination» (1993 M 93.3307 N Zbinden)
sowie «Gesamtkonzeption für den Fachhochschulbereich» (1993 M 93.3334 S Onken)
verlangen, dass der Bundesrat die Initiative ergreife, um mit den Kantonen und den inter-
essierten Trägerschaften eine Gesamtplanung des schweizerischen Fachhochschulbe-
reichs in die Wege zu leiten und gegebenenfalls die ergänzenden Rechtsgrundlagen vor-
zuschlagen, mit dem Ziel einer in sich schlüssigen und soweit möglich auf das europäi-
sche Umfeld abgestimmten Konzeption für den ausseruniversitären Tertiärbereich.

15 Neugestaltung des tertiären Bildungssektors

151 Die Stellung der Fachhochschulen, Durchlässigkeiten

Gemäss Artikel 2 des Gesetzesentwurfes sind Fachhochschulen Ausbildungsstätten der
Hochschulstufe. Universitäre Hochschulen und Fachhochschulen gehören demnach ins-
künftig dem Hochschulbereich an und bilden gemeinsam als Hochschulen einen Teil des
gesamten tertiären Bildungsbereiches. In Abbildung l sind die hauptsächlichen Teilberei-
che der Tertiärstufe samt Zugangsmöglichkeiten dargestellt.
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Abbildung } Die tertiäre Bildungsstufe und mögliche Zugangswege

Die Zulassung zu den Fachhochschulen erfolgt in der Regel über den Weg der Berufsbil-
dung, diejenige zu den universitären Hochschulen über das Gymnasium. Die Durchläs-
sigkeit beim Übergang von der Sekundarstufe 2 zur Tertiärstufe wird im Sinne von Ab-
bildung l zu regem sein. Die vertikalen breiten Pfeile markieren die Hauptzugangswege,
einige Wege fuhren nur über eine Zusatzqualifikation (Felder mit «Berufsmaturität»,
«Berufspraxis» oder «Erwachsenenmaturität») zum gewünschten Bildungsbereich. Die
horizontalen Pfeile innerhalb der Tertiärstufe sollen eine gewisse Durchlässigkeit zum
Ausdruck bringen.

Wer sich am Ende eines Fachhochschulstudiums zu einer Vertiefung der wissenschaftli-
chen Tätigkeit, insbesondere der Grundlagenforschung, hingezogen fühlt, soll an eine
universitäre Hochschule wechseln können, wobei erbrachte Studienleistungen angerech-
net werden sollen. Es ist deshalb Aufgabe der staatlichen Stellen in Bund und Kantonen
dafür zu sorgen, dass die Durchlässigkeit zwischen den beiden Hochschulbereichen in
beiden Richtungen verbessert wird. Ein Übertritt vom einen Hochschulbereich zum an-
dem soll aber nicht zum Regelfall werden. Die Durchlässigkeit von Fachhochschulen zu
universitären Hochschulen und umgekehrt lässt sich am besten auf Nachdiplomstufe rea-
lisieren.
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152 Verhältnis zwischen Fachhochschulen und universitären Hoch-
schulen

152.1 Unterschiedliche Profile

Zwischen Fachhochschulen und universitären Hochschulen lassen sich - stets unter dem
Aspekt «gleichwertig, aber andersartig» • folgende Unterschiede feststellen:

Die Zulassung zu den Fachhochschulen erfolgt in der Regel über die Berufsmaturi-
tät, diejenige zu den universitären Hochschulen hingegen primär über eine gymna-
siale Maturität.

An Fachhochschulen wird während 35 bis 40 Wochen pro Jahr Unterricht erteilt, an
den universitären Hochschulen hingegen lediglich während 26 Wochen.

Lehrkräfte an Fachhochschulen müssen in der Regel über ein Hochschuldiplom und
ausreichend Erfahrung aus der Wirtschaft verfügen; ihr Pensum beträgt - gemäss
den Empfehlungen der gemeinsamen Konferenz der kantonalen Erziehungs- und
Volkswirtschaftsdirektoren - durchschnittlich 16 bis 20 Lektionen pro Woche, und
der Schwerpunkt ihrer Aktivitäten liegt bei der Lehrverpflichtung und bei Dienstlei-
stungen. Demgegenüber müssen Lehrkräfte an universitären Hochschulen den
Nachweis über einen Hochschulabschluss und erfolgreiche Tätigkeit in der Grund-
lagenforschung erbringen; die Lehrverpflichtimg der Dozentinnen und Dozenten an
universitären Hochschulen beträgt sechs bis acht Lektionen pro Woche, ihre Haupt-
beschäftigung besteht in Lehre und Forschung,

Aufgrund dieser Überlegungen muss festgestellt werden, dass Abgrenzungen insbeson-
dere bezüglich Vorbildung der Studierenden, bezüglich Aufbau des Studienjahres und be-
züglich Status der Lehrkräfte vorhanden sind. Bei anderen Stichworten ergeben sich bei
unterschiedlichen Schwerpunkten recht viele Gemeinsamkeiten; universitäre Hochschulen
und Fachhochschulen ergänzen sich gegenseitig.

An den Fachhochschulen ist die Lehre stärker auf die Praxis ausgerichtet und nimmt da-
mit auf die bildungsmässige Herkunft der Studierenden Rücksicht, während die uni-
versitären Hochschulen auf den Grundlagen einer gymnasialen Allgemeinbildung das
Gewicht auf den theoretischen Unterricht legen. Studien an universitären Hochschulen
kommen allerdings ohne Praxisbezug genauso wenig aus wie die Fachhochschulstudien
ohne Theorie.

Ebenfalls unter Berücksichtigung der Vorbildung der Studierenden sind Forschung und
Entwicklung an Fachhochschulen stärker auf die Praxis, auf die Entwicklung, an universi-
tären Hochschulen hingegen stärker auf die Grundlagenforschung ausgerichtet. Bei der
anwendvmgsorientierten Forschung ist eine gewisse Überschneidung festzustellen.

Übereinstimmung findet sich schliesslich in den beiden Aufträgen zu Dienstleistungen
sowie zur Fort- und Weiterbildung.

Eine gewisse Wettbewerbssituation zwischen den beiden Hochschulbereichen, die sich
zwangsläufig aufgrund der oben beschriebenen Situation ergeben wird, dürfte sich auf die
Qualität positiv auswirken. Der Wettbewerb hat sich allerdings auf die Beschaffung von
Aufträgen aus Wirtschaft und öffentlicher Hand zu konzentrieren; Verteilkämpfe um die
Beschaffung öffentlicher Mittel wären nicht angebracht.
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Die universitären Hochschulen werden weiterhin die Verantwortung für die Ausbildung
des akademischen Nachwuchses tragen, die Ausbildung an einer Fachhochschule zielt
dagegen auf einen sofortigen Eintritt ins Berufsleben. Die Promotion - die Verleihung
akademischer Grade - bleibt Sache der universitären Hochschulen. Während die uni-
versitären Hochschulen Forscherinnen und Forscher ausbilden, sollen Studierende an
Fachhochschulen Forschungsergebnisse nachvollziehen und in der praktischen Anwen-
dung nutzbar machen.

In der Vernehmlassung wurde mehrfach die Möglichkeit geäussert, dass fachhochschul-
ähnliche Studiengänge, die heute in universitäre Hochschulen integriert sind, an die
Fachhochschulen abgetreten werden sollten. Die Universität Freiburg schlägt für eine
solche Umwandlung die Bereiche Sozialarbeit und Heilpädagogik vor, der ETH-Rat die
klassische Vermessung sowie die Agronomie, der Schweizerische Wissenschaftsrat aus-
serdem Journalistik und Sport. Zusätzlich schlägt er vor, einheitliche Lösungen in Bezug
auf die Lehramtsausbildung der verschiedenen Stufen zu suchen, eine Bereinigung der
verschiedenen Kurzstudien an Universitäten der Romandie (Soziologie, Politologie)
anzustreben und Transfermöglichkeiten einiger Studiengänge im Bereiche der
Betriebswissenschaften zu prüfen. Überlegungen zum Transfer von Studiengängen in die
eine oder andere Richtung sind heute noch nicht spruchreif, sollen aber nach Annahme
des Fachhochschulgesetzes diskutiert werden.

In Anhang 2 werden die Zahlen der Studierenden in ausgewählten Studienrichtungen an
universitären Hochschulen und Ingenieurschulen HTL bzw. Höheren Wirtschafts- und
Verwaltungsschulen HWV miteinander verglichen.

152.2 Zusammenarbeit

Trotz der notwendigen Aufgabenteilung ist - nicht zuletzt aus finanziellen Erwägungen -
eine enge Zusammenarbeit zwischen universitären Hochschulen und Fachhochschulen in
verschiedenen Bereichen anzustreben, beispielsweise:

Fort- und Weiterbildung ßir .Hochschvlabsolventinnen und -absolventen. In An-
sätzen ist eine Zusammenarbeit auf Weiterbildungsstufe bereits vorhanden. Das
Bundesamt für Bildung und Wissenschaft und das Bundesamt für Industrie, Ge-
werbe und Arbeit stellen in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich seit Mai 1993 eine
Datenbank zur Verfügung, in der sämtliche Nachdiplomveranstaltungen an Schwei-
zer Hochschulen und Ingenieurschulen erfasst werden. In einer späteren Phase wird
auch das Angebot anderer künftiger Fachhochschulen in diese Datenbank aufge-
nommen werden. Ein modular aufgebautes «Nachdiplomstudium Informatik und
Telekommunikation NDIT», wo einzelne Module an Ingenieurschulen, an Universi-
täten und an der ETH angeboten werden, legt weiter Zeugnis ab für eine mögliche
Zusammenarbeit innerhalb des künftigen Hochschulbereiches.

Gemeinsame Nutzung von Forschungseinrichtungen: Nicht nur aus finanziellen Er-
wägungen wird einer vermehrt gemeinsamen Nutzung von Forschungseinrichtungen
besondere Beachtung zu schenken sein: dadurch werden Kontakte zwischen Studie-
renden und Lehrkräften beider Bereiche erleichtert. Bereits heute findet in
Einzelfallen eine solche Zusammenarbeit zwischen Ingenieurschulen und ETH oder
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ihren Forschungsanstalten beziehungsweise zwischen landwirtschaftlichen
Ingenieurschulen und den Forschungsanstalten des Bundesamtes für Landwirtschaft
statt.

Weilerbildung von Lehrkräften: Sowohl an universitären Hochschulen als auch an
Fachhochschulen besteht ein dringender Bedarf an methodisch-didaktischer Wei-
terbildung der Lehrpersonen. Aufgrund der vielen Gemeinsamkeiten ist deshalb auf
diesem Gebiet eine Zusammenarbeit zwischen beiden Hochschulbereichen zu prü-
fen. Erste Ansätze dazu sind in kürzlich initiierten Kontakten und gemeinsamen
Veranstaltungen von Dozentinnen und Dozenten der ETH und der Ingenieurschulen
festzustellen. Selbstverständlich muss eine solche Kooperation aber auch den Unter-
schieden Rechnung tragen: insbesondere Lehrkräfte an Fachhochschulen müssen
auf die besondere Situation des Klassenunterrichts vorbereitet werden, der weiterhin
eine wichtige Unterrichtsform an Fachhochschulen darstellen wird.

Mobilität von Lehrenden (Lehrkräfte, Assistentinnen und Assistenten) zwischen
universitären Hochschulen und Fachhochschulen einerseits sowie zwischen Hoch-
schulen und dem Privatsektor andererseits: Mit dem Schweizerischen
Wissenschaftsrat vertreten wir die Auffassung, dass Eliteförderung und im
besonderen Elitesicherung sich nicht nur auf die universitären Nachwuchskräfte
beschränken könne, und für hochqualifizierte Leute der Austausch zwischen
Hochschule und Bereichen ausserhalb der Hochschulen grundsätzlich aufgewertet
werden sollte.

152.3 Besonderer Bereich Forschung

Traditionellerweise werden zwei Forschungsgebiete unterschieden, nämlich die «anwen-
dungsorientierte Forschung» und die «Grundlagenforschung». Während die
Grundlagenforschung als «Suche nach neuen Erkenntnissen, unabhängig von irgendwel-
chen Anwendungsbedürmissen» (BB11972 I 407) charakterisiert werden kann und unter
anderem auch der Ausbildung des akademischen Nachwuchses dient, richtet sich die an-
wendungsorientierte Forschung nach den praktischen Bedürfnissen. Eine absolute Ab-
grenzung zwischen Grundlagen- und anwendungsorientierter Forschung ist jedoch kaum
möglich; recht häufig überschneiden sich die beiden Forschungsgebiete.

Mit der Schaffung von Fachhochschulen wird der Hochschulbereich erweitert und er-
gänzt. Zum Auftrag der künftigen Fachhochschulen gehört ein Engagement in «anwen-
dungsorientierter Forschung und Entwicklung». In der Vemehmlassung ist dieser
Teilauftrag überwiegend positiv beurteilt worden. Insbesondere die traditionellen Hoch-
schulen erwarten jedoch eine Beschränkung auf «Entwicklungsarbeiten». Dieser Auffas-
sung schliesst sich der Schweizerische Wissenschaftsrat in der Publikation «Ziele der For-
schungspolitik des Bundes: Vorschläge zur Anpassung der Ziele für die Planungsperiode
1996 - 1999» an, wenn er schreibt: «Die künftigen (technischen) Fachhochschulen sollen
ein besonderes Engagement nicht in der eigentlichen Forschung, sondern in der Entwick-
lung sowie im Wissens- und Technologietransfer haben.»

Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung sind eine notwendige und natürliche
Ergänzung zur anwendungsorientierten Lehre an Fachhochschulen. Ein Engagement der
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Lehrkräfte in Forschung und Entwicklung sichert gleichzeitig den Kontakt zur Wissen-
schaft und zur wirtschaftlichen oder technischen Berufspraxis und erleichtert den Trans-
fer berufspraktischer Aufgabenstellungen und Problemlösungsbeispiele in den Unterricht.
Um Studierende gezielt auf die Berufspraxis vorzubereiten, ist es notwendig, dass die
Lehrkräfte ihre wissenschaftliche und berufspraktische Kompetenz ständig aktualisieren.
Die Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, die dem Bildungsauftrag
der Fachhochschulen entsprechend aus der Berufspraxis stammen sollten, verhindert ein
Abkoppeln der fachlichen Kompetenz der Hochschullehrer von den Fortschritten in Wis-
senschaften und Berufspraxis.

In den «Zielen der Forschungspolitik des Bundes. Vorschläge zur Anpassung der Ziele
für die Planungsperiode 1996 bis 1999» (Bern, 1993) unterscheidet der Schweizerische
Wissenschqftsrat im Hinblick auf die Forschungsförderung neben der traditionellen For-
schungsaufteilung noch folgende Forschungsformen:

freie Forschung: Als freie Forschung unterstützt der Bund Untersuchungen, die we-
der durch ein Forschungsprogramm gefördert werden noch sich an verbindlichen
Zielvorstellungen des Bundes orientieren müssen. Zur freien Forschung gehören
Grundlagenforschung und ein Teil der anwendungsorientierten Forschung
(Beispiele: die durch den Schweizerischen Nationalfonds in den Abteilungen l bis
HI geförderte Forschung).

orientierte Forschung: Orientierte Forschung wird durch Forschungsprogramme
(z.B. Schwerpunktprogramme SPP, Nationale Forschungsprogramme NFP) geför-
dert und berücksichtigt verbindliche Zielvorgaben des Bundes. Das Schwergewicht
der orientierten Forschung liegt in den Bereichen der Grundlagen- und der anwen-
dungsorientierten Forschung (Beispiele SNF Abteilung IV, SPP). Dazu gehören be-
sondere und gezielte Initiativen in Bereichen, in denen ein Nachholbedarf besteht
oder die forschungsstrategisch wichtig sind, aber auch in Bereichen, wo wesentliche
Bedürfhisse und Probleme von Gesellschaft und Wirtschaft vorhanden sind.

gezielte Forschung: Gezielte Forschung richtet sich nach den Zielvorgaben des
Bundes, wird aber in der Regel nicht mittels eigener Forschungsprogramme geför-
dert. Besonders die Projekte der Kommission zur Förderung der wissenschaftlichen
Forschung KWF sowie der Impuls- und Aktionsprogramme (I+A) gehören in diese
Kategorie.

Unter Anwendung dieser Forschungskategorien beschränkt sich das Engagement der
künftigen Fachhochschulen auf gezielte und teilweise auf orientierte Forschung, während
die universitären Hochschulen vor allem in der freien und orientierten Forschung tätig
sind. Einen weit grösseren Forschungsaufwand betreibt allerdings die Privatwirtschaft,
und innerhalb dieser sind es aus naheliegenden Gründen vor allem die Grossunterneh-
mungen, welche Forschung betreiben und finanzieren.

Gestützt auf Artikel 27sedes der Bundesverfassung fördert der Bund die wissenschaftliche
Forschung zugunsten der Privatwirtschaft, allerdings nur in subsidiärer und indirekter
Weise. Entsprechend engagiert sich der Bund nur ausnahmsweise in der Unterstützung
von Forschungen, welche sehr nahe bei der wirtschaftlichen und technischen Entwick-
lung angesiedelt sind. Im Kommentar zur Bundesverfassung (Art. l?8"̂ *5, Rz 28) heisst
es hierzu: «Verschiedene Forschungsprojekte im Zusammenhang mit der technischen
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Entwicklung können beispielsweise der Wirtschaft zustatten kommen. Es herrscht
indessen die Auffasssung, dass der Bund mindestens Forschungsprojekte finanzieren
sollte, deren kommerzielle Umsetzung nur langfristig ins Auge gefasst werden kann, oder
wenn es um die Erschliessung neuer und komplexer Technologien geht. Im Sinne einer
Ergänzungsmassnahme soll der Bund gewisse 'Vorleistungen' für Tätigkeiten des privaten
Sektors fördern (Ausbildung, Grundlagenforschung, Transfer zwischen Forschung und
Praxis usw.).»

Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung sollen an Fachhochschulen vor allem
in Zusammenhang mit Dienstleistungen zugunsten der Privatwirtschaft und der Verwal-
tung betrieben werden (Wissens- und Technologietransfer). Diese Aktivitäten an Fach-
hochschulen werden insbesondere auf die kleinen und mittleren Unternehmungen KMU
ausgerichtet sein. Die Kosten für anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung
werden voraussichtlich zu einem beachtlichen Teil durch Einkünfte aus Dienstleistungen
aufgewogen. Gewisse Vorleistungen, besonders Laboreinrichtungen, sind jedoch unum-
gänglich und kommen letztlich auch dem Unterricht zugute; durch anwendungsorientierte
Forschung und Entwicklung sowie durch Dienstleistungen können solche Infrastrukturen
sogar besser ausgelastet werden.

Nach dem Vorschlag zur «(Re-)Definierung der Rolle und der Verfahren von Impuls- und
Aktionsprogrammen» durch den Wissenschaftsrat (Ziele 1996-1999, Vorschlag 12) han-
delt es sich bei Impuls- und Aktionsprogrammen (I+A) und Programmen der Kommission
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (KWF) um «zeitlich befristete An-
schubmassnahmen», wodurch «über aufeinander abgestimmte Massnahmen im Bereich
der (beruflichen) Aus- und Weiterbildung, der Forschungsförderung sowie des Techno-
logietransfers neues Wissen zielgruppenorientiert (z.B. insbes. KMU-Bereich) und im
Hinblick auf den Strukturwandel der Volkswirtschaft breitenwirksam diffundiert werden
soll» - eine typische Aufgabe künftiger Fachhochschulen also. Bei den Schwerpunktpro-
grammen hingegen können Fachhochschulen besonders dort beteiligt werden, wo es um
anwendungsorientierte Forschung geht. In der Forschungsförderung sollen sich demnach
uiüversitäre Hochschulen und Fachhochschulen gegenseitig ergänzen.

Durch die angestrebte Schaffung von Forschungs-Zentren und -Netzwerken in beiden
Hochschulbereichen (vgl. dazu unten Ziff. 222 [Fachhochschulen] sowie Wissenschafts-
rat, Ziele 1996-1999, Vorschlag 13 und Wissenschaftsrat, Zielvorstellungen Hochschulen
2000, These 11 [universitäre Hochschulen]) wird eine bessere Arbeitsteilung innerhalb
des Hochschulbereichs erleichtert.

153 Entwicklung der Anzahl Studierender im gesamten Hoch-
schulbereich

153.1 Allgemeine Bemerkungen

Die Fachhochschulen runden das Angebot anspruchsvoller höherer Ausbildungen ab und
verbessern damit die Chancen einer der Begabung und Eignung entsprechenden Studien-
wahl. Zur Zeit lässt sich jedoch nicht abschätzen, ob die Diversifikation des Hochschul-
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bereiches bereits kurzfristig zu einer Entlastung der Universitäten Hochschulen fähren
wird. In diesem Zusammenhang sind besonders zwei Aspekte im Auge zu behalten:

Eine allfällige Einführung von Zulassungsbeschränkungen für gewisse Studienrich-
tungen an Universitäten könnte zu einem Zustrom von Maturanden zu den künftigen
Fachhochschulen führen, wie dies in mehreren europäischen Staaten zu beobachten
war (vgl. z. B. in Deutschland, s.u. Anhang l Ziff. 1). Ein Zustrom von Maturan-
dinnen und Maturanden könnte mittel- bis längerfristig zur Folge haben, dass die
Berufsleute aus den Fachhochschulen verdrängt werden. Eine solche Entwicklung
würde aber eindeutig in Widerspruch zu den Zielen der Schaffung von Fachhoch-
schulen stehen.

Um den Praxisbezug der Fachhochschul-Ausbildungsgänge sicherzustellen, ist dar-
auf zu achten, dass auch längerfristig primär Inhaber eines Berufsmaturitätszeugnis-
ses, d.h. Absolventen einer erweiterten Berufslehre, ein Fachhochschulstudium an-
streben. Im Sinne einer durchlässigen Bildungspolitik ist nicht zu beanstanden, dass
auch Inhaber der gymnasialen Maturität - mit gewissen Auflagen - an Fachhoch-
schulen studieren können. Das wesentliche Element des Fachhochschulstudiums
aber, der enge Praxisbezug, kann nur erhalten bleiben, wenn die Studierenden auf
dem in einer Lehre oder anderweitig erworbenen Berufswissen aufbauen können.

153.2 Ausbildungspfeiler Berufslehre - Berufsmaturität - Fachhoch-
schule

Einführung von Berufsmaturitäten

Von der Akzeptanz der Berufsmaturität bei den Lehrmeistern und in unserer Gesellschaft
allgemein hängt die Entwicklung der Berufsmittelschulen ab, die bisher mit nur 3 Prozent
der Lehrtöchter und Lehrlinge eher ein Schattendasein führten. Die Möglichkeit, im Ver-
laufe der beruflichen Grundausbildung die Befähigung und Berechtigung zum Studium an
Fachhochschulen zu erwerben, dürfte die in den letzten Jahren rückläufige Attraktivität
der Berufslehre steigern. Die Entwicklung in Zahlen bleibt indessen abzuwarten.

An ca. 50 Schulen werden seit Herbst 1993 Kurse für die Vorbereitung der Technischen
Berufsmaturität angeboten; der Zustrom an Kandidatinnen und Kandidaten ist erfreulich.

Wir rechnen mittelfristig mit 10 Prozent der Lehrtöchter und Lehrlinge einschlägiger Be-
rufe in Berufsmaturitätsklassen. Damit würde der Anteil von Jugendlichen mit einem
Ausweis über die Studierfähigkeit an Hochschulen (universitäre Hochschulen und Fach-
hochschulen) mindestens mittelfristig, vermutlich aber auch langfristig, auf etwa 20 bis
25 Prozent steigen.

1992 begannen ca. 24'000 (1987: 30'000 !) Jugendliche eine Berufslehre, die als Vorbil-
dung für eine Ingenieurschule HTL geeignet ist. In den Klassen, die der Vorbereitung auf
eine technische Berufsmaturität dienen, sind folglich mittelfristig etwas mehr als 2'000
Lehrlinge und Lehrtöchter pro Jahrgang zu erwarten.

1992 begannen ca. 21'000 Jugendliche eine Berufslehre in den Büroberufen. Wir rechnen
demnach mit etwas mehr als 2'000 Lehrtöchtern und Lehrlingen in den Klassen, die auf
eine kaufmännischeBerufsmaturitäti vorbereiten.
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Die Akzeptanz der gewerblichen Berufsmatura ist schwer voraussehbar. Da vorderhand
keine «gewerbespezifischen» Fachhochschulen geplant sind, werden die Auswirkungen
der gewerblichen Berufsmaturität auf die Anzahl Studierender an Fachhochschulen aber
ohnehin gering sein.

Das Rekrutierungspotential der Höheren Fachschulen für Gestaltung wird von der Ein-
führung der gestalterischen Berufsmaturität kaum wesentlich verändert, da der Anteil an
Inhabern einer gymnasialen Maturität relativ hoch ist.

Kapazitäten an den heutigen Höheren Fachschulen HTL, HWV und HFG

Im Schuljahr 1992/93 waren rund lO'OOO Studierende an Ingenieurschulen HTL und gut
2'000 Studierende an HWV eingeschrieben (Abbildung 2). In diesen Zahlen sind Studie-
rende in Nachdiplomstudien und -kursen nicht berücksichtigt, weil genaue Erhebungen
dazu fehlen. Die Anzahl Studierender nimmt trotz abnehmender Lehrlingszahlen tenden-
ziell zu; die Absolventinnen" und Absolventen begegnen relativ geringen Schwierigkeiten
bei der Integration in den Arbeitsmarkt: ein weiteres Indiz für die Richtigkeit, diesen Bil-
dungsbereich zu fördern.

Die HWV sprechen auch heute noch von Wartelisten und numerus clausus, d.h. die An-
zahl Studierender stellt gleichzeitig die Anzahl verfügbarer Studienplätze dar. Eine Erhe-
bung der Schweizerischen Konferenz der HWV-Direktoren von Anfang Januar 1994 er-
gab für den Schuljahresbeginn 1994 eine Kapazität von gesamtschweizerisch 1290 Plät-
zen (851 Vollzeitstudium, 439 berufsbegleitendes Studium) im ersten Studienjahr, wobei
sich um diese Studienplätze 1454 Studierende (1116 V, 338 bb) bewerben. Der Umzug
der HWV Zürich nach Winterthur wird zu einer Verdoppelung der dortigen Studienplätze
führen (neu ca. 400 Plätze). Mittelfristig (gegen das Jahr 2000) dürften vermutlich ge-
samtschweizerisch gegen 3'000 Studienplätze in Betriebsökonomie zur Verfügung stehen.

Einzelne Ingenieurschulen HTL mussten im letzten und im laufenden Schuljahr Klassen
schliessen, d.h. an den Ingenieurschulen herrscht vorübergehend gesamtschweizerisch
eine Oberkapazität. Besonders betroffen sind das Neu-Technikum Buchs (Rückgang der
Anzahl Studierender in den letzten drei Jahren rund ein Drittel) und die Chemie in der
Romandie (je eine Klasse mit Unterbestand in Fribourg und Sion). Mit der neuen HTL in
Oensingen (Unterrichtsbeginn Herbst 1994), die im Endausbau 280 Studienplätze anbie-
ten soll, und mit der neuen Abteilung Elektrotechnik in Lugano (l Klassenzug pro Jahr-
gang, Beginn Herbst 1993) dürften ab 1998 gesamtschweizerisch gegen 12'000 Studien-
plätze an Ingenieurschulen HTL zur Verfügung stehen.

Mit den bestehenden Schulen verfügen wir in der Schweiz besonders in den Studienrich-
tungen mit grösseren Zahlen von Studierenden über ein flächendeckendes Netz von Aus-
bildungsplätzen. Einzig einige Spezialstudien werden aus naheliegenden Gründen nur
vereinzelt angeboten, beispielsweise Studien der graphischen Industrie, der Holzwirt-
schaft oder der Automobiltechnik. Das heutige Angebot erlaubt, dass die meisten Studie-
renden mit einer zumutbaren Reisezeit eine Ausbildungsstätte von ihrem Wohnort aus be-
suchen können.
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Abbildung 2 Studierende an HTL, HWV und HFG, Schuljahre 1987/88 bis 1992/93

In einer kürzlich vom Bundesamt für Statistik (BFS) veröffentlichten Studie Über Inge-
nieurinnen und Ingenieure in der Schweiz wird die Vermutung aufgestellt, dass 1993 mit
insgesamt etwas über 4300 Ingenieur- und Architekturabschlüssen (ETH und HTL) ein
vorläufiges Maximum erreicht werde, dass aber infolge der stark rückläufigen demogra-
phischen Entwicklung die Zahl neuer Ingenieurinnen und Architekten bis kurz, nach der
Jahrtausendwende auf gut 3000 jährlich zurückgehen und sich anschliessend auf dieser
Höhe stabilisieren werde. Das BFS räumt allerdings ein, dass mögliche Auswirkungen
veränderter bildungspolitischer Rahmenbedingungen (EWR, EU, Berufsmaturität,
Fachhochschulen) nicht berücksichtigt seien. Im übrigen macht das BFS darauf auf-
merksam, dass der Frauenanteil in den Ingenieurwissenschaften ausgesprochen tief sei,
und zwar an den Ingenieurschulen HTL noch tiefer als an den ETH.

Aufgrund der Verteilung 2/3 zu 1/3 zwischen HTL und ETH folgt aus den BFS-Progno-
sen für die HTL gesamtschweizerisch ein Rückgang um ca. 900 Diplome/Jahrgang oder
ein Rückgang um insgesamt 2'500 bis 3'000 Studierende an Ingenieurschulen. Sollte sich
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Abbildung 3 An HTL, HWV uund HFG erteilte Diplome,
Schuljahre 1987/88 bis 1992/93

die BFS-Prognose bewahrheiten, dürfte die Studienplatzkapazität an Ingenieurschulen zur
Jahrtausendwende nur zu etwa 2/3 genutzt werden. Bereits machen sich die Direktoren
der Ingenieurschulen Gedanken, wie sie die zur Verfugung stehenden Studienplätze
«auffüllen» könnten. Aus naheliegenden Gründen wird hier insbesondere an Inhaber ei-
ner gymnasialen Maturität gedacht, was jedoch den Charakter des Studiums in
erheblichem Masse verändern würde!



153.3 Ausbildungspfeiler (Gymnasium) - Matura - universitäre
Hochschule

Das Bundesamt für Statistik rechnet damit, dass sich die Zahl der Neueintritte in die
schweizerischen Hochschulen auf der Grundstudienstufe von heute rund IS'OOO bis zum
Jahr 2000 um 22,5 Prozent auf rund 18'500 erhöht. Dabei wird eine besonders hohe Zu-
nahme bei den studierwilligen Frauen erwartet, während die Zahl der männlichen und
ausländischen Studienanfänger sich nicht in gleichem Masse erhöhen wird.

Auch die Entwicklung der Bestände ist stark geprägt von der postulierten «Aufholjagd»
der Frauen, die bis im Jahr 2000 knapp 50 Prozent der Studierenden ausmachen werden.
Insgesamt wird die Zahl der Studierenden auf Grundstudienstufe zwischen 1992 und
2000 von 75'000 auf 90'000 Personen steigen, was einem Zuwachs von 20 Prozent ent-
spricht. Eine Stabilisierung oder gar ein Nachlassen der Nachfrage nach akademischer
Ausbildung ist trotz schrumpfender Jahrgänge vorderhand nicht abzusehen.

Immer häufiger wird diskutiert, wie die Hochschulen - auch angesichts der finanziellen
Lage der Kantone - diese Zunahme verkraften können, ohne gleichzeitig die Betreuung
der Studierenden zu vernachlässigen. Dabei steht die Frage nach Zulassungsbeschrän-
kungen für gewisse Studienrichtungen im Zentrum der Diskussionen.

154 Fachhochschultypen

In ihren Thesen schlägt die gemeinsame Konferenz der kantonalen Erziehungs- und
Volkswirtschaftsdirektoren (EDK/VDK) die Schaffung folgender Fachhochschultypen
vor:

Fachhochschulen für Technik, Architektur, Landwirtschaft, Wirtschaft, Verwaltung,
Soziales, Gesundheitsberufe etc.

Pädagogische Hochschulen.

Kunsthochschulen (für Musik, bildende Kunst usw.)

Von den in der Regelungskompetenz des Bundes stehenden Höheren Fachschulen sollen,
darüber herrscht weitgehende Einigkeit, zunächst die Ingenieurschulen HTL (ein-
schliesslich derjenigen Ingenieurschulen, die heute durch das Landwirtschaftsgesetz
geregelt sind), die Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschulen HWV sowie die Höhe-
ren Fachschulen für Gestaltung HFG zu Fachhochschulen umgestaltet werden. Gemäss
der obigen Aufstellung von Fachhochschultypen sind dies die Fachhochschulen für
Technik, Architektur, Landwirtschaft, Wirtschaft und Verwaltung sowie ein Teil der
Kunsthochschulen. Für alle anderen Studienrichtungen werden die Konzeptarbeiten durch
die EDK vorangetrieben.
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155 Abgrenzungen gegenüber anderen Einrichtungen der Höheren
Berufsbildung

Weiterhin soll es möglich sein, dass gelernte Berufsleute - auch ausseihalb eines Fach-
hochschulstudienganges - ihre berufliche Grundausbildung der technischen und wirt-
schaftlichen Entwicklung anpassen oder erweitem und ihre Allgemeinbildung verbessern,
um ihre berufliche Mobilität steigern und anspruchsvollere Aufgaben übernehmen zu
können.

Neben der Entwicklung von Fachhochschulen darf deshalb die Weiterentwicklung der
anderen Ausbildungsgänge im tertiären Berufsbildungsbereich nicht vernachlässigt wer-
den. Der Ausbau der Höheren Fachschulen, der Technikerschulen TS, der Höheren
Kaufmännischen Gesamtschulen HKG, der Höheren Fachschulen für Tourismus und für
das Gastgewerbe, für Wirtschaftsinformatik usw., muss weiterverfolgt werden. Ebenso
gilt es, das System der Berufs- und Höheren Fachprüfungen zu erweitern und gleichzeitig
zu vertiefen.

Von Seiten der Höheren Hauswirtschaftlichen Fachschulen, aber auch von Seiten der
Höheren Fachschulen im Bereich Tourismus und Gastgewerbe laufen Anstrengungen, ih-
re Ausbildungsgänge ebenfalls in Fachhochschulstudiengänge umzuwandeln. In diesem
Zusammenhang gilt es abzuklären, ob überhaupt ein Bedarf an Kadern mit Fachhoch-
schulabschluss besteht. Um eine allzu starke «Verzettelung» der Kräfte und Studienrich-
tungen zu vermeiden, wäre eine Zusammenfassung der genannten Studienrichtungen und
eine Ausprägung als Vertiefungsrichtungen von Betriebsökonomie-Studien (z.Zt. HWV)
zu prüfen.

2 Besonderer Teil

21 Kommentar zu einzelnen Artikeln des Entwurfs zum Fach-
hochschulgesetz

L Abschnitt: Grundsalz

Artikel l

Das Gesetz bezweckt eine Förderung der Fachhochschulen im allgemeinen und die Rege-
lung der Fachhochschulen, die in den Zuständigkeitsbereich des Bundes fallen. In Absatz
l wird deshalb durch die Aufzählung der Geltungsbereiche die materielle Abstützung auf
Artikel 34te Absatz l Buchstabe g der Bundesverfassung festgeschrieben. Die Erwäh-
nung der Forstwirtschaft, die gegenüber dem Verfassungstext eine Ergänzung darstellt,
stützt sich auf das Waldgesetz vom 4. Oktober 1991 (SR 9210).

Der Bundesrat ist gewillt, Ausbildungsgänge an Ingenieurschulen HTL, Höheren Wirt-
schafts- und Verwaltungsschulen HWV sowie Höheren Fachschulen für Gestaltung HFG
zu Fachhochschulstudiengängen auszubauen. Wenn im Gesetzestext (Abs. 1) eine mo-
dernere Formulierung des Geltungsbereiches gewählt wurde, so beinhaltet diese selbst-
verständlich alle in der Bundesverfassung genannten Teilbereiche, namentlich auch das
Gewerbe. Damit soll die Aufnahme von weiteren Ausbildungsgängen in die Fachhoch-
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schulen zu einem späteren Zeitpunkt erleichtert, aber nicht präjudiziert werden (vgl. oben
Ziff. 155).

Mit Absatz 2 wird der Wille zu einer kohärenten Hochschulpolitik zum Ausdruck ge-
bracht, die auch die Forderung nach Aufgabenteilung und Zusammenarbeit erfüllt (vgl.
dazu oben Ziff. 152.2). Dabei gilt es fünf Hochschulbereiche zu koordinieren, für die un-
terschiedliche Zuständigkeiten gelten:

Eidgenössische Technische Hochschulen: vom Bund geführt (Art. 27 Abs. l BV);

kantonale Universitäten: von den Kantonen geführt, vom Bund gefördert (Art. 27
Abs. l BV);

Eidgenössische Fachhochschulstudiengänge: vom Bund geführt (Art. 34ter Abs. l
[Schweizerisches Institut für Berufspädagogik] und Art. 27 quinquies [Eidg. Sport-
schule Magglingen]);

Fachhochschulen nach FHSG: mehrheitlich von den Kantonen geführt, vom Bund
geregelt und finanziell unterstützt (Art. 34ter Abs. l Bst. g);

Fachhochschulen in kantonaler Kompetenz: von den Kantonen geführt, (könnten
vom Bund gefördert werden [Art. 27 Abs. l BV]).

Mit Absatz 3 wird dem Bund die Möglichkeit eingeräumt, zu einem späteren Zeitpunkt
Fachhochschul-Studiengänge anzuerkennen, die heute in rein kantonaler Kompetenz ste-
hen. Die Förderung solcher Ausbildungsgänge ist gemäss Artikel 27 Absatz l der Bun-
desverfassung und Artikel 17 des vorliegenden Gesetzesentwurfes auf der Grundlage
eines einfachen Bundesbeschlusses möglich (vgl. dazu auch unten Ziff. 611 und Ziff.
612). Die Bestimmungen des Fachhochschulgesetzes gelten sinngemäss. In der
Vollzugsverordnung werden die Kriterien für die Finanzhilfen nach Artikel 17 dieses Ge-
setzes auszuführen sein.

2. Abschnitt: Fachhochschulen
Artikel 2 Stellung

Der Gesetzgeber will die Fachhochschulen als Hochschulen definieren (vgl. dazu oben
Ziff. 15), mit dem Nebensatz aber gleichzeitig auch das wichtigste Unterscheidungs-
merkmal der Fachhochschulen gegenüber den universitären Hochschulen nennen (vgl.
auch Abbildung 1).

Artikel 3 Aufgaben

Bei der Aufwertung Höherer Fachschulen zu Fachhochschulen gilt es, hauptsächlich zwei
Punkte im Auge zu behalten: die Verbindung zur Wissenschaft und den Bezug zur
Berufspraxis. Von dieser Forderung her leitet sich der erweiterte Auftrag der künftigen
Fachhochschulen ab, der neu folgende drei Teilbereiche umfasst:

1. Unterricht: Diplomstudium und Weiterbildungsveranstaltungen;

2. Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung;

3. Dienstleistungen zugunsten von Wirtschaft und Öffentlichkeit: Wissens- und Tech-
nologietransfer.
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Diese wesentliche Erweiterung des Leistungsauftrages wird personelle, apparative und
somit finanzielle Konsequenzen haben.

Bei der Ingenieurausbildung, jedoch auch bei den übrigen Schultypen ist es angesichts
des raschen technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels von ent-
scheidender Bedeutung, dass die Studierenden auch zu Generalisten ausgebildet werden.
An den künftigen Fachhochschulen sollen deshalb nicht primär Spezialisten ausgebildet
werden, die nach wenigen Jahren zum «alten Eisen» gehören und durch kostspielige Um-
schulungen auf neue Gebiete eingearbeitet werden müssen, sondern Generalisten mit so-
liden Grundkenntnissen und einem Auge für Zusammenhänge. Die Vermittlung von
Fach- und Spezialwissen ist gegenüber derjenigen von Problemerkennungs-, Problem-
analyse- und Problemlösungsstrategien zurückzustufen. Es geht in Zukunft bei jeder
Form der Ausbildung darum, die Fähigkeit heranzubilden,

sich neue Erkenntnisse und Fertigkeiten selbständig anzueignen,

eigene Erkenntnisse und Fertigkeiten weiterzuvermitteln,

partnerschaftlich zusammenzuarbeiten sowie

kreativ und selbstkritisch zu sein.

Das Diplomstudium an einer Fachhochschule beinhaltet deshalb insbesondere folgende
zwei Elemente:

solide Allgemeinbildung

praxisbezogene Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse.

Die wichtigsten Formen der Weiterbildungsveranstallungen (Abs. 2) werden auf Verord-
nungsstufe zu regeln sein, wobei folgende Kriterien zur Anwendung kommen sollten:

Nachdiplomkurse sind Lehrveranstaltungen von kurzer Dauer. Sie ermöglichen Ab-
solventinnen und Absolventen von Fachhochschulen und universitären Hochschu-
len, sich mit der Entwicklung in thematisch begrenzten Gebieten vertraut zu ma-
chen. Sie stehen auch weiteren Personen, die über die nötigen Vorkenntnisse verfü-
gen, offen. Die Teilnahme an Nachdiplomkursen wird den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern bestätigt.

Nachdiplomstudien bauen auf einem abgeschlossenen Studium an einer Fachhoch-
schule oder universitären Hochschule auf. Sie ermöglichen den Studierenden, sich
in ein Spezialgebiet zu vertiefen oder sich gezielt Wissen auf einem neuen Gebiet
anzueignen. Nachdiplomstudien werden mit einer Prüfung abgeschlossen

Für Nachdiplomstudien eignen sich mehrere Formen, nämlich
vollzeitlich mit einer Dauer von etwa einem Jahr,
berufsbegleitend während etwa eineinhalb Jahren oder

- teilzeitlich in Form von Ausbildungsblöcken auch über eine längere Dauer.
Gerade diese letzte Form mit einem modularen Aufbau entspricht einer neueren,
effizienten Form der berufsbegleitenden Weiterbildung.

Mit anwendungsorientierter Forschung und Entwicklung sowie mit Dienstleistungen wird
dem Bedarf an Wissens- und Technologietransfer Rechnung getragen, womit die Innova-
tionskraft der Wirtschaft gesteigert werden soll.
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Die Aufgabenumschreibung findet in der Vernehmlassung insgesamt Zustimmung. In
einigen Stellungnahmen wird zu Recht festgehalten, dass die praxisorientierte Ausbildung
die Primäraufgabe der künftigen Fachhochschulen darstelle, wogegen die zusätzlichen
Aufgaben lediglich zweite Priorität haben müssten.

Die Beschränkung auf «anwendungsorientierte Forschung» erscheint einzelnen Vernehm-
lassungsteilnehmem als zu einschränkend und gegenüber den Hochschulen diskriminie-
rend, das Wort «anwendungsorientiert» sei deshalb zu streichen; die Hochschulrektoren
hingegen wünschen eine Streichung des gesamten Begriffs «anwendungsorientierte For-
schung» und lediglich eine Erwähnung von «Entwicklungsarbeiten», damit die Unter-
scheidbarkeit zwischen Fachhochschulen und universitären Hochschulen gewährleistet
bleibe.

Aufgrund der überwiegend positiven Beurteilung, aber auch um die Verbindung zur Wis-
senschaft zwingend vorzuschreiben, halten wir an der Erwähnung von «anwendungs-
orientierter Forschungs- und Entwicklungsarbeiten» im Gesetzestext fest (vgl. dazu auch
oben Ziff. 152.3).

Mehrere Vernehmlassungsteilnehmer regen an, in Artikel 3 die Möglichkeit der Schaf-
fung von Instituten an den Schulen festzuschreiben. Wir vertreten die Auffassung, dass
eine entsprechende Bestimmung nicht in ein Bundesgesetz gehört. Es wird Aufgabe der
Trägerschaft der einzelnen Fachhochschule sein, die für die Erfüllung der Fachhoch-
schulaufgaben am besten geeigneten Strukturen festzulegen.

Artikel 4 Zulassung

Der Grundsatz, dass vor allem Absolventen einer beruflichen Ausbildung mit Berufsma-
turität an die Fachhochschulen zugelassen werden, wird - wie bereits im Rahmen der
Vemehmlassung zur Einführung von Berufsmaturitäten 1992 - befürwortet. Ver-
schiedentlich wird jedoch angeregt, ein gesetzliches Instrument zu schaffen, womit bei
allfälligen Engpässen die vorhandenen gesamtschweizerischen Kapazitäten ausgeschöpft
würden, bevor Zulassungsbeschränkungen eingeführt werden könnten. Insbesondere die
Hochschulen weisen auf die laufenden Diskussionen über die Einführung eines numéros
clausus für einzelne Studienrichtungen hin.

Verschiedentlich wird darauf hingewiesen, dass zusätzliche Zulassungsvoraussetzungen
der Idee «Berufsmaturität widersprächen. Erwartungsgemäss wird hingegen von den
HWV und von HWV-nahen Kreisen die Bedeutung der Berufspraxis vor Beginn eines
HWV-Studiums betont, die Höheren Fachschulen für Gestaltung bestehen auf einer
Eignungsprüfung als zusätzlicher Zulassungsvoraussetzung. Vereinzelt wird auch ver-
langt, dass die Kompetenz dazu nicht ans EVD, sondern an die Fachhochschulen oder
deren Trägerschaften zu delegieren sei. Mit der gewählten Rechtsdelegation an das
zuständige Departement soll sichergestellt werden, dass das Berufsmaturitätszeugnis
nicht durch zusätzliche Zulassungsbeschränkungen seinen Wert verliert.

Mehrfach wird gefordert, dass in Absatz 2 eine berufsspezifische Praxis ausdrücklich
vorgeschrieben werde, um einen allzu grossen Zustrom von Inhabern einer gymnasialen
Maturität zu verhindern, während die Hochschulrektoren im Hinblick auf die Entlastung
der Universitäten einen erleichterten Zugang für Absolventen eines Gymnasiums verlan-
gen, In einigen Stellungnahmen wird die Erwartung formuliert, dass für Absolventen ei-
ner Höheren Fachschule der Stufe Technikerschule TS sowie für Absolventen Höherer
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Fachprüfungen die Übertrittsmöglichkeiten in die Fachhochschulen festgelegt werden.
Der Bundesrat vertritt die Auffassung, dass Bestimmungen über diese zusätzlichen Zu-
gangswege zu Fachhochschulstudien nicht ins Gesetz, sondern allenfalls in die nachge-
ordneten Verordnungen aufgenommen werden sollten. Ein gewisses Ermessen, begründe-
ten Sonderfallen entgegenzukommen, soll den Schulleitungen beziehungsweise den Trä-
gerschaften - wie in allen übrigen Bildungsbereichen - eingeräumt werden.

Die Bestimmung über die Anrechnung von erbrachten Studienleistungen (Abs. 3) zielt in
zwei Richtungen: Einerseits trägt sie der Notwendigkeit zur Schaffung von Kompetenz-
zentren - insbesondere bei den Vertiefungsrichtungen - im Diplomstudium Rechnung und
erleichtert dadurch eine verbesserte Ausnutzung der Infrastrukturen, andererseits fördert
sie die Durchlässigkeit und bildet einen Ansporn für eine Beteiligung an internationalen
Austauschprogrammen. Im weiteren ist die Anrechenbarkeit von Studienleistungen bei
Teüzeitstudieh von grosser Bedeutung, insbesondere für Frauen, die ihr Studium aus
familiären Gründen unterbrechen. Mit dieser Bestimmung soll aber keinesfalls eine Ver-
.einheitlichung der Studien mittels eidgenössisch vorgeschriebener Lehrpläne (und eines
entsprechenden Verwaltungsapparates) präjudiziert werden, im Gegenteil: die Fachhoch-
schulen sollen autonom eine gewisse Harmonisierung der Studiengänge anstreben, insbe-
sondere jedoch auch auf die Ausbildungsqualität der anderen Schulen vertrauen können.

Artikel 5 Studienformen und Dauer

In der Schweiz ist sowohl bei den Ingenieurschulen als auch bei den Höheren Wirt-
schafts- und Verwaltungsschulen nach den bisherigen rechtlichen Grundlagen die Ausbil-
dung in zwei Formen möglich, nämlich in Form eines Vollzeitstudiums oder eines be-
rufsbegleitenden Studiums. Für die berufsbegleitende Ausbildung wird eine Reduktion
der Mindestlektionenzahl gewährt, mit der Auflage, dass eine «einschlägige Berufstätig-
keit» ausgeübt wird, «die spätestens ab dem 4. (HWV) bzw. 5. (HTL) Semester dem
Stand des Studiums entsprechen muss». Beide Arten des Studiums stehen gleichwertig
nebeneinander und haben sich bewährt. Abbildung 4 zeigt die Entwicklung der Anzahl
Studierender in den'vergangenen Schuljahren.

In Grossbritannien und in den Niederlanden absolviert ein bedeutender Teil der an den
Polytecnics beziehungsweise hogescholen Studierenden ein berufsbegleitendes Studium,
und in Deutschland sollen gemäss den Empfehlungen des Wissenschaftsrates neue Studi-
enformen geschaffen werden, die auf die Bedürfnisse Berufstätiger mehr Rücksicht neh-
men.

Im Fachhochschulgesetz soll die Gleichwertigkeit beider Studienformen bestätigt werden.

Das Angebot zweier gleichwertiger Studienfonnen wird in den eingegangenen Stellung-
nahmen einhellig begrüsst. Vereinzelt werden Präzisierungen angeregt, beispielsweise die
ausdrückliche Erwähnung der Möglichkeit, im Vollzeitstudium ein Praktikumsjahr vorzu-
sehen, aber auch genauere Angaben über die Qualität der praktischen Tätigkeit bei be-
rufsbegleitendem Studium. Andererseits wird im Hinblick auf die Studiermöglichkeiten
für Erwachsene mit Familienpflichten eine flexible Formulierung der Bestimmung über
berufsbegleitende Studien gefordert. Die Privatschulen wiederum verlangen eine aus-
drückliche Erwähnung der Möglichkeit von Fernstudien. Mit der Bestimmung in Absatz 3
tragen wir dieser Kritik Rechnung.

818



Abbildung 4 Vollzeitstudium und berufsbegleitendes Studium im Vergleich,
Schuljahre 1987/88 bis 1992/93

Die Frage nach der Studiendauer steht in sehr engem Zusammenhang mit den Ausbil-
dungszielen (vgl. oben zu Art. 3). Generell bemängelt die Wirtschaft, dass unsere Kader-
leute zu spät ins Berufsleben eintreten; eine Verkürzung der Ausbildungszeiten sei anzu-
streben. Inhaberinnen und Inhaber schweizerischer Diplome sind auf dem europäischen
Arbeitsmarkt nicht nur wegen der fehlenden Anerkennung ihrer Diplome benachteiligt,
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sondern auch dadurch, dass unsere Ausbildungsgänge eher zu lang sind, und die Absol-
venten unverhältnismässig spät ins Berufsleben entlassen werden.

Materie und Stoffülle eines Fachhochschulstudiums werden ständig erweitert. Dies fuhrt
dazu, dass beispielsweise an verschiedenen Ingenieurschulen für Studierende Wochen-
pensen von gegen 40 Lektionen an der Tagesordnung sind. Dieser Zustand hat denn auch
zu Diskussionen um eine Reduktion der wöchentlichen Lektionenzahl geführt. Am
Technikum Winterthur haben solche Diskussionen bewirkt, dass die Schule eine Ausdeh-
nung der Studienzeit auf vier Jahre beschlossen hat, um dadurch Raum für selbständiges
Studium freizuspielen.

Bei allem Verständnis für die Argumente der Befürworter einer Studienzeitverlängerung
stellt sich doch die Frage, ob eine solche angesichts der an sich schon langen Ausbil-
dungszeiten in unserem Land die richtige Massnahme ist, um auf die Herausforderungen
einer modernen Hochschulpädagogik zu antworten. Unseres Erachtens sind die Möglich-
keiten einer Straffung der Lehrpläne voll auszuschöpfen. Dies auch nachdem durch die
Berufsmaturitat die Voraussetzungen für weiterführende Studien verbessert werden.

Werden noch die übrigen Aufgaben in Rechnung gestellt, denen künftige Fachhochschu-
len zu genügen haben - anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung, Nachdi-
plomstudien, Dienstleistungen -, fragt sich auch, ob eine Verlängerung des Diplomstudi*
ums finanzpolitisch zu verantworten wäre.

In der Vemehmlassung verlangt eine Mehrheit unter Berufung auf angebliches «euro-
päisches Recht» und aus der Befürchtung heraus, mit der vorgeschlagenen Formulierung
könnten auch Schulen mit kürzerer Ausbildungszeit als Fachhochschulen anerkannt
werden, dass der Begriff «in der Regel» durch «mindestens» ersetzt wird. In einigen
Stellungnahmen wird die ersatzlose Streichung des Begriffs «in der Regel» gefordert, und
in einer Stellungnahme wird gar die Formulierung «maximal drei/maximal vier Jahre»
verlangt. Kontroverse Äusserungen finden sich auch bezüglich einer Anrechenbarkeit von
obligatorischen Berufspraktika. Die Privatschulen fordern, dass für Studien im Fernun-
terricht eine flexiblere, den jeweiligen Besonderheiten und Erfordernissen entsprechende
Dauer im Gesetz verankert wird.

Es besteht kein Anlass, aus Gründen der Europa-Kompatibilität unserer Fachhochschulen
eine über drei Jahre hinaus gehende Studienzeit einzuführen. Das EU-Recht anerkennt
dreijährige Ausbildungen auf der Tertiärstufe als Hochschulstudien, deren erfolgreichen
Absolventen die Freizügigkeit auf dem europäischen Arbeitsmarkt zusteht (vgl. unten
Ziff. 511 und die Angaben zu ausgewählten europäischen Ländern in Anhang 1). Aus-
nahmen sind ausdrücklich geregelt und betreffen im hier interessierenden Bereich nur die
Architekturstudien (vgl. Ziff. 511). In den Verhandlungen im Hinblick auf den EWR be-
stätigte die Europäische Gemeinschaft den Hochschulstatus der schweizerischen Höheren
Fachschulen. Falls bilaterale Verhandlungen mit der EU zur Frage der Personenfreizü-
gigkeit Zustandekommen, werden wir an das damalige Verhandlungsergebnis anknüpfen.
Darüber hinaus gehende Vorleistungen der Schweiz sind nicht opportun.

Mit der auch im überarbeiteten Entwurf gewählten Formulierung wird eine bildungs-
(und finanzpolitisch vertretbare Formulierung vorgeschlagen: Fachhochschulstudien
dauern in der Regel drei Jahre im Vollzeitstudium beziehungsweise in der Regel vier
Jahre als berufsbegleitendes Stadium. Bei Vorliegen von zwingenden Gründen kann das
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Departement eine Verlängerung der Studienzeit genehmigen. Allerdings wird eine solche
Sondergenehmigung einer äusserst sorgfältigen Prüfung durch die Fachhochschul-
kommission bedürfen, was in der Vollzugsverordnung zu regeln sein wird.

Der gegenteilige Fall - eine Verkürzung der Studienzeit - ist nur denkbar, wenn eine
Schule aufgrund ihrer besonderen Struktur und ihres Auftrages von ihren Studierenden
ein bereits abgeschlossenes Fachhochschulstudiuin voraussetzt, z.B. ein Ingenieurstudium
für angehende Berufsschullehrer. Hier wäre es abwegig, aus falsch verstandener Europa-
Kompatibilität längere Studienzeiten vorzusehen, als sachlich notwendig.

Artikel 6 Abschlussprüfungen, Diplome und Titel

Die Titel der Absolventinnen und Absolventen Höherer Fachschulen sind bisher im Be-
rufsbildungsgesetz und in einzelnen Verordnungen eidgenössisch geregelt. Dabei ist
heute eine Erwähnung des Diploms im Titel nicht vorgesehen. Die Hochschulen und die
Berufsverbände ihrer Absolventen wehrten sich beim Erlass des Berufsbildungsgesetzes
erfolgreich gegen die Erwähnung des Diploms bei Titeln einer Höheren Fachschule: der
Zusatz «Dipl.» im Titel würde den Unterschied zwischen den beiden Schultypen verwi-
schen.

Im Juni 1991 beantwortete der Vorsteher des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdeparte-
mentes eine Anfrage von Nationalrat AJlenspach in dem Sinne, dass nichts dagegen spre-
che, dass Absolventen von Ingenieurschulen auf ihr Diplom im Titel verweisen, da sie
schliesslich im Besitze eines solchen seien.

Mit einer neuen Titelregelung (Abs. 4), die einerseits aufgrund der Vielfalt von Titeln,
andererseits aus Gründen der Rechtssystematik nicht im Fachhochschulgesetz, sondern
auf Verordnungsstufe geregelt werden soll, wird angestrebt, die Erwähnung des «Dipl.»
in der Berufsbezeichnung als statthaft zu erklaren.

Obwohl nicht im Gesetzestext erwähnt, sprechen sich recht viele Vemehmlassungsteil-
nehmer für eine solche Regelung aus, vereinzelt wird eine entsprechende Bestimmung im
Gesetz gefordert. Besondere Beachtung verdienen die diesbezüglichen Stellungnahmen
des SLA sowie der Ehemaligen-Verbände der ETH, die sich nicht mehr gegen eine Er-
wähnung des Diploms im Titel aussprechen, sofern der Zusatz «FH» als Unterschei-
dungsmerkmal vorgeschrieben wird, wobei die Ehemaligenverbände der ETH wie auch
der ETH-Rat zusätzlich die Erwähnung der das Diplom abgebenden Schule anregen.

Nach Absatz 3 wird dem Departement die Möglichkeit eingeräumt, einer Schule das
Recht zuzugestehen, erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen von Nachdiplom-
studien eidgenössisch anerkannte Zeugnisse zu verleihen. Die Konferenz der Direktoren
der Ingenieurschulen und jene der Direktoren von Höheren Wirtschafts- und Verwal-
tungsschulen haben eigene Richtlinien für die Anerkennung von Nachdiplomstudien ge-
schaffen, die einer eidgenössischen Regelung als Modell dienen könnten. Sie enthalten
Angaben über Dauer, Mindestlektionenzahlen, Zulassungsbedingungen und Qualifikation
der Lehrkräfte. Das Bedürfnis nach eidgenössischer Anerkennung der Titel von Nachdi-
plomstudien ist offensichtlich, wie dies auch in einer Studie über die Weiterbildungsbe-
dürfhisse von Ingenieuren deutlich zum Ausdruck gekommen ist.

Der in den Vemehmlassungsunterlagen verwendete Begriff «Zertifikat» stösst auf Kritik,
er gebe den Wert eines erfolgreich abgeschlossenen Nachdiplomstudiums nicht in
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adäquater Weise wieder. Vielmehr wird verlangt, dafür den Begriff «Diplom» oder
«Nachdiplom» einzuführen, um auch gegenüber ausländischen vergleichbaren Zeug-
nissen bestehen zu können.

Dem ist entgegenzuhalten, dass der Ausdruck «Nachdiplom» aus philologischer Sicht
nicht gerade eine elegante Wortschöpfung darstellt. Die Verwendung des Begriffs
«Diplom» in zwei Bedeutungen, einerseits als Ausweis für ein erfolgreich bestandenes
Fachhochschulstudium, andererseits als Ausweis für ein erfolgreich bestandenes Nach-
diplomstudium, würde die Transparenz der Titel unterlaufen und letztlich zu einer Ab-
wertung des Diploms für ein erfolgreich abgeschlossenes Fachhochschulstudium beitra-
gen. Deshalb vertreten wir die Auffassung, dass der Begriff «Zertifikat» die geeignetste
Bezeichnung für das Abschlusszeugnis von Nachdiplomstudien darstellt. Eine Regelung
ist allerdings auf Verordnungsstufe vorzusehen.

Die Anerkennung ausländischer Diplome (Abs. 5) bildet eine Grundvoraussetzung, um
im Interesse einer erhöhten Moblität qualifizierter Arbeitskräfte den Zugang zu den
reglementierten Berufen zu sichern bzw. zu erleichtem. Es versteht sich auch, dass die
Schweiz keinen Anspruch auf ausländische Anerkennung ihrer Diplome geltend machen
kann, wenn sie nicht bereit ist, Gegenrecht zu halten.

Artikel 7 Forschung und Entwicklung

Forschung und Entwicklung sind für den Wirtschaftsstandort Schweiz von entscheidender
Bedeutung; für eine längerfristige Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes sind sowohl
Grundlagenforschung wie anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung unent-
behrlich. Für den Bereich der Grundlagenforschung sind traditionell die universitären
Hochschulen zuständig, während die künftigen Fachhochschulen in der anwendungs-
orientierten Forschung und Entwicklung teilweise schon heute aktiv sind (vgl. dazu auch
oben Ziff. 152.3).

Der Aufwand für Forschung und Entwicklung wird in der Schweiz vorwiegend von
Grossunternehmungen der Privatwirtschaft aufgebracht; vielen kleineren Unternehmun-
gen fehlt dazu die nötige «kritische Masse». Deshalb konzentrieren sich diese kleineren
Unternehmen vor allem auf die Weiterentwicklung von Produkten und Prozessen. Wir
erachten es als notwendig, den technologisch orientierten kleineren und mittleren Unter-
nehmungen ähnliche Chancen zu geben wie grösseren Unternehmen und sie zumindest
nicht zu diskriminieren. Eine dafür geeignete Massnahme besteht in der Beteiligung an
Projekten der Forschung und Entwicklung.

In verschiedenen Antworten zur Vemehmlassung wird die Erwartung zum Ausdruck ge*
bracht, dass der Bund die Koordination von anwendungsorientierter Forschung und Ent-
wicklung sicherstellt.

Artikel 8 Dienstleistungen

Der Erfolg eines Unternehmens hängt wesentlich von seinen Möglichkeiten und Fä-
higkeiten ab, das eigene Wissen durch externes Wissen zu stärken, wobei als Quelle für
dieses externe Wissen unter anderem Kunden und Lieferanten sowie Schulen und For-
schungsinstitute in Frage kommen. Der Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen In-
dustrie, universitären Hochschulen, Forschungsinstitutionen und Fachhochschulen ist
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deshalb auf nationaler und internationaler Ebene zu fordern. Dabei ist eine zeitgemässe
Ausbildung von besonderer Wichtigkeit. Wenn die Fachkräfte bei ihrem Übertritt von den
Hochschulen - universitären Hochschulen oder Fachhochschulen - in die Berufspraxis die
Aufgaben, Probleme, Arbeitsabläufe und Methoden der Wirtschaft bereits kennen und
neue Lösungen einbringen können, so ist dies die wirksamste Form des Wissens- und
Technologietransfers.

An den meisten Höheren Fachschulen der Stufe HTL, HWV und HFG ist es schon jetzt
Tradition, dass die Studierenden ihre Semester- und Diplomarbeiten anhand praktischer
Problemstellungen einer Unternehmung anfertigen. Die Studierenden sammeln so bereits
vor Studienabschluss Erfahrungen im Erarbeiten von praktischen Lösungen, ausserdem
stehen sie dabei oft in engem Kontakt mit verschiedenen Spezialisten und können so un-
ter anderem Erfahrungen in Teamarbeit sammeln. Insbesondere in kleineren und mittleren
Unternehmungen können bei einem solchen Prozess umgekehrt durch die Studierenden
auch neueste wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Unterricht eingebracht werden, die
sonst - oft infolge der Arbeitsüberlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - nicht
erworben würden.

Ein wirkungsvolles Instrument des Wissens- und Technologietransfers stellen auch Wei-
terbildungsveranstaltungen dar, wobei auf einen starken Praxisbezug solcher Veranstal-
tungen (und der dafür eingesetzten Lehrkräfte) zu achten ist.

Durch die Bestimmung in Absatz 2 soll sichergestellt werden, dass der Markt nicht durch
subventionierte Leistungen verfälscht wird. In der Vollzugsverordnung wird ausserdem
eine Regelung zu treffen sein, wonach Nutzniesser von Dienstleistungen mindestens ko-
stendeckende Beiträge zu leisten haben.

Artikel 9 Anforderungen an die Dozentinnen und Dozenten

Von den Bildungszielen und vom Leistungsauftrag der Fachhochschulen leiten sich die
Anforderungen an die Lehrkräfte ab: mindestens die Dozentinnen und Dozenten der rich-
tungsspezifischen Studienfächer müssen über fundierte wissenschaftliche Kenntnisse und
über hinreichende berufliche Praxis verfügen. In allen Fächern muss ein niveaugerechter
Unterricht gewährleistet sein. Besondere Bedeutung kommt neben der rein fachlichen
Kompetenz der Lehrkräfte auch methodisch-didaktischen Aspekten zu. Fachkompetenz
allein genügt heute nicht mehr: die Lehrkräfte müssen für diese praxis- und theo-
riebezogene Ausbildungsform besonders geschult werden.

Im Unterschied zu den meisten universitären Hochschulen kennen die Ingenieurschulen,
Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschulen sowie die Höheren Fachschulen für Ge-
staltung durchstrukturierte, prüfungsbegleitete Studien mit relativ straffen Studienplänen.
Die Schulen bestimmen im wesentlichen, welche grundsätzlichen Lehrinhalte in welchen
Semestern angeboten werden. Auch die Studierenden sind in der Regel nicht frei in der
Wahl ihrer Dozentinnen und Dozenten oder Lehrveranstaltungen. Das ist einer der Grün-
de, weshalb über 90 Prozent der Diplomierten ihr Studium in der Regelstudienzeit ab-
schliessen: die Studiengestaltung ist demnach äusserst effizient.

In den Verordnungen über die Mindestvorschriften für die Anerkennung von Höheren
Technischen Lehranstalten HTL, Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschulen HWV
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und Höheren Fachschulen für Gestaltung HFG wird ausdrücklich erwähnt, die geeignete
Unterrichtsform für eine Höhere Fachschule sei «in der Regel» der Klassenunterricht. Im
Zuge der Schaffung von Fachhochschulen ist zu prüfen, wie weit bezüglich der Unter-
richtsformen Anpassungen vorzunehmen sind. Eine Erweiterung der Unterrichtsformen
scheint angezeigt.

Das Ausbildungskonzept der Fachhochschulen stellt an die Dozentinnen und Dozenten
hohe Anforderungen. Dis fachliche und methodisch-didaktische Fort- und Weiterbildung
der Lehrkräfte ist für den Erfolg der Fachhochschulen und ihrer Absolventen von
entscheidender Bedeutung. Neben regelmässigen Weiterbildungsurlauben, Fachtagungen
und Weiterbildungskursen, die primär der fachlichen Weiterbildung dienen, sind die
Lehrkräfte auch in Hochschuldidaktik zu schulen.

Als eine weitere Form der Fort- und Weiterbildung kann das Engagement in Forschung
und Entwicklung sowie im Wissens- und Technologietransfer betrachtet werden, bleiben
die Lehrkräfte dabei doch in engem Kontakt mit der Berufspraxis, auf die sie ihre Studi-
erenden vorbereiten sollen.

Durch die Erweiterung der Aufgaben einer Fachhochschule ändert sich der Aufgabenbe-
reich der Lehrkräfte. Heute wird bemängelt, die Dozentinnen und Dozenten hätten infol-
ge ihrer Unterrichtsverpflichtung keine Zeit für anwendungsorientierte Forschung, für
Dienstleistungen der Schule gegenüber Dritten und für Technologietransfer. Die Erweite-
rung des Aufgabenfeldes mit Teilpensen in den genannten Gebieten wird unumgänglich.
Die Anstellungsbedingungen der Lehrkräfte sind diesem erweiterten Aufgabenbereich an-
zupassen. Sie sollten verschiedene Tätigkeitsfelder beinhalten, nämlich einerseits - wie
bisher - die Unterrichtsverpflichtung im Diplomstudium und auf Nachdiplomstufe, aber
auch die Studentenbetreuung, ein Engagement in Forschung und Entwicklung sowie im
Wissens- und Technologietransfer, Die Schule, bzw. ihre Trägerschaft, sollte im Einver-
nehmen mit den betroffenen Lehrkräften eigenständig über die Aufteilung der verschie-
denen Aufgabenfelder der einzelnen Dozentinnen und Dozenten entscheiden können.
Wer vermehrt in Forschung und Entwicklung oder im Wissens- und Technologietransfer
tätig ist, wird eine geringere Unterrichtsverpflichtung haben, wer wenig bis gar nicht in
diesem Bereich eingesetzt wird, unterrichtet mehr.

Die Direktorenkonferenz der Ingenieurschulen der Schweiz (DIS) und die Konferenz der
Direktoren schweizerischer HWV fordern, dass die durchschnittliche Untemchts-
verpflichtung an einer Fachhochschule bei 16 Wochenlektionen angesetzt wird. Im
«Profil der Fachhochschulen für die Bereiche Technik, Wirtschaft und Verwaltung», das
von der gemeinsamen Konferenz der schweizerischen Erziehungs- und Volkswirt-
schaftsdirektoren am 24, Februar 1994 verabschiedet wurde, wird diese Forderung als
Empfehlung an die Kantone aufgenommen, allerdings wird die durchschnittliche Unter-
richtsverpflichtung gegenüber der Forderung der HTL- und HWV-Direktorenkonferenzen
auf 16 bis 20 Wochenlektionen leicht angehoben. Wir erachten diese Zahlen als
Durchschnittswert, für die Gesamtheit des Lehrkörpers, mit individuellen Abweichungen
nach oben und unten gemäss der dargelegten Erwägungen.

Verschiedene Vernehmlassungsteilnehmer halten fest, dass der Abschluss einer universi-
tären Hochschule als übliche Qualifikation von Lehrkräften für die Positionierung der
Fachhochschulen eine entscheidende Rolle spiele, denn sonst seien die Unterschei-
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dungsmöglichkeit gegenüber den Ausbildungsstätten der Berufsbildung auf Sekundarstufe
II, aber auch die Anerkennung durch die Universitäten Hochschulen sowie die internatio-
nale Anerkennung nicht gewährleistet. Umgekehrt wird wegen des Praxisbezuges und im
Sinne einer konsequenten Umsetzung der Fachhochschulidee (Gleichwertigkeit der bei-
den Hochschulbereiche) auch die Zulassung von Fachhochschulabsolventen als Lehr-
kräfte gefordert.

Vereinzelt wird verlangt, dass hinsichtlich der methodisch-didaktischen Kompetenzen im
Gesetz genauere Bestimmungen formuliert würden, ausserdem solle die periodische Qua-
lifizierung der Lehrkräfte hier geregelt werden. Der Bundesrat vertritt jedoch die Auffas-
sung, dass die gewählte Formulierung deutlich genug ist und trotzdem einen gewissen
Spielraum lässt. Was die regelmässige Qualifizierung der Lehrkräfte betrifft, so ist dies
eine Aufgabe der einzelnen Fachhochschule.

Artikel 10 Beizug von weiterem Personal

Für verschiedene Tätigkeiten sind vermehrt Assistentinnen und Assistenten beizuziehen.
Als solche kommen vorwiegend Fachhochschulabsolventen in Frage, die den Studienbe-
trieb aus eigener Erfahrung kennen, so dass sie in der Betreuung der Studierenden und im
Unterricht wirkungsvoll eingesetzt werden können. Als Mitwirkende in Projekten der
Forschung und Entwicklung und im Wissens- und Technologietransfer erfahren sie eine
weitere Vorbereitung auf die Berufspraxis.

Nach der geltenden Subventionsregelung leistet der Bund an Assistentenlöhne keine Bei-
träge; einzig im Rahmen der Sondermassnahmen sind Assistentenstellen vereinzelt mit
Bundesgeldem mitfinanziert worden. Aufgrund des erweiterten Bildungs- und Lei-
stungsauftrages der Fachhochschulen wird eine Subventionierung von Assistentenstellen
durch den Bund unumgänglich.

Artikel!! Errichtung und Führung

Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass Fachhochschulen errichtet werden,
die nicht der Koordination durch den Bund unterworfen sind.

Erwartungsgemäss wird die in der Vemehmlassung vorgeschlagene «Bewüligungs-
pflichb) für die Errichtung einer Fachhochschule kontrovers beurteilt: einige Stellung-
nahmen erkennen darin ein effizientes Führungsinstrument des Bundes, insbesondere
einige Kantone sehen jedoch in dieser Bestimmung eine Verletzung ihrer Autonomie.
Entsprechend verlangen sie - mit Unterstützung der FDP - statt der «Bewilligung» die
«Anerkennung». Zu den Bewilligungs- bzw. Anerkennungskriterien soll die Anhörung
des Standortkantons, die Qualität von Lehre und Forschung sowie der Bedarfsnachweis
gesetzlich vorgeschrieben werden. Insbesondere für Schulen von überregionalem Inter-
esse sollten jedoch differenzierte Kriterien Anwendung finden.

Wir beurteilen ein Vorprüfungsverfahren für die Schaffung neuer Fachhochschulen oder
für die Überführung bestehender Höherer Fachschulen in Fachhochschulen auch nach der
Vemehmlassung als ein wichtiges Instrument im Hinblick auf die Qualitätssicherung, auf
die Koordination und Kooperation unter den Hochschulen, aber auch im Hinblick auf den
gezielten Einsatz der beschränkten Finanzmittel Nur mit diesem Verfahren kann der
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Bund zudem seine regionalpolitische Verantwortung bei der Errichtung und Führung von
Fachhochschulen wahrnehmen. Deshalb wollen wir an dieser Bestimmung festhalten.

In Absatz 2 sind die wichtigsten Kriterien ftir den Aufbau einer Fachhochschule aufge-
führt. Mindestens in der Aufbauphase soll ein Ausschreibungsverfahren zur Anwendung
kommen, wie es bei den beiden Impulsprogrammen CIM und Mikroelektronik bereits er-
folgreich durchgeführt wurde (vgl. dazu unten Ziff. 223).

Artikel 12 Verfahren

Verschiedentlich wird bemängelt, dass nicht festgelegt ist, wer als Träger einer Fach-
hochschule überhaupt in Frage kommt. Wir Verzichten bewusst auf eine Erwähnung
möglicher Trägerschaften, um dadurch im Gesetz nicht unnötige Einschränkungen zu er-
lassen. Der Bundesrat vertritt die Auffassung, eass grundsätzlich verschiedene Formen
der Trägerschaft möglich sein sollen, beispielsweise ein einzelner Kanton, ein Konkordat
von mehreren Kantonen, aber auch eine private oder gemischtwirtschaftliche Träger-
schaft.

Falls der Standortkanton nicht selbst als Träger auftritt oder in der Trägerschaft vertreten
ist, ist eine ausführliche Stellungnahme der kantonalen Behörden erforderlich, die insbe-
sondere die Eingliederung in die regionale Bildungs- und Wirtschaftspolitik erläutert. Der
Bundesrat wird der Errichtung und Führung einer Fachhochschule ohne Befürwortung
des Standortkantons kaum zustimmen können.

In den Vollzugsvorschriften wird zu regem sein, dass der Bundesrat vor seinem Entscheid
über die Genehmigung zur Errichtung und Führung einer Fachhochschule auch die
Stellungnahme der verschiedenen Hochschulorgane des Bundes beziehungsweise des
Bundes und der Kantone einzuholen hat, namentlich des Schweizerischen Wissenschafts-
rates und der Schweizerischen Hochschulkonferenz. Gemäss These 7 der Erziehungs-
und Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz ist die Schaffung eines ständigen Ausschusses
für Fachhochschulfragen unter Mitwirkung des Bundes vorgesehen. Aufgabe dieses
Organs (Fachhochschulkonferenz) ist die Koordination und Weiterentwicklung der
Fachhochschulen in der Schweiz. Es versteht sich, dass vor der Genehmigung des Bun-
desrates zur Errichtung und Führung einer Fachhochschule die Stellungnahme dieses
Ausschusses einzuholen ist; eine entsprechende Bestimmung gehört demnach ebenfalls in
die Vollzugsverordnung.

3. Abschnitt: Planung und Koordination von Fachhochschulen

Im dritten Abschnitt sind die Instrumente für eine koordinierte Planung der Entwicklung
von Fachhochschulen aufgeführt. Dabei werden folgende Organe vorgesehen:

Der Bundesrat setzt zur Beratung beim Vollzug des Gesetzes eine «Eidgenössische
Fachhochschulkommission» ein, die allerdings aus Gründen der Gesetzessystematik
erst im 6. Abschnitt (Vollzug, Art. 20) aufgeführt wird.

Zur Planungskoordination sämtlicher Fachhochschulen setzen die Kantone ein Or-
gan - vermutlich eine «Schweizerische Fachhochschulkonferenz» - mit beratender
Funktion für die Träger und den Bund ein.
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Artikel 13 Zielvorgaben des Bundes

Der Bundesrat erlässt Zielvorgaben für Fachhochschulen, die durch die hochschul- und
forschungspolitischen Organe des Bundes gemeinsam zu formulieren sind. Für die Schaf-
fung der Fachhochschulen sind bereits folgende Ziele formuliert (vgl. unten Ziff. 221):

Sicherung und Ausbau der hohen Qualifikation schweizerischer Fachkräfte;

bildungspolitische Bereinigungen im Hochschulsektor;

Schaffung eurokompatibler Ausbildungsgänge;

Sicherung adäquater und praxisbezogener Ausbildungsgänge in allen Sprachregio-
nen und Landesteilen;

Erleichterung der Wissens- und Forschungsdiffusion zwischen Ausbildung und
Praxis;

Förderung der anwendungsorientierten Forschung insbesondere auf der Ebene
KMU.

Die Zielvorgaben des Bundes berücksichtigen jeweils die vom Schweizerischen Wissen-
schaftsrat formulierten «Zielvorstellungen für die Entwicklung der Schweizerischen
Hochschulen» nach HochschulfÖrderungsgesetz sowie die «Ziele der Forschungspolitik
des Bundes» nach Forschungsgesetz. Dies bedingt allerdings, dass der Fachhochschul-
bereich künftig im Wissenschaftsrat angemessen vertreten sein muss. Eine enge
Zusammenarbeit mit dem für den Bereich der universitären Hochschulen zuständigen
Eidgenössischen Departement des Innern ist unerlässlich. In der Verordnung wird zu
bestimmen sein, dass die zuständigen Departemente (EVD und EDI) gemeinsam dem
Bundesrat die Zielvorgaben unterbreiten werden.

Nach dem Erlass von Zielvorgaben kommt der Überprüfung der Einhaltung dieser Vor-
gaben besondere Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach
möglichen Sanktionen. Wir verweisen dabei auf die Möglichkeit, die Genehmigung zur
Führung einer Fachhochschule auch nachträglich mit Auflagen zu verbinden, zeitlich zu
befristen oder gar zurückzuziehen (Art. 11 Abs. 4).

Artikel 14 Entwicklungspläne

Die Fachhochschulen werden hiermit verpflichtet, unter Berücksichtigung der Zielvorga-
ben des Bundes mehrjährige Entwicklungspläne zu erarbeiten. Diese werden durch die
Eidgenössische Fachhochschulkommission begutachtet und vom zuständigen Departe-
ment genehmigt.

4. Abschnitt: Bundesbeiträge

Artikel 15 Abgeltungen an Fachhochschulen

Die Bestimmung entspricht geltendem Recht (Art. 63 des Bundesgesetzes vom 19. April
1978 über die Berufsbildung [SR 4]2.JO]\ bringt hier aber insbesondere zum Ausdruck,
dass Zulassungsheschränkiingeti (nnmerus clausus) gegen das Gesetz verstossen. Die
Tragweite dieser Bestimmung auch unter Berücksichtigung des europäischen Rechts, das
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grundsätzlich keine Diskriminierung von Ausländern zuliesse, muss noch ausgelotet wer-
den.

In der Vemehmlassung heisst es, die Höhe der Bundesbeiträge sei durch den Zusatz «im
Rahmen der bewilligten Kredite» nicht genügend gesichert; eine mittelfristige Planung sei
für die Fachhochschulen unter diesen Umständen beinahe unmöglich. Dem ist entgegen-
zuhalten, dass dieser Zusatz die Beitragsberechtigung nicht grundsätzlich in Frage stellt,
sondern lediglich den Bund ermächtigt, eine Prioritätenordnung zu erstellen, falls die ein-
gereichten oder zu erwartenden Gesuche die verfügbaren Mittel übersteigen
(Bundesgesetz über Finanzhilfen und Abgeltungen vom 5. Oktober 1990 [SR 616.1}, Art.
13). Gemäss Subventionsgesetz sind die Kantone vor der Festlegung der Prioritätenord-
nung anzuhören. Gesuche um Abgeltungen, die aufgrund der Prioritätenordnung einst-
weilen nicht berücksichtigt werden können, werden von der zuständigen Behörde den-
noch umfassend geprüft. Sind die Abgeltungsvoraussetzungen erfüllt, spricht die zu-
ständige Behörde eine Leistung dem Grundsatz nach zu und legt den Zeitraum fest, in
dem die Abgeltung ausgerichtet wird.

Mit Absatz 2 Buchstabe c. - ebenfalls geltendes Recht - soll zum Ausdruck gebracht
werden, dass der Bund eine koordinierende Funktion beim Ausbau des Ausbildungs- und
Forschungsangebots übernehmen will. Bei Missachtung der Zielvorgaben behält sich der
Bund damit subventionsrechtliche Massnahmen vor.

Artikel 16 Höhe und Umfang

Innerhalb genau umschriebener finanzieller Vorgaben (vgl. dazu Ziffer 313) soll die
Schaffung von Fachhochschulen rasch vorangetrieben werden, womit auch der erhöhte
Beitragssatz für die Abgeltungen im Sinne eines Anreizes für die Trägerschaften zu recht-
fertigen ist.

In der Vemehmlassung heisst es vor allem seitens finanzstarker Kantone, Fachhoch-
schulen seien eine gesamtschweizerische, nicht eine kantonale Aufgabe, weshalb von
einer Abstufung nach dem Gesetz über den Finanzausgleich (Art. 27 Abs. l des Ver-
nehmlassungsentwurfes) abzusehen sei. Der Bundesrat schliesst sich dieser Auffassung
an und sieht von einem Verweis auf die Abstufung nach der Finanzkraft der Kantone ab,
zumal für beitragsberechtigte Fachhochschulen nach Möglichkeit interkantonale Träger-
schaften anzustreben sind.

Das Verfahren für die Beitragsgewährung wird im einzelnen in der Bundesratsverordnung
zu regeln sein. Der Bund muss aber - nicht zuletzt hinsichtlich der Aufgabenteilung und
Zusammenarbeit im gesamten Hochschulbereich - ein griffiges Instrument zur Lenkung
der Mittel zur Verfügung haben. Demzufolge wird in der Bundesratsverordnung insbe-
sondere eine Budgetgenehmigung sowie ein Bewilligungsverfahren für Investitionen vor-
gesehen.

Nach der Aufbauphase sollen die Fachhochschulen aufgrund ihrer Leistung (wie z.B.
aufgrund der Anzahl Absolventen) subventioniert werden (Abs. 2, 2. Satz). Im Hinblick
darauf müssen noch transparente Kriterien zur Leistungsbewertung formuliert werden.
Für die Aufbauphase in den Jahren 1996 bis 2003 kommt allerdings ein einheitlicher Satz
von 33 Prozent zur Anwendung, damit die Fachhochschulen unter gleichen Bedingungen
aufgebaut werden können.
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Artikel 17 Finanzhilfen an weitere Einrichtungen

In Artikel l Absatz 3 wird dem Bund die Möglichkeit eingeräumt, gestützt auf Artikel 27
Absatz l der Bundesverfassung weitere Fachhochschulstudiengänge anzuerkennen.
Artikel 17 nimmt nun diese Bestimmung auf, und zwar ebenfalls mit einer «kann-Formu-
lierung». Damit wird einem Begehren der Erziehungs- und Volkswirtschaftsdirektoren-
konferenz vom 24. Februar 1994 Rechnung getragen, den Bund in die gesamte Fachhoch-
schulentwicklung einzubeziehen. Demnach sollte sich der Bund auch in jenen Bereichen
engagieren, die nicht der Berufsbildungshoheit unterstehen. Die Kantone hatten sich bis-
her in dieser Frage aus foederalistischen Gründen zurückgehalten. Mit der vorgeschlage-
nen Bestimmung kommen wir der in der Vernehmlassung vielfach geäusserten Kritik
teilweise entgegen, wonach das vorgeschlagene Fachhochschulgesetz zu ausschliesslich
wirtschaftsbezogen sei.

Entsprechend der Förderungskompetenz des Bundes können dabei aber nicht Abgeltun-
gen, sondern nur Finanzhilfen in Frage kommen, wobei diese von einer sinngemässen
Anwendung des Fachhochschulgesetzes abhängig gemacht werden können. Absatz l
eröffnet dem Parlament die Möglichkeit, mit einfachem Bundesbeschluss im Hinblick auf
eine kohärente Hochschulpolitik auch ausserhalb des Geltungsbereichs von Artikel 34ter

Absatz l der Bundesverfassung die Förderungskompetenz wahrzunehmen. Ein entspre-
chender Bundesbeschluss kann allerdings erst nach eingehenden staatspolitischen, bil-
dungspolitischen und finanzpolitischen Erwägungen Zustandekommen. Die gewählte
Formulierung lässt Spielraum offen, um die Förderungskompetenz differenziert anzuwen-
den und allenfalls nur einzelne Studiengänge zu unterstützen. So ist es auch möglich,
Prioritäten zu setzen. Die Erziehungsdirektorenkonferenz hat in diesem Zusammenhang
bereits folgende Prioritäten formuliert:

1. FH für Sozialschulen

2. Kunsthochschulen

3. FH für Gesundheitsberufe

4. FH für Dokumentation, Bibliothekswesen, Dolmetscher

5. Pädagogische Hochschulen

Mit dem Bundesgesetz über Finanzhilfen an die Höheren Fachschulen im Sozialbereich
ist eine dieser Studienrichtungen bereits heute in diesem Sinne geregelt.

6. Abschnitt: Vollzug

Artikel 19 Bundesrat

Wir verweisen auf Ziffer 22 dieser Botschaft.

Artikel 20 Eidgenössische Fachhochschulkommission

Im Vernehmlassungsentwurf war in dieser Funktion ein Fachhochschulrat vorgesehen.
Die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmer hat gegen die Einsetzung eines Fachhoch-
Schulrats keine Einwände. Verschiedendich wird die Koordinationsaufgabe dieses Organs
ausdrücklich begrüsst und als notwendig erachtet.
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Die meisten Stellungnahmen zum entsprechenden Artikel des Vemehmlassungsentwurfs
betreffen jedoch die Vertretung der einzelnen interessierten Kreise: Besonders die Ver-
einigungen ehemaliger Studierender der künftigen Fachhochschulen erwarten eine Nen-
nung der Berufsverbände; mehrfach wird auch die Ansicht geäussert, eine Vertretung des
Mittelbaus und der Studierenden müsste im Gesetz zwingend vorgeschrieben werden, ge-
genteilige Meinungen sind jedoch auch vertreten worden. Insbesondere die Dozentenver-
bände verlangen eine Spezifizierung des Begriffs «Schule» durch eine ausdrückliche Er-
wähnung von «Schulleitungen und Dozentenverbänden». Eine Vertretung der
Universitäten Hochschulen wird begrüsst, sofern die Fachhochschulen in den ent-
sprechenden Gremien der universitären Hochschulen, besonders in der Hochschul-
konferenz, ebenfalls vertreten sein können. Vereinzelt wird die Befürchtung geäussert,
dass dieses Organ zu einem politischen Gremium werde, wenn allzu viele Interessen-
vertretungen darin Einsitz nehmen könnten; es sollte vielmehr als relativ kleines, kom-
petentes Organ nach dem Muster des ETH-Rates geschaffen werden.

Die Bestimmungen zu diesem Organ wurden gegenüber dem Vemehmlassungsentwurf
besonders in folgenden Punkten geändert:

Aufgrund einiger Stellungnahmen wird neu zwischen den Aufgaben der Koordinati-
on und Planung sowie des Gesetzesvollzugs unterschieden.

Aus Rücksicht auf die Erziehungsdirektorenkonferenz, die den Begriff «Fachhoch-
schulrat» oder «Fachhochschulkonferenz» für ein Koordinations-, Anerkennungs-
und Planungsorgan für sämtliche Fachhochschulstudiengänge der Schweiz in
Anspruch nehmen will, findet für das Vollzugs- und Kontrollorgan des Bundes neu
die Bezeichnung «Eidgenössische Fachhochschulkommission» Anwendung.

Auf eine Aufzählung der in der Fachhochschulkommission aufzunehmenden Inter-
essenvertretungen wurde verzichtet. Die Vertretung der interessierten Kreise soll auf
Verordnungsstufe geregelt werden, wobei der Bund (alle zuständigen
Bundesstellen), die Kantone, die Wirtschaft und die Schulen in der
Fachhochschulkommission Einsitz nehmen sollten. Mit einer gegenseitigen Ver-
tretung zwischen Schweizerischer Hochschulkonferenz und Eidgenössischer
Fachhochschulkommission soll ausserdem die Koordination im Hochschulbereich
erleichtert werden. Als beratendes Organ des Bundesrates in Hochschulfragen muss
auch der Schweizerische Wissenschaftsrat um den Bereich «Fachhochschulen»
erweitert werden.

Der Bundesrat wählt auf gemeinsamen Antrag der beiden zuständigen Departemente den
Präsidenten und die Mitglieder der Fachhochschulkommission. Deren Geschäftsstelle
wird dem BIGA übertragen, das auch bei der Ausarbeitung des vorliegenden
Gesetzesentwurfs die Federführung innehatte.

7. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Artikel 21 Übergangsbestimmungen

Das Gastgewerbe sowie die Höheren Hauswirtschaftlichen Fachschulen und ihre Absol-
ventinnenorganisationen melden in ihren Stellungnahmen bereits jetzt den Anspruch auf
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die Bewilligung von Fachhochschulen in ihrem Bereich an (vgl. dazu jedoch oben Ziff.
155).

Die Verbände ehemaliger Studierender von Höheren Fachschulen fordern mit allem
Nachdruck, den gleichen Titel wie die Absolventen von Fachhochschulen führen zu dür-
fen. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Eine entsprechende Verfügung gehört
allerdings in die Vollzugsverordnung zu diesem Gesetz, Es versteht sich, dass für frühere
Absolventen von Höheren Fachschulen die neuen Titel nicht gelten, bevor die ersten Stu-
dierenden ihr Fachhochschulstudium abgeschlossen haben und deren Titel anerkannt
wurde.

Mit der Bestimmung in Absatz 2 soll verhindert werden, dass nach einer Übergangsfrist
von fünf Jahren innerhalb des gleichen Studiengangs zwei verschiedene Stufen vorhanden
sind (z.B. HTL FH und HTL HF).

Die Aufhebung der gesetzlichen Grundlagen für die Ingenieurschulen HTL und die Höhe-
ren Wirtschafts- und Verwaltungsschulen HWV im Berufsbildungsgesetz hat zur Folge,
dass all diejenigen Schulen, welche nicht in eine Fachhochschule integriert werden kön-
nen, entweder geschlossen oder in einen anderen Schultypus umgestaltet werden müssen.
Eine Rückstufung der Ingenieurschulen zu Technikerschulen TS und der HWV zu Höhe-
ren Kaufmännischen Gesamtschulen HKG ist zwar naheliegend, doch gilt es zu beden-
ken, dass sich diese beiden Schultypen in ihren Ausbildungsprofilen, im Ausbildungsni-
veau und in der jeweiligen Zielsetzung deutlich unterscheiden.

Anhang: Änderung bisherigen Rechts

L Bundesgesetz vom 19. April 1978 über die Berufsbildung (SR 412.10)

Art. 29, 29aund29b
Die Vemehmlassung über die Einführung der Berufsmaturität vom 7. Mai 1992 hat deut-
lich gezeigt, dass eine Verankerung des Begriffs im Berufsbildungsgesetz erforderlich ist.

Die Privatschulen fordern, dass auch Schulen, die nicht eine Berufsschule betreiben, als
Berufsmaturitätsschulen anerkannt werden können. In Zusammenhang mit der Einfüh-
rung der technischen Berufsmaturität haben zwei Kantone die Anerkennungsanträge von
Privatschulen mit negativer Stellungnahme an das BIGA weitergeleitet, wobei die Ableh-
nung der Kantone auf einer engen Interpretation von Artikel 29 Absatz l BBG gründete.
Wir beantragen deshalb - auch im Sinne einer Flexibilisierung des Bemfsbildungswesens
- eine entsprechende Änderung von Artikel 29 Absatz 1.

In Absatz 2 von Artikel 29a ist insbesondere an Bedingungen zu denken, wie das Han-
delsdiplom einer anerkannten Handelsmittelschule eingestuft wird. Aufgrund dieser Be-
stimmung lässt sich auch festlegen, welche Voraussetzungen für Fachhoctischul-Ausbil-
dungsgänge mit integrierter Vorstufe (Ecole d'ingénieurs Genève, Scuola Tecnica Supe-
riore Lugano-Trevano, Höhere Fachschulen für Gestaltung) erfüllt sein müssen, damit ei-
ne Berufsmaturität erteilt werden kann.

In der Vemehmlassung wurde mehrfach die Auffassung vertreten, im Berufsbildungsge-
setz sollte auch die Eidgenössische Benifsmaturitätskommission ausdrücklich genannt
werden. Der Bundesrat trägt dieser Kritik Rechnung und schlägt deshalb den neuen Arti-
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kel 29b vor. Auf Verordnungsstufe wird die Koordination zwischen Eidgenössischer Be-
mfsmaturitätskomnüssion und Eidgenössischer Maturitatskommission zu regehl sein.

Die französische Bezeichnung der Berufsmaturität («maturité professionnelle» oder
«.baccalauréat professionnel») gab in der welschen Schweiz Anlass zu Kontroversen. Der
Terminus soll im Rahmen der Gesetzgebung verbindlich festgelegt werden.

Art. 36

Das Schweizerische Institut für Berufspädagogik soll einen Status erhalten, der jenem der
pädagogischen Bildungsstätten im Kompetenzbereich der Kantone entspricht.

Art. 50 Abs. 4

Die Anerkennung ausländischer Diplome und Zertifikate, die weder durch BBG Artikel
45 (Fähigkeitszeugnis) noch durch FHSG Artikel 6 Abs. 5 (FH-Diplome) erfasst sind,
wird durch diese Bestimmung geregelt. Betroffen sind Ausweise, die unseren Berufsprü-
fungen, Höheren Fachprüfungen oder den Diplomen der Höheren Fachschulen nach Arti-
kel 58 und Artikel 61 BBG gleichwertig sind.

Fünftes Kapitel

Nur die Studiengänge, die den Status von Fachhochschulen erlangen, werden aus dem
BBG herausgelöst, die übrigen Höheren Fachschulen bleiben im BBG.

2. Landwirtschaftsgesetz vom 3. Oktober 195J (SR 910.1)

Art, 10 e

Für die landwirtschaftlichen Ingenieurschulen HTL sollen gleiche Bedingungen gelten
wie für die Ingenieurschulen HTL nach Berufsbildungsgesetz.

3. Bundesgesetz vom 17. März 1972 über die Förderung von Turnen und Sport (SR
415.0)

Die Eidgenössische Sportschule Magglingen (ESSM) hat die Stellung eines Bundesamtes
im Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) und ist die nationale Amtsstelle für
Fragen des Sportes. Sie ist zugleich die bedeutendste Ausbildungsstätte des Bundes im
Sport. Hier werden jährlich ca. 4'500 Sportleiter-Kader und -Lehrer ausgebildet. Der
schuleigen geführte Studiengang dauert künftig drei Jahre. Als Voraussetzungen werden
die Berufsmaturität und eine theoretisch-praktische Aufnahmeprüfung gefordert. Der
Unterricht wird durch den eigenen Lehrkörper, das sportwissenschaftliche Institut und
Gastdozenten erteilt. Die ESSM steht gemäss gesetzlichen Grundlagen unter Aufsicht der
Eidgenössischen Sportkommission. Ihr Fachhochschulcharakter ist offensichtlich. Als
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bundeseigene Institution kann sie aber aus Gründen der Rechtssystematik nicht unter die
Abschnitte l bis 6 des vorliegenden Gesetzesentwurfs fallen.

22 Vollzug des Gesetzes

221 Ziele

Im Sinne der Revitalisierung der Schweizer Wirtschaft dienen Berufsmatuntät und Fach-
hochschulgesetz der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen Wirtschaft,
insbesondere durch

Sicherung und Ausbau der hohen Qualifikation schweizerischer Fachkräfte: Die
künftigen Fachhochschulen sind Ausbildungsstätten der Hochschulstufe und werden
in erster Linie Berufsleute in drei Jahren Vollzeitunterricht oder vierjährigem be-
rufsbegleitendem Studium zu hochqualifizierten Fachleuten für die Wirtschaft
ausbilden.

bildungspoiitische Bereinigungen im Hochschulsektor. Aufgrund des Grundsatzes,
wonach Fachhochschulstudiengänge gleichwertige aber andersartige Hoch-
schulausbildungsgänge darstellen, wird eine bildungspolitische Bereinigung inner-
halb des gesamten Hochschulbereichs fällig. Dabei ist eine allfällige Neuverteilung
der Aufgaben zwischen universitären Hochschulen und Fachhochschulen insbeson-
dere auf bildungs-, regional- und staatspolitische Aspekte hin zu prüfen, sicherlich
aber auch auf eine Kosten-Nutzen-Analyse abzustützen.

Schaffung europakompalibler Ausbildungsgänge'. Die Positionierung der Fachhoch-
schulen im Hochschulbereich als den universitären Hochschulen gleichwertige, aber
andersartige Institutionen lässt sich mit der Entwicklung in mehreren Staaten Euro-
pas vergleichen (besonders Deutschland, Grossbritannien, Niederlande, Österreich,
Fürstentum Liechtenstein: vgl. Anhang 1). In diesem Sinne wird mit dem Gesetzes-
entwurf die sogenannte «Erste Allgemeine Richtlinie» (Hochschulrichtlinie) der EU
autonom nachvollzogen, die für Hochschulabsolventinnen und -absolventen anderer
Mitgliedstaaten die Zulassung zum Arbeitsmarkt regelt (vgl. unten Ziff. 511).

Sicherung adäquater und praxisbezogener Ausbildungsmöglichkeiten in allen
Sprachregionen und Landesteilen: Bei der Realisierung des künftigen Fachhocb-
schulsystems gilt es, auch eme regionale und föderalistische Ausgewogenheit an-
zustreben. Die Schaffung von Fachhochschulen ist eine gesamtschweizensche Auf-
gabe; infolgedessen sollen die Kantonsgrenzen nicht das entscheidende Kriterium
darstellen; vielmehr sind interkantonale Trägerschaften für die Fachhochschulen an-
zustreben.

Erleichterung der Wissens- und Forschungsdiffusion zwischen Ausbildung und
Praxis sowie Förderung der anwendungsorientierten Forschung insbesondere auf
der Ebene KMU: Im Bericht über die Technologiepolitik des Bundes stellen wir die
Forderung auf, dass die Ingenieurschulen HTL und die Eidgenössischen Techni-
schen Hochschulen als Kristallisationspunkt für die regionale Technologie-Diffu-
sion zugunsten der kleinen und mittleren Unternehmen KMU weiterzuenrwickeln
seien. Untemehmensnahe Beratungsstellen könnten den Kontakt zwischen Wissen-
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schaft und der kleinbetrieblichen sowie räumlich dezentralisierten Wirtschaft si-
cherstellen und intensivieren. Es wird deshalb vorgeschlagen, ein leistungsfähiges
wirtschaftliches Netzwerk zwischen Wirtschaft, Ausbildungsstätten und For-
schungsinstitutionen aufzubauen. Solche Transferzentren werden mit Vorteil an
künftigen Fachhochschulen angesiedelt. Bereits heute sind einzelnen höheren Fach-
schulen, insbesondere Ingenieurschulen und Höheren Wirtschafts- und Verwal-
tungsschulen mehr oder weniger autonome Institute angegliedert, die dem Wissens-
und Technologietransfer dienen.

Zu recht wurde in der Vernehmlassung mehrfach die Frage nach der Fachhochschuldichte
gestellt, denn eine Aufwertung aller in Frage kommenden Höheren Fachschulen zu ei-
genständigen Fachhochschulen kann aufgrund der genannten Zielsetzung nicht zur Dis-
kussion stehen. Wir erachten die Zahl von zehn Fachhochschulen, ausgestaltet als Kom-
petenzzentren, als angemessen.

222 Fachhochschulen als Verbund bestehender Höherer Fachschu-
len

Um eine möglichst hochstehende Ausbildungsqualität und einen wirkungsvollen Einsatz
der fachlichen Ressourcen und der finanziellen Mittel sicherzustellen, sind die Ausbil-
dungsgänge sowie die Einrichtungen für anwendungsorientierte Forschung und Entwick-
lung zusammenzufassen. Dabei steht der Verbund von teilweise örtlich getrennten beste-
henden Schulen im Vordergrund. Dies bedingt gegenüber den heutigen Ausbildungsstät-
ten Umstrukturierungen beziehungsweise eine Neuverteilung von Studienrichrungen. Ins-
besondere die Einrichtungen für anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung so-
wie für Dienstleistungen, aber auch teure Laboreinrichtungen für Spezialstudien (be-
sonders in den Vertiefungsrichtungen) sollten innerhalb einer Fachhochschule, wo nötig
auch gesamtschweizerisch, konzentriert werden. Die Zusammenfassung der Ausbil-
dungsgänge erfordert aber auch eine erhöhte studentische Mobilität (samt entsprechenden
Schulgeld-Abkommen zwischen den Kantonen) sowie eine gewisse Vereinheitlichung der
Studien mittels anrechenbarer Unterrichtseinheiten (vgl. dazu Art. 4 Abs. 3 des Ge-
setzesentwurfes).

Die Schaffung der Fachhochschulen hat nach folgenden Kriterien zu erfolgen:

a) gesamtwirtschaftliche Gesichtspunkte:

hinreichend grosses bevölkerungsmässiges und wirtschaftliches Einzugsgebiet: In
diesem Zusammenhang sind die Ausbildungs- und Erwerbsstrukturen einer Region
zu analysieren, wobei nicht nur dem Wunsch früherer Standortkantone von Höheren
Fachschulen Rechnung zu tragen ist, sondern auch den Bedürfnissen der Wirtschaft
und ihrem Entwicklungspotential.

hinreichend grosse Zahl an Studierenden und erfolgreichen Absolventen: Der Er-
folg des künftigen Fachhochschulsystems in der Schweiz hängt wesentlich davon
ab, dass die einzelnen Schulen eine genügend grosse «kritische Masse» aufweisen.
An zu kleinen Schulen kann sich der für eine Hochschule lebenswichtige fachliche
und fächerübergreifende Dialog unter Dozenten nicht entwickeln. Eine Zahl von
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500 Studierenden erachten wir als unterstes vertretbares Minimum. Durch die
Schaffung von Verbundlösungen sind höhere Zahlen anzustreben. Die Gefahr, dass
dadurch unüberschaubare Grossorgamsmen entstehen, erachten wir angesichts der
Kleinheit unserer Verhältnisse als nicht gegeben.

solide Finanzierungsbasis: Die zu gründenden Fachhochschulen müssen gemäss
Artikel 11 Absatz 2 des Gesetzesentwurfes den Nachweis erbringen, dass sie über
ausreichende finanzielle Mittel verfugen und einen langfristigen Bestand gewähr-
leisten können. Die Hauptlast der Finanzierung der Fachhochschulen wird weiterhin
bei Bund und Kantonen liegen. Bereits heute leistet aber die Wirtschaft namhafte
Beiträge an die Ausbildung, indem sie besonders den Ingenieurschulen zum Teil
Laboreinrichtungen und Fachleute als Lehrkräfte zur Verfügung stellt oder gar
Assistentenstellen finanziert. Denkbar wäre auch eine Art Sponsoring für Lehrkräfte
und Forschungspersonal, insbesondere dort, wo in enger Zusammenarbeit' mit der
ansässigen Wirtschaft die Ausbildung in neuen Technologien vorangetrieben wer-
den soll. Eine formelle, langfristige Verpflichtung der Wirtschaft zur finanziellen
Mitträgerschaft wird sich allerdings nicht zwingend vorschreiben lassen.

Nachweis enger, intra- und interregionaler Ausbildungs- und Forschungskontakte;
Um die hochgesteckten Ziele der Fachhochschulreform erreichen zu können, ist die
Aufgabenteilung und Zusammenarbeit unter Ausbildungs- und Forschungsstätten
der Hochschulstufe unbedingt erforderlich Sie drangt sich auch aus finanziellen
Erwägungen auf. Im Gesetzesentwurf ist dieses Kriterium in Artikel 11 Absatz 2
(Bst. e.) aufgenommen.

Die Fachhochschulen haben in die Perspektivplanung des Bundes und der Kantone
für Ausbildungs- und Forschungsschwerpunkte hineinzupassen: Zu den Aufgaben
des Koordinationsorgans der Kantone gehört die Formulierung von Zielvorstellun-
gen für eine koordinierte Entwicklung der Fachhochschulen, wobei für die Schulen
nach Artikel 34"= Absatz l Buchstabe g die Zielvorgaben des Bundes zu berück-
sichtigen sind. Der Bundesrat wird deshalb nur Fachhochschulen anerkennen, die
mit diesen Zielvorstellungen in Einklang stehen.

b) einzelbetriebliche Gesichtspunkte:

Angebot einer umfassenden Ausbildung, die den Ansprüchen einer fachorientierten
Hochschule genügt

Schwerpunktbildung in der fachspezifischen Ausbildung

. auf einen der traditionellen Ausbildungsbereiche der bisherigen HTL/HWV/HFG

. zuzüglich eines neuen, zukunftsweisenden Schwerpunktbereiches auf techni-
schem, betriebswirtschaftlichem oder gestalterischem Gebiet

Sicherung der A usbildungsqualität

. durch Ausarbeitung und Angebot adäquater Ausbildungsgänge

. durch Sicherstellung qualifizierter Lehrkörper
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durch interaktive Wissens- und Forschungsdiffusion mit der Wirtschaft

durch ein effizientes, institutsbezogenes Controlling der Ausbildungs- und For-
schungsleistungen

dem Leistungsauftrag angepasste Strukturen: Die Verwaltungsstrukturen einer
Fachhochschule müssen einen effizienten Betrieb sicherstellen, der einerseits die
Aufgabenteilung und Zusammenarbeit unter den verschiedenen Ausbildungsstätten
der Schule optimal ermöglicht, andererseits aber nicht durch allzuviel Administrati-
on die Schule behindert.

mehrjährige Entwicklungsplanung: Gemäss Artikel 14 des Gesetzesentwurfes wird
von den Fachhochschulen beziehungsweise ihren Trägern die Erarbeitung von
mehrjährigen Entwicklungsplänen verlangt, die mit den Zielvorgaben des Bundes in
Einklang stehen. Damit soll die Koordination der Ausbildungs- und Forschungs-
schwerpunkte auf nationaler Ebene gewährleistet werden; es kann aber auch mit
diesem Instrument ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung der regionalen Wirtschaft
geleistet werden.

Aufgrund dieser Rahmenbedingungen drängen sich Verbundlösungen auf, wie sie bei den
CIM- und Microswisszentren bereits erfolgreich verwirklicht sind. Der Verbund kann
entweder nach fachtechnischen oder nach regionalen Kriterien definiert werden. Der
Bundesrat vertritt die Auffassung, dass regional oder überregional orientierte Fachhoch-
schulen mit Schwerpunktbildung gegenüber den fachtechnisch orientierten Verbundlö-
sungen deutlich mehr Vorteile aufweisen und unserem foederalistisch gewachsenen Staat
besser entsprechen.

Die Schaffung von Kompetenzzentren wird ein bedeutendes Element der Regionalpolitik
darstellen (vgl. dazu unten Ziff. 33), bedeutet doch die Gegenwart von Spezialisten
(Unterricht, Weiterbildung, anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung, Dienst-
leistungen) und die Aussicht auf gut ausgebildete Studienabgänger für eine Region einen
erheblichen Standortvorteil. Bekanntlich stammt - besonders im technischen Bereich - ein
erheblicher Teil des Fachwissens eines Unternehmens von frisch ausgebildeten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern.

In die wenigen, nach regionalen Aspekten definierten Fachhochschulen können ausser-
dem - mindestens administrativ - andere Ausbildungsgänge integriert werden, die heute in
rein kantonaler Kompetenz stehen. Eine solche Vernetzung dürfte Synergien freisetzen,
beispielsweise Verbindungen zwischen Wirtschafts- und Sozialbereich oder Architektur
und Gestaltung. Forschungseinrichtungen könnten von verschiedenen Ausbildungsrich-
tungen gemeinsam betrieben werden. Durch die Konzentration der Verwaltungsstrukturen
werden zudem erhebliche Einsparungen möglich, allerdings ist gleichzeitig darauf zu
achten, dass Fachhochschulen mit dezentralen Schulorten nicht überdimensionierte, träge
Leitungsorgane bekommen.

In den Abbildungen 5 und 6 wird eine Möglichkeit für Strukturen eines schweizerischen
Fachhochschulmodells aufgezeigt, das sich nach Regionen ausrichtet. Diese Abbildungen
sind als reine Modelle zu betrachten.
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Abbildung 5 Fachhochschullandschaft Schweiz

Abbildung 6 Fachhochschule A
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223 Ausschreibungsverfahren

Die Genehmigung zum Aufbau und zum Betrieb von Fachhochschulen wird aufgrund der
Ergebnisse einer öffentlichen Ausschreibung erfolgen. In einem Pflichtenheft sollen die
Voraussetzungen für eine Bewerbung um eine Bewilligung festlegt werden, worin im we-
sentlichen die vorgängig aufgeführten Kriterien und Voraussetzungen zur Erfüllung des
Leistungsauftrages der Fachhochschulen Eingang finden werden. Zu definieren sind aus-
serdem die zu erfüllende Tiefe des anvisierten Fachbereiches sowie Mindestvqrausset-
zungen bezüglich infrastruktureller Ausstattung, Weiterbildungsmöglichkeiten, Ziele für
anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung.

Zu diesem Zweck wird das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement im Auftrage des
Bundesrates die Kantone, die Wirtschaft, die Institutionen für Bildung und Forschung
und die Institutionen der bisherigen Höheren Fachschulen eingängig über die Ziele der
Schaffung von Fachhochschulen und die Kriterien zur Bildung von Fachhochschulen
orientieren.

Innert einer Rahmenfrist haben sich die Träger von Fachhochschulen zu etablieren und
Anträge auf Genehmigung zur Errichtung und Führung einer Fachhochschule einzu-
reichen.

Der Bundesrat entscheidet nach Anhörung der Antragsteller über die Anträge, die
Schwerpunktsetzung und die Bezeichnung der jeweiligen Fachhochschulen.

Aufsicht und Kontrolle über das Ausschreibungsverfahren und über den Aufbau der
Fachhochschulen unterstehen der Fachhochschulkommissioh (vgl. dazu oben Ziff. 21 zu
Art. 20).

224 Projektmanagement

Für die achtjährige Aufbauphase der Fachhochschulen nach Fachhochschulgesetz wird
ein Projektmanagement «Fachhochschulen» im Rahmen der Geschäftsstelle der Fach-
hochschulkommission geschaffen.

Das Projektmanagement bereitet die Ausschreibungen und das Auswahlverfahren der
Fachhochschulen vor und leistet den neugegründeten Fachhochschulen managementmäs-
sige Auibauhilfe.

Das Projektmanagement ist zusammen mit den Fachhochschulleitungen um eine äquiva-
lente Ausbildungs-, Forschungs- und Diffusionsqualität an allen Fachhochschulen besorgt
und überprüft laufend die Leistungseffizienz der Fachhochschulen.

Das Projektmanagement legt für die jeweiligen Fachhochschulen Aufbauetappen fest. Für
jede Etappe sind Ausbildungs-, Forschungs- und Diffusionsziele zu formulieren und ent-
sprechende Finanzierungsvorgaben zu erarbeiten. Spätestens mit Ablauf der achtjälirigen
Aufbauphase sind alle Fachhochschulen mindestens teilweise auf Leistungsbasis zu
finanzieren beziehungsweise zu subventionieren (vgl. unten Ziff. 316).
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225 Behördenstruktur

225.1 Bundesrat

Der Bundesrat erlässt die Vollzugsvorschriften zu diesem Gesetz (Art. 19 Abs. 1)
und bestimmt das Inkrafttreten des Gesetzes (Art. 22).

Er ernennt zur Beratung beim Vollzug des Gesetzes eine Eidgenössische Fachhoch-
schulkommission (Art, 20 Abs. 1).

Er bestimmt, für welche Fachrichtungen Fachhochschulen eingerichtet werden und
legt die Bezeichnung der einzelnen Schultypen (Art. 19 Abs. 2) sowie die Titel für
die Diplome fest (Art. 6 Abs. 4).

Er erteilt die Genehmigung für die Errichtung und Führung von Fachhochschulen
im Sinne des Gesetzes (Art. 11 Abs. 1),

Er kann das Recht auf Errichtung und Führung einer Fachhochschule mit Auflagen -
verbinden, zeitlich befristen oder zurückziehen, sofern die Voraussetzungen dazu
nicht mehr erfüllt sind (Art. 11 Abs. 4).

Er erlässt nach Anhörung der hochschul- und forschungspolitischen Organe des
Bundes und der Kantone Zielvorgaben für die Fachhochschulen im Zuständigkeits-
bereich des Bundes (Art. 13).

Er regelt das Verfahren der Beitragsgewährung (Art. 16 Abs. 2 [Fachhochschulen in
Regelungskompetenz des Bundes], Art. 17 Abs. 4 [Fachhochschulstudiengänge in
Regelungskompetenz der Kantone]).

Er regelt das Verfahren zur Überführung anerkannter Höherer Fachschulen in Fach-
hochschulen und die Titelführung der bisherigen Absolventen (Art. 21).

225.2 Zuständiges Departement

Für die Fachhochschulen nach Artikel l Absatz l des Gesetzesentwurfs ist das
Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement zuständig, mit Ausnahme allfälliger
Fachhochschulstudiengänge im Bereich der Forstwirtschaft, für die das Eidgenössische
Departement des Innern zuständig ist.

Es legt fest, für welche Studienrichtungen zusätzliche Zulassungsvoraussetzungen
vorgesehen werden dürfen, und bestimmt die Zulassungsvoraussetzungen für Ab-
solventinnen und Absolventen anderer Ausbüdungsgänge (Art. 4 Abs. 2).

Es kann abweichende Regelungen betreffend die Studiendauer und die Studienform
genehmigen (Art. 5 Abs. 3).

Es anerkennt die von den dazu berechtigten Fachhochschulen erteilten Diplome und
Ausweise von Nachdiplomstudien (Art. 6 Abs. 3). Ferner kann es ausländische
Diplome als gleichwertig anerkennen (Art. 6 Abs. 5).

Es genehmigt die Entwicklungspläne der einzelnen Fachhochschulen (Art. 14).

Es kann betreffend Qualifikation der Lehrkräfte Ausnahmen bewilligen (Art. 9
Abs. 2).

839



Für die Fachhochschulstudiengänge in weiteren Bereichen ist das Eidgenössische
Departement des Innern zuständig.

225.3 Eidgenössische Fachhochschulkommission

Die Fachhochschulkommission berät Bundesrat und Departement beim Vollzug des
Gesetzes (Art. 20 Abs. 1).

Sie beurteilt Gesuche um Errichtung und Führung einer Fachhochschule (Art. 20
Abs. 2 Bst. a).

Sie beurteilt Gesuche um Beitragsberechtigung von Fachhochschulen (Art. 20 Abs.
2 Bst. b).

Sie prüft periodisch, ob die Voraussetzungen für die Führung der einzelnen Fach-
hochschulen erfüllt sind (Art. 20 Abs. 2 Bst. c).

Sie beurteilt Anträge auf Anerkennung der Diplome der einzelnen Fachhochschulen
(Art. 20 Abs. 2 Bst. d).

Sie berät den Bundesrat bei der Festlegung der Titel (Art. 20 Abs. 2 Bst. e).

Sie berät den Bundesrat bei der Formulierung der Zielvorgaben des Bundes für die
Entwicklung der Fachhochschulen (Art. 20 Abs. 2 Bst. f).

Sie nimmt Stellung zu den Entwicklungsplänen der einzelnen Fachhochschulen
(Art. 20 Abs. 2 Bst. g).

225.4 Kantone

Bei den Kantonen zeichnet sich die Schaffung einer Fachhochschulkonferen: ab, die eine
gesamtschweizerische Koordination sämtlicher Fachhochschulen - unter Einschluss der
von diesem Gesetz erfassten - sicherstellt. Einem solchen Organ werden folgende
Aufgaben obliegen:

die Formulierung eines kohärenten Entwicklungsplanes für sämtliche Fachhoch-
schulen - auch jener in ausschliesslich kantonaler Kompetenz - zuhanden der Träger
und des Bundesrates,

die Stellungnahme zu Gesuchen um Errichtung und Führung von Fachhochschulen
sowie

die Stellungnahme zu Anerkennungs- und Subventionsgesuchen.

Ein solches Organ existiert zur Zeit nicht, ist jedoch von der gemeinsamen Konferenz der
Erziehungs- und Volkswirtschaftsdirektoren vorgesehen (vgl, Thesen zur Entwicklung
von Fachhochschulen und Berufsmaturitäten [18.2.1993], These 7).
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225.5 Trägerschaft

Als Trägerschaften treten entweder einzelne Kantone, Konkordate von Kantonen oder
Private auf.

Die Trägerschaft ersucht den Bundesrat um die Genehmigung zur Errichtung und
Führung einer Fachhochschule im Sinne des Gesetzes (Art 12).

Sie erfüllt die in diesem Gesetz genannten Aufgaben, weist eine zweckmässige Or-
ganisation der Fachhochschule und ausreichende finanzielle Mittel nach, bietet Ge-
währ für einen langfristigen Bestand, bietet Studien an, die aus schweizerischer
Sicht einem Bedürfnis entsprechen und gewährleistet die Arbeitsteilung und Zu-
sammenarbeit zwischen Hochschulen (Art. 11 Abs. 2).

Für Unterricht und Forschung ihrer Fachhochschule erarbeitet sie unter Berücksich-
tigung der Vorgaben des Bundes Pläne für eine mehrjährige Entwicklung (Art. 14).
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225.6 Standortkanton

Falls der Standortkanton nicht selbst Träger der Fachhochschule ist, hat er zum Ge-
such um Errichtung und Führung einer Fachhochschule Stellung zu nehmen (Art. 12
Abs. 1).

Der Standortkanton ist verantwortlich für die Strafverfolgung bei Titelanmassung
oder Errichtung und Führung einer Fachhochschule ohne entsprechende Genehmi-
gung (Art. 18 Abs. 4).

226 Formen der Anerkennung

Der pauschale Begriff «Anerkennung von Schulen» bedarf der Detaillierung. Gegen-
stand der Anerkennung ist nicht «die Schule» als solche, sondern deren Eigenschaften
und Leistungen.

So kann die Betriebsbewilligung einer Schule von der Einhaltung hygienischer und feu-
erpolizeilicher Normen abhängig gemacht werden. Sind deren Bedingungen erfüllt, so
wird die Behörde dies bestätigen oder «anerkennen». Dass damit keine Bestätigung der
Untemchtsqualität, der zweckmässigen Organisation, der Qualifikation der Lehrkräfte
verbunden ist, leuchtet ein.

Die Behörde kann Personen, deren Würdigkeit sie bejaht, den Besuch einer Schule durch
Stipendien erleichtem. Sie wird sich in diesem Zusammenhang über die Seriosität des
Unterrichtsangebots vergewissem. Die Anforderungen an die Überprüfung sind aber nicht
so hoch, wie bei Schulen, die der eigentlichen Aufsicht der Behörde unterstehen. Die
Schule kann deshalb aus der stipendienrechtlichen Anerkennung nicht geltend machen,
dass beispielsweise ihre Diplome mit einem staatlichen Gütesiegel versehen seien.

Das Bundesrecht sieht für gewisse Schularten - insbesondere im Bereich der Berufsbil-
dung - eidgenössische Förderungsbeiträge vor, sofern gewisse Bedingungen erfüllt sind.
Es sind dies nach Berufsbildungsgesetz (Art. 63 Abs. 2) vor allem die Zugänglichkeit für
alle Personen, die die Voraussetzungen bezüglich Alter und Vorbildung erfüllen, die Be-
dürfhisgerechtheit, Zweckmässigkeit und die Sachkundigkeit der verantwortlichen Perso-
nen; im übrigen wird Erwerbszweck wegbedungen.

Schulen, die diesen Anforderungen genügen, werden als. beitragsberechtigt anerkannt
(subventionsrechtliche Anerkennung).

Aus der Zweckmässigkeit der Organisation und der Sachkundigkeit der Verantwortlichen
lässt sich zwar vermuten, dass der Unterricht den gesetzten Zielen qualitativ entspricht.
Eine Anerkennung der Abschlusszeugnisse / Diplome ist aber mit der subventionsrechtli-
chen Anerkennung nicht automatisch verbunden.

So werden Kurse und Schulen unterstützt, «subventionsrechtlich anerkannt», die bewusst
nicht auf eine staatlich geregelte Prüfung vorbereiten, sondern beispielsweise nur dem à-
jour-Halten bestehender Qualifikationen dienen (z.B. Erwachsenenkurse an Gewerbe-
schulen), oder die Kandidaten auf staatlich geregelte Prüfungen vor Dritten vorbereiten
(Kurse von Verbänden zur Vorbereitung auf Meisterprüfungen).
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«Subventionsrechtlich anerkannt» werden aber auch Schulen, die intern zu einem behörd-
lich geregelten Diplom führen, beispielsweise Ingenieurschulen HTL, und zwar bereits in
der Aufbauphase, also bevor die ersten Absolventen die Diplomstufe erreichen - immer
unter den oben genannten Voraussetzungen, im besondern der Nicht-Gewinnstrebigkeit.

Ergibt die Begutachtung der Prüfungen bezüglich Anforderungen und Leistungen, dass
der von Fachleuten als ausreichend erachtete Standard erreicht wurde, so spricht die Be-
hörde die Anerkennung der Diplome aus. Die antragstellenden Experten beurteilen in
diesem Zusammenhang nicht nur die Prüfungen selber, sondern auch den darauf vorberei-
tenden Unterricht.

Die Anerkennung der Diplome kann bei nachlassender Qualität ausgesetzt oder zurück-
gezogen werden. Damit ist nicht unbedingt ein Wegfall der Subventionen verbunden.
Falls Aussichten bestehen, dass die Schule das geforderte Niveau wieder erreicht, wäre es
widersinnig, ihr auf dem Wege dazu die Mittel zu entziehen.

Diplome können aber auch anerkannt werden an Schulen, die angesichts ihrer Gewinn-
strebigkeit nicht subventioniert werden. In den Genuss dieser Anerkennung könnten bei-
spielsweise private Fachhochschulen gelangen.

Bezüglich Fachhochschulen gedenken wir, folgende Anerkennungen auseinanderzu-
halten:

die Genehmigung zu Errichtung und Betrieb einer Fachhochschule, auf den
Nachweis der Trägerschaft, dass der gesetzliche Leistungsauftrag erfüllt wird, und
sofern die Schule in einem gesamtschweizerischen Fachhochschulkonzept Platz
findet. Diese Genehmigung bedarf somit einer Abklärung in fachlicher, büdungs-,
wirtschafte- und regionalpolitischer Hinsicht. Sie beinhaltet das Recht, die Bezeich-
nung «Fachhochschule» (im Sinne des Bundesgesetzes) zu führen.

Damit verbunden wird in der Regel die subventionsrechtliche Anerkennung sein,
nämlich sofern es sich um öffentliche, allenfalls private gemeinnützige Institutionen
handelt.

Es wird aber nicht angehen, dass eine private Schule sich mit der Begründung, sie
beziehe keine öffentlichen Gelder, eigenmächtig die Bezeichnung «Fachhoch-
schule» zulegt.

Die Anerkennung der Diplome schliesslich kann vernünftigerweise frühestens er-
folgen, wenn erstmals an der Schule Diplomprüfungen stattgefunden haben. Sie
bedingt eine rein fachliche Überprüfung durch Experten. Diese äussem sich nicht
zum Status und zur Subventionierbarkeit einer Institution. Ein über längere Zeit ne-
gatives Urteil der Experten wird aber eine Überprüfung der Gesamtsituation zur
Folge haben.
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3 Auswirkungen

31 Finanzielle Auswirkungen

311 Rechtliche Ausgangslage

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes schliesst die Förderung durch die Ausrichtung
von Subventionen ein. Als Grundlage für Bundesbeiträge an die Höheren Fachschulen,
die zu Fachhochschulen aufgewertet werden sollen, gelten zur Zeit zwei verschiedene
Gesetze:

das Berufsbildungsgesetz (SR 412.10) für die übrigen Ingenieurschulen, für die Hö-
heren Wirtschafts- und Verwaltungsschulen und für die Höheren Fachschulen für
Gestaltung;

das Landwirtschaft$ge$et2 (SR 910.1) für die landwirtschaftlichen Ingenieurschulen.

Die Kriterien für die Subventionsvergabe im Berufsbildungsgesetz und im Landwirt-
schaftsgesetz sind miteinander vergleichbar, auch wenn nicht identische Regelungen vor-
liegen. Insgesamt liegen die Subventionssätze für die landwirtschaftlichen Ingenieur-
schulen höher als jene der Höheren Fachschulen des Berufsbildungsgesetzes.

Gemäss Berufsbildungsgesetz kommen nur Bildungseinrichtungen in den Genuss von
Subventionen, die

keinen Erwerbszweck verfolgen und allen Personen offenstehen, welche die Vor-
aussetzungen in bezug auf Alter und Vorbildung erfüllen;

einem Bedürfnis entsprechen, zweckmässig organisiert sind und von sachkundigen
Personen betrieben werden;

grundsätzlich vom Kanton ebenfalls einen angemessenen Betrag erhalten.

Subventioniert werden die im Berufsbildungsgesetz und in den nachgelagerten Erlassen
umschriebenen Betriebsaufwendungen und Bauten. Die Höhe der Zuspräche hängt von
der Finanzkraft des Kantons und dem Studiengang ab. Um eine rechtsgleiche Handha-
bung der gesetzlichen Vorschriften zu sichern, hat das Amt für Bundesbauten Subven-
tionsrichtlinien über anrechenbare Kosten bei Bauten ausgearbeitet.

312 Einige Zahlen aufgrund der bisherigen Regelung

Es ist schwierig, aus den Staatsrechnungen des Bundes und der Kantone sowie aus weite-
ren vorliegenden Daten der Finanzstatistik aussagekräftige Zahlen über die Kosten der
genannten Ausbildungsgänge und die Beiträge des Bundes zu erhalten. Die Abrechnun-
gen einzelner Ausbildungsstätten beinhalten zum Teil keine Ausscheidung der verschie-
denen Ausbildungsgänge oder beschränken sich auf Sammelpositionen. Im weiteren feh-
len Vorschriften, die eine auf gleichen Vorgaben erstellte Betriebsabrechnung der einzel-
nen Schulen gewährleisten wurden.
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Abbildung 8 Betriebsausgaben und Bundesbeiträge für HTL und HWV, 1986 bis 1991

Die Tabelle in Abbildung S beruht auf Angaben des BIGA, des Bundesamtes für Land-
wirtschaft, der Eidg. Finanzverwaltung und der Staatsrechnungen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft. Sie kann nicht mehr als eine grobe Obersicht über die Betriebsausga-
ben und die Bundesbeiträge an HTL und HWV vermitteln. Die Subventionen an die Bau-
und Mietkosten bewegten sich im Durchschnitt der Jahre 1988 - 1991 um Fr. 7 Mio pro
Jahr. Gesamtschweizerisch beläuft sich die Summe aller Betriebskosten für diese beiden
Schultypen pro Jahr auf Fr. 350 Mio, die Bundessubventionen machen dabei rund 20
Prozent aus. Die restlichen Mittel werden von den Kantonen, den Gemeinden und teil-
weise von privaten Trägern aufgebracht, wobei die Kantone die Hauptlast der Kosten tra-
gen. Verfahren und Inhalte der Subventionsgesetzgebung auf Bundesebene erweisen sich
heute als revisionsbedürftig.
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313 Die Kosten der Schaffung von Fachhochschulen - eine Schät-
zung

Die Unterstützung des Bundes hat sich bisher auf die Schulen und Ausbüdungsgänge im
Geltungsbereich des Artikels 34" ,̂ Absatz l Buchstabe g der Bundesverfassung be-
schränkt. Auch der vorliegende Entwurf für ein Fachhochschulgesetz bleibt innerhalb
dieses verfassungsmässigen Rahmens, schafft jedoch für den Aufbau von Fachhochschu-
len günstigere Bedingungen; dies in Rücksicht auf den erweiterten Auftrag an die Fach-
hochschulen. Durch die Bestimmungen in Artikel l Absatz 3 und Artikel 17 wird ausser-
dem die Möglichkeit gegeben, auch Fachhochschulstudiengänge ausserhalb der Rege-
lungskompetenz des Bundes durch Finanzhilfen zu fördern.

Die geplanten Reformen werden sich auf die Personalkosten in den Schulen auswirken.
Ein verstärktes Engagement in anwendungsorientierter Forschung und Entwicklung, ver-
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bunden mit dem Transfer der gewonnenen Erkenntnisse in die Unternehmungen, sowie
der Ausbau der Nachdiplomstudien werden zu einer wesentlichen Erweiterung des heuti-
gen Dozentenstabes (einschliesslich Aufbau eines Mittelbaus) fuhren.

Bereits heute werden im Rahmen der Sondermassnahmen jur die berufliche Weiterbil-
dung Projekte, die in diese Richtung zielen, vom Bund unterstützt. Dieses Programm läuft
1996 aus; infolge der Kürzungen des Rahmenkredites sind jedoch seit Winter 1993/94
keine Kreditzusicherungen an neue Projekte mehr möglich. Ab 1996 wird das geplante
Fachhochschulgesetz, sofern es angenommen wird, erste Auswirkungen auf den
Finanzhaushalt des Bundes haben.

Der Aufbau von Fachhochschulen kann aus personellen und finanziellen Gründen nur
schrittweise über eine Dauer von acht Jahren erfolgen. In einer ersten Zeit werden parallel
Ausbildungsgänge auf zwei Stufen bestehen, nämlich auf der Stufe «Höhere Fachschule»
sowie auf der Stufe «Fachhochschule».

Für die neu zu schaffenden Fachhochschulen soll in der Zeit von 1996 bis 2003 von Bund
und Kantonen ein Betrag von knapp 4 Mia. Franken zur Verfügung gestellt werden. Mit
den 4 Mia. Franken können gesamtschweizerisch maximal zehn Fachhochschulzentren
geschaffen werden, die - je nach Struktur - mehrere Ingenieurschulen, Höhere Wirt-
schafts- und Verwaltungsschulen und Höhere Fachschulen für Gestaltung vereinigen (vgl.
Abb. 5 und 6).

Bestehende Höhere Fachschulen, die nicht zu Fachhochschulen aufgewertet oder in sol-
che integriert werden, sollen entweder aufgehoben oder einer anderen, weniger aufwen-
digen Zwecksetzung zugeführt werden, beispielsweise einer Weiterführung als Techni-
kerschule TS. Bis zum Ablauf der fünfjährigen Übergangsfrist (Art. 21 des Gesetzesent-
wurfs) werden die Kosten für die in dieser Zeit noch bestehenden HTL und HWV für
Bund und Kantone auf maximal 1,5 Mia. Franken geschätzt. In Abbildung 9 sind die
Beiträge an die Ingenieurschulen HTL und Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschul-
en HWV gemäss Berufsbildungsgesetz ab dem Jahr 2001 mit «Null» angegeben.

314 Auswirkungen auf den Bund

314.1 Abgeltungen an die Fachhochschulen nach Artikel l Absatz l

Aufgrund der oben aufgezeigten Schätzung über die Kostenentwicklung für die Schaffung
von Fachhochschulen (vgl, Ziff. 313) ergeben sich folgende Ausgaben für den Bund:

847



Für die Ingenieurschulen HTL, die Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschulen HWV
sowie für die Höheren Fachschulen für Gestaltung HFG, die Während einer Übergangs-
frist von fünf Jahren noch auf dem Berufsbildungsgesetz basieren, leistet der Bund Bei-
träge zu einem Subventionssatz von durchschnittlich 20 Prozent der Gesamtkosten. Die
Bundesausgaben an diese Schulen alter Ausprägung belaufen sich in den Jahren 1996 bis
2000 auf knapp 300 Mio. Franken. An den Fachhochschul-Studiengängen, die sich auf
das neue Fachhochschulgesetz abstützen können, beteiligt sich der Bund gemäss Artikel
16 des vorliegenden Gesetzesentwurfes mit einem Beitragssatz von 33 Prozent der Ge-
samtkosten, was in den Jahren 1996 bis 2003 einen Betrag von etwa 1,3 Mia, Franken
ausmacht. Die Gesamtkosten für die Jahre 1996 bis 2003 belaufen sich somit auf 1,6 Mia.
Franken. Gegenüber einer Weiterführung der Schulen nach bisherigem Recht sind somit
für die Jahre 1996 bis 2003 insgesamt Mehrausgaben von rund 600 Mio. Franken veran-
schlagt.

Bei der hier vorgelegten Schätzung der finanziellen Auswirkungen für den Bund gilt es zu
bedenken, dass die Bundesbeiträge direkt vom finanziellen Engagement der Trägerschaf-
ten, mehrheitlich der Kantone, abhängen. Sind die Kantone nicht in der Lage, die finan-
zielle Last für den Ausbau der Höheren Fachschulen zu Fachhochschulen in dem vorge-
sehenen Masse zu tragen, ergeben sich für den Bund deutlich geringere Ausgaben, was
jedoch gleichzeitig bedeutet, dass die Schaffung von Fachhochschulen verzögert oder im
Extremfall gar verunmöglicht wird.

314.2 Finanzhilfe des Bundes an die Fachhochschülstudiengänge
nach Artikel l Absatz 3

Durch den Bundesbeschluss über die Unterstützung von Schulen für soziale Arbeit vom
5. Oktober 1979, der am 1. Januar 1993 durch ein «Bundesgesetz über Finanzhilfen an
die Höheren Fachschulen im Sozialbereich vom 19. Juni 1992» abgelöst worden ist, lei-
stet der Bund bereits heute Finanzhilfen an Höhere Fachschulen, die gemäss Bundes-
verfassung vollumfänglich in kantonaler Kompetenz geregelt werden und die - min-
destens teilweise - zu Fachhochschulstudiengängen ausgebaut werden könnten. Er stützt
sich dabei auf eine neuere Auslegung des Artikels 27 BV (vgl. Ziff. 611). Eine weiter-
gehende Regelung, die auch andere Schulen in kantonaler Kompetenz mit Fachhoch-

848



schul-Charakter betreffen würde, müsste ebenfalls Gegenstand besonderer Bundesbe-
schlüsse sein.

Die dem Bund für die Förderung der Sozialschulen sowie die aus einer allfälligen Erwei-
terung der Förderungskompetenz (Art. 17) erwachsenden Kosten sind bei den obigen
Kostenschätzungen nicht berücksichtigt. Die Eiziehungsdirektorenkonferenz, die für die
entsprechenden Ausbildungsgänge einen Bundesbeitrag von 25 Prozent der Betriebs-
kosten anstrebt, rechnet für den Bund mit Mehrkosten von 20 bis 30 Mio. pro Jahr abzüg-
lich der rund 10 Mio. Franken, die bereits heute an die Sozialschulen bezahlt werden. Der
Bundesrat vertritt allerdings die Auffassung, dass angesichts der Finanzknappheit von der
im Gesetz gegebenen Möglichkeit einer Unterstützung anderer, in kantonaler Kompetenz
stehender Ausbildungsgänge mindestens während der Aufbauphase (1996-2003) der
Fachhochschulen nicht Gebrauch gemacht wird.

315 Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden

315.1 Fachhochschulen nach Artikel l Absatz l

Die durch den Bund nicht gedeckten Aufwendungen gehen zulasten der Trägerschaften,
nämlich:

Für die Höheren Fachschulen nach Berufsbildungsgesetz betragen die Aufwendungen der
Trägerschaften durchschnittlich 80 Prozent der Gesamtkosten, für die Fachhochschul-
Studiengänge nach Fachhochschulgesetz dagegen 67 Prozent der Gesamtkosten infolge
des höheren Beitragssatzes des Bundes.

315.2 Fachhochschulstudiengange nach Artikel l Absatz 3

Die Aufwendungen der Kantone für die künftigen Fachhochschulen, die ausserhalb der
Regelungskompetenz des Bundes liegen, lassen sich kaum abschätzen, sind jedoch für
den Bundeshaushalt so lange bedeutungslos, als nicht durch Bundesbeschluss die Förde-
rungskompetenz gemäss Artikel 27 Absatz l der Bundesverfassung wahrgenommen wird.
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316 Leistungsabhängige Subventionierung

In der Vemehmlassung wurde angeregt, die Bundesbeiträge an die Fachhochschulen von
der Anzahl Studierender oder von der Anzahl abgegebener Diplome abhängig zu machen.
Für ein solches Subventionierungssystem lassen sich folgende Beispiele anführen:

Gestützt auf das Mittelschulgesetz von 1962 entrichtet der Kanton Graubünden den
bestehenden anerkannten Privatschulen (Gymnasien und Handelsmittelschulen) für
Schülerinnen und Schüler aus dem Kanton einen Beitrag, der aufgrund der Schul-
kosten an der Kantonsschule Chur bemessen wird.

Für verschiedene Stufen bestehen zwischen einzelnen oder mehreren Kantonen
Vereinbarungen über gegenseitige Entrichtung von Ausbildungsbeiträgen. Zum Teil
werden Schulgelder auch fallweise an andere Kantone / Schulen entrichtet. Meistens
sind solche Pauschalen jedoch nicht kostendeckend.

Wenn die Anzahl Studierender beziehungsweise Diplomierter alleiniges Kriterium für die
Beitragsbemessung darstellt, müssen aufgrund der unterschiedlichen Infrastrukturbedürf-
nisse der einzelnen Studienrichtungen mehrere, nach Studiengang abgestufte «Norm-
kosteh» festgelegt werden. Deren Bestimmung hat zudem der neuen Aufgabenumschrei-
bung für Fachhochschulen Rechnung zu tragen: es gilt zu vermeiden, dass lediglich die
Bereiche «Unterricht» und «Weiterbildungsveranstaltungen» für die Bundesbeiträge
ausschlaggebend sind. Ausserdem ist die Anzahl Diplomierter (oder Studierender) weder
der einzige Leistungsausweis noch das einzige Qualitätsmerkmal einer Ausbildungsinsti-
tution.

Mittels leistungsorientierter Subventionierung wird dem Bund jedoch die Möglichkeit er-
öffnet, im Rahmen der gesamten Schwerpunktsetzung besondere Anreize für Ausbil-
dungsangebote zu schaffen, die sich bei Situationen des Fachkräftemangels in der Wirt-
schaft ergeben könnten.

Der Bundesrat ist gewillt, nach Ablauf der Aufbauphase die Subventionierung der Fach-
hochschulen dem Leistungsprinzip zu unterwerfen. Bereits während der Aufbauphase
sollen deshalb transparente Kriterien für den Übergang zu einem leistungsbezogenen
Subventionssystem formuliert werden.

317 Unterstützung der Studierenden mittels «Bildungsgutschei-
nen»

Der Wechsel zu einem System mit Bildungsgutscheinen, ein Anliegen, das seit mehreren
Jahren von Seiten der Privatschulen immer wieder vorgebracht wurde, wurde die
«Ausbildungslandschaft Schweiz» nach marktwirtschaftlichen Kriterien gestalten. Mit
staatlicher Beihilfe könnte jedermann Bildung dort einkaufen, wo seines Erachtens das
Preis-Leistungs-Verhältnis am günstigsten wäre. Private und öffentliche Anbieter würden
gegen einander und unter sich in Konkurrenz treten. Wenn auch einiges dafür spricht,
auch unter Bildungsstätten einen gewissen Wettbewerb spielen zu lassen, bedürfte eine SO
radikale Umstellung der Finanzierungsgnmdsätze doch noch sehr eingehender Abklärun-
gen und einer ausführlichen politischen Diskussion.
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32 Personelle Auswirkungen

321 Auswirkungen auf den Bund

Die Vorbereitung der Anschlussgesetzgebung auf Bundesebene, die Führung der Ge-
schäftsstelle der Eidgenössischen Fachhochschulkommission und die Führung des Sekre-
tariats der Eidgenössischen Berufsmaturitätskommission erfordert beim BIGA die Schaf-
fung von sechs neuen Stellen mit folgenden Aufgabenfeldern:

Aufgabenbereich

1. Aufsicht über die Fachhochschulen
- Expertentätigkeit

2. Geschäftsstelle der Fachhochschulkommission
- Sachbearbeitung
- Sekretariat

3. Proiektmanaaement und Evaluation während
Aufbauphase
- Sachbearbeitung

4. Sekretariat der Berufsmaruritätskommission
- Sachbearbeitung
- Sekretariat

Total

"> Dauerstellen
b> befristete Stellen

Anzahl

Stellen

1 •)

1 •)
0,5 a>

2 W

1 •>
0,5 ">

6

W
[2]

Dauer

ab 1996

ab 1995
ab 1995

1995 bis 2003

ab 1994
ab 1994/95

Die Dauerstellen, die für eine kontinuierliche Bearbeitung erforderlich sind, werden
durch das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement zur Verfügung gestellt.

322 Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden

Schwer abzuschätzen ist, welche personellen Auswirkungen die Umsetzung des Bundes-
gesetzes über die Fachhochschulen auf die kantonalen Verwaltungen nach sich zieht. Das
Bundesgesetz macht den Kantonen diesbezüglich keine Vorschriften, die Kantone sind
deshalb in dieser Frage autonom.

Mehrere Kantone haben in den vergangenen Jahren eine Fachstelle oder einen Dienst für
die Tertiäre Bildung eingerichtet und dafür in unterschiedlicher Zahl Stellen geschaffen.
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Weitergehende personelle Auswirkungen sind infolge des erweiterten Leistungsauftrages
an den Fachhochschulen selbst zu erwarten. Der Aufwand für diese zusätzlichen Stellen
ist jedoch in den Kostenschätzungen für die Entwicklung der Fachhochschulen bereits be-
rücksichtigt.

33 Regionalpolitik

Die Querbeziehungen zur Regionalpolitik sind in der Gesetzesvorlage berücksichtigt; sie
betreffen sowohl die Errichtung (Standortentscheide) als auch den Betrieb der Fachhoch-
schulen (räumliche Diffusionswirkung). Im Gesetzesvollzug wird sich die vorgeschlagene
Fachhochschulkornmission auch diesen Aufgaben widmen.

Mit der Schaffung von dezentralen Informations- und Beratungszentren, Zentren also, die
Forschung und Entwicklung sowie Wissens- und Technologietransfer betreiben, kann die
wirtschaftliche Entwicklung einer Region massgeblich gefördert werden. Der erweiterte
Aufgabenbereich der künftigen Fachhochschulen passt somit in dieses Konzept; diese
Institutionen können in den kommenden Jahren zu einem -wirkungsvollen Instrument der
Regionalpolitik werden (VgL: Technologiepolitik des Bundes, Bern 1992, S. 53ff., bes.
56-59). Mit der Schaffung von sieben CIM-Bildungszentren und dem Aufbau von vier
Mikroelektronikzentren sind bereits erste Schritte in Richtung einer dezentralisierten För-
derung neuer Technologien getan.

Eine zahlenmässige Beschränkung der Fachhochschulen auf zehn ist konform mit den
Absichten des Bundesrates zur Weiterentwicklung der Regionalpolitik. Die bisherige eher
auf Kleinräume ausgerichtete Politik wird durch eine Optik ergänzt werden müssen, die
auch Regionsgrössen im internationalen Massstab Rechnung trägt. Fachhochschulen sind
Infrastrukturen für kantonsübergreifende, kompetitive Schwerpunktgebiete. Die Diffusion
in die kleineren Gebietseinheiten soll gleichzeitig mit geeigneten Informations- und Zu-
sammenarbeitsnetzen gewährleistet werden.

34 Andere Auswirkungen

341 Dienstleistungen für Dritte

Zur Zeit ist kaum abzusehen, in welchem Ausmass Wirtschaft und öffentliche Verwal-
tung die Dienstleistungen der künftigen Fachhochschulen in Anspruch nehmen werden,
und inwiefern die daraus entstehenden Einkünfte zur Refinanzierung der Fachhochschu-
len beitragen werden.
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4 Legislaturplanung

Die Ausbildung, aber auch Forschung und Entwicklung tragen wesentlich zur Verbesse-
rung der Innovationsfähigkeit und zur internationalen Konkurrenzfähigkeit bei. Im Be-
richt über die Legislaturplanung 1991-1995 vom 25. März 1992 stellen wir deshalb unter
Ziel 28 («Stärkung der Europafähigkeil unseres Bildungssystems durch Förderung von
Freizügigkeit und lebenslangem Lernen») in Aussicht, dass wir «mittels Schaffung eines
Bundesgesetzes über Fachhochschulen die dafür in Frage kommenden Schulen des nicht-
universiiären Tertiärbereiches (Höhere Fachschulen) zu Fachhochschulen umgestalten
und uns für ihre internationale Anerkennung einsetzen» werden.

Die mit dem erweiterten Leistungsauftrag an die Fachhochschulen verbundene Schaffung
von regionalen Dienstleistungszentren steht ausserdem in Einklang mit unserem Ziel 35
(«Förderung einer ausgewogenen Entwicklung der Regionen als Lebens- und Wirt-
schaftsräume»).

5 Verhältnis zum internationalen Recht

51 Internationale Anerkennung der Diplome heute

Für Schweizer Kaderpersonen ist aus verschiedenen Gründen eine Beschäftigung oder ei-
ne Fortsetzung der Studien vor allem in Europa und in den Vereinigten Staaten von
Amerika von einigem Interesse. Deshalb ist die Anerkennung der Diplome in diesen Län-
dern von besonderer Wichtigkeit. Aus Gründen der internationalen Konkurrenzfähigkeit
sind auch unsere Unternehmen darauf angewiesen, dass sie in der Schweiz ausgebildete
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für kürzere oder längere Zeit im Ausland einsetzen
können.

511 Europa

Ein Beitritt der Schweiz zum EWR hätte Berufsleuten, Ingenieuren und anderen Hoch-
schulabsolventen garantiert, dass sie ihren Beruf im gesamten EWR ausüben dürften,
wobei unsere Höheren Fachschulen der Stufe HTL/HWV als Hochschulen anerkannt
worden wären. Einzig für Architekten HTL wären zur freien Berufsausübung im europäi-
schen Ausland zusätzliche Qualifikationen erforderlich gewesen (Spezialrichtlinie über
Architekten), nämlich eine mindestens vierjährige erfolgreiche Berufspraxis für Absol-
venten bis 1995, danach ein Nachdiplomstudium auf Hochschulstufe von mindestens ei-
nem Jahr. Das hohe Niveau unserer Ausbildungsgänge wäre durch das Abkommen zum
EWR in der Anerkennung unserer Diplome indirekt bestätigt worden.

Wir werden nun versuchen, die Anerkennung von Hochschuldiplomen in bilateralen Ver-
handlungen zu erwirken, tïber die faktischen Aussichten sind zur Zeit keine Prognosen
möglich. Einiges wird davon abhängen, wie offen sich die Schweiz bezüglich der Aner-
kennung ausländischer Diplome zeigt.
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Die akademische Anerkennung der an HTL und HWV erworbenen Diplome, d.h. die An-
erkennung von Zeugnissen als Zulassungsausweis zu weiteren Studien, bildet unter ande-
rem Gegenstand bilateraler Abkommen mit Deutschland und Österreich, wobei dem
Grundsatz nach erwirkt werden konnte, dass Absolventen von HTL und HWV an Hoch-
schulen in diesen beiden Ländern zu gleichen Bedingungen wie in der Schweiz weiter-
studieren können.

Neben der internationalen, offiziellen Anerkennung von Hochschulabschlüssen auf Ab-
kommensbasis ist für Ingenieure auch die FEANI, die Fédération européenne des as-
sociations nationales d'ingénieurs, mit ihrem Register und dem Titel des «Europa-Inge-
nieurs» (EUR INC) aktiv geworden. Nach verschiedenen Diskussionen um die Aufnah-
mebedingungen für das Ingenieurregister der FEANI einigte man sich 1991 auf folgende
Kriterien:

Bewerber für einen Eintrag im Ingenieurregister müssen einen erfolgreichen Abschluss
der Sekundarstufe 2 (d.h. Zeugnis der fachgebundenen oder allgemeinen Hochschulreife)
sowie einen erfolgreichen Abschluss eines mindestens dreijährigen Ingenieurstudiums an
einer von der FEANI anerkannten Hochschule nachweisen. Wer zusätzlich eine mehrjäh-
rige Ingenieurtätigkeit nachweisen kann, kann sich um den Titel «EUR ING» bewerben.

Trotz verschiedenen Bemühungen wurden die schweizerischen Ingenieurschulen durch
die FEANI bisher nicht als Hochschulen anerkannt, da in der Regel nicht ein Reifezeug-
nis für den Eintritt in die Ingenieurschulen verlangt wird. Durch die Einführung der Be-
rufsmaturität wird eine Überprüfung der FEANI-Haltung möglich. Die Ingenieurschulen
und das nationale Komitee der FEANI haben die notwendigen Schritte bereits eingeleitet.

Da der Titel «Europa-Ingenieur» an eine Mitgliedschaft gebunden ist und nicht automa-
tisch an alle Absolventen anerkannter Hochschulen vergeben wird, kann dieses Register
gegenseitige Diplomanerkennungen auf staatlicher Ebene nicht oder nicht gänzlich erset-
zen. Ausserdem betrifft es - wenn überhaupt - lediglich die Absolventinnen und Absol-
venten von Ingenieurschulen, nicht aber diejenigen anderer künftiger FacKhochschulen.

512 Vereinigte Staaten von Amerika

Von grosser Bedeutung für die berufliche und akademische Entwicklung von Absolven-
ten schweizerischer Höherer Fachschulen in Amerika ist die Einstufung ihres Diploms.
Häufig wird die amerikanische Einstufung auch als Massstab für die Einstufung in ande-
ren Ländern verwendet, was die Wichtigkeit einer möglichst guten Äquivalenz in den
Vereinigten Staaten von Amerika noch erhöht. Der kürzlich veröffentlichte, durch das
BIGA in Amerika in Auftrag gegebene Spezialbericht über unsere HTL und HWV stellt
fest, dass ein Vergleich mit amerikanischen Verhältnissen kaum möglich sei, die Zeug-
nisse deshalb mit Vorteil individuell anerkannt werden müssten. Allerdings heisst es, die
schweizerischen Ingenieurschul-Abschlüsse entsprächen in der Regel dem Bachelor of
Engineering Technology, würden diesen jedoch in einigen Fällen auch weit übertreffen.
Bezüglich der HWV-Diplome wird festgehalten, im Vergleich zu den von der American
Assembiy oj Collegiate Schools of Business anerkannten Schulen, die unter anderem auch
für weitergehende Studien .berechtigten, fehlten elementare Ausbildungsinhalte der
«akademischen» Allgemeinbildung. Im Bericht wird anerkannt, dass seit dem ersten Be-
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rieht von 1980 die Ausbildungsqualität, die Forschungseinrichtungen und die Laboraus-
stattungen insbesondere bei den Ingenieurschulen namhaft verbessert worden seien und
dass sich die HWV in der schweizerischen Bildungslandschaft etabliert hätten; bezüglich
der Grundstrukturen habe sich aber nichts geändert.

Auch mit den USA, nicht nur mit den europäischen Nachbarn sind die Verhandlungen
über die Anerkennung der Diplome wieder aufzunehmen, wenn mit der Schaffung von
Fachhochschulen und der Einführung von Berufsmaturitäten der oben formulierten Kritik
die Grundlage entzogen sein wird.

6 Rechtliche Grundlagen

61 Verfassungsmässigkeit

611 Regelungskompetenz des Bundes

Bund und Kantone (Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren und der Volkswirt-
schaftsdirektoren [EDK/VDK]) stimmen überein, dass eine Regelung der Fachhochschu-
len innerhalb der gegebenen verfassungsmässigen Zuständigkeiten erfolgen soll. Das
heisst, dass der Bund im wesentlichen über die dem Berufsbildungs- und Landwirt-
schaftsgesetz unterstehenden Schulen legiferieren soll (Abstützung auf Art. 34ter Abs. l
Bst. g der Bundesverfassung), während die Kantone die in ihrer Hoheit stehenden
Schulen regeln sollen. Dabei ist in enger Absprache vorzugehen, einmal, weil die «eid-
genössischen» Schulen ebenfalls den Kantonen gehören und damit einer kantonalen
Anschlussgesetzgebung bedürfen, andererseits weil - auch europapolitisch - alles Inter-
esse besteht, dass Bund und Kantone eine vergleichbare Materie nach Möglichkeit nach
identischen Kriterien und Terminologien regeln.

In Zusammenhang mit der Schaffung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen an die Höhe-
ren Fachschulen im Sozialbereich vom 19, Juni 1992, das sich auf Artikel 27 Absatz l
der Bundesverfassung abstützt, ist die Frage nach den «anderen höheren Unterrichtsan-
stalten» (Art. 27 Abs. l BV) ausführlich diskutiert worden. Besondere Erwähnung ver-
dient das RechtsgutachteFleiner («Kann der Bund auf Grund von Artikel 27 Abs. l BV
Bundesbeiträge an die Schulen für Sozialarbeit und Heimerziehung entrichten?», Marly
1981), das primär der Frage nach der Beitragsberechtigung der Höheren Fachschulen im
Sozialbereich nachgeht, für die Frage der Fachhochschulen im Bereich des Berufsbil-
dungsartikels jedoch auch massgebende Äusserungen enthält. Dort heisst es wörtlich
(S. 7):

«Artikel 34ter Buchstabe g wurde somit zu einer lex specialis zu Artikel 27 Absatz l der Bun-
desverfassung. Dies bedeutet, dass alle jene Schulen, die auf Grund von Artikel 34ter
Buchstabe g in die Regelungskompetenz des Bundes fallen, sich nicht auch noch auf Arti-
kel 27 Absatz l abstützen können. Es wurde aber sicher dem Konzept des Verfassungs-
gebers widersprechen, wollte man e contrario ableiten, dass durch An 34ter g auch jene Un-
terrichtsanstalten aus der Kompetenz des Bundes gestrichen werden sollen, die zwar bisher
sich auf Artikel 27 Absatz l abstützen konnten, hingegen nicht mehr auf Artikel 34ter g ab-
gestützt werden können.
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Mit Artikel 34ter Buchstabe g wurden die verfassungsrechtlichen Kompetenzen des
Bundes nach Artikel 27 nicht aufgehoben, sondern ergänzt Durch Artikel 34ter Buchstabe
g erhielt der Bund die Befugnis, für die Berufsbildung samtlicher Berufe, die in Artikel 34ter g
aufgezählt sind, unabhängig von ihrem Niveau und von ihrer Ähnlichkeit zur Universitätsau-
sbildung Regelungen vorzusehen. Unterrichtsanstalten, die somit sowohl durch Artikel 27
Absatz l wie auch durch Artikel 34ter g abgedeckt sind, unterstehen seit Inkrafttreten
von Artikel 34ter g dieser neuen Bestimmung. Unterrichtsanstalten, die aber in Artikel
34ter g nicht ausdrücklich erwähnt werden, hingegen sich auf Artikel 27 Absatz l abstützen
können, sind weiterhin durch diese Verfassungsbestimmung abgedeckt.»

Im «Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft» folgt M.
Borghi der Argumentation von Th. Fleiner.

Während Artikel 27 der Bundesverfassung dem Bund lediglich eine Förderung!- und
Errichtungskompetenz einräumt, besitzt der Bund im Berufsbildungsbereich gemäss
Artikel 34ter die Regelungskompetenz. Entsprechend leistet der Bund bei den Schulen, die
er fördert, «Finanzhilfen», bei denen, die er regeln kann, «Abgeltungen». Dadurch soll
einerseits die Qualität der Ausbildung hochgehalten werden, andererseits können aber
auch die gesamtschweizerische Koordination von Ausbildungsangebot und For-
schungseinrichtungen im Bereich der Fachhochschulen sowie ein gezielter Einsatz der
beschränkten finanziellen Mittel gewährleistet werden.

Die verfassungsmässige Abstützung des Gesetzes wird in der Vemehmlassung mehrheit-
lich als richtig beurteilt, auch wenn in sehr vielen Stellungnahmen ein Unbehagen zum
Ausdruck gebracht wird, dass aufgrund des Berufsbildungsartikels in der Bundesverfas-
sung das Fachhochschulgesetz nicht auf alle künftigen Fachhochschulen Anwendung fin-
den kann. Aus der Erkenntnis heraus, eine Verfassungsänderung könnte bei den vorgese-
henen Reformen zu einer unnötigen Verzögerung führen, wird die vorgesehene Lösung
befürwortet; allerdings, so meinen recht viele Veraehmlassungsteünehmer, sollte länger-
fristig eine Ausweitung der Bundeskompetenzen vorgesehen werden. In diesem Zusam-
menhang wird vereinzelt einmal mehr die Schaffung eines Bildungsartikels in der Bun-
desverfassung postuliert.

Vereinzelt wird in der Vemehmlassung auch die Befürchtung geäussert, dass Ausbil-
dungsgänge, die mehrheitlich von Frauen besucht werden und in kantonaler Kompetenz
geregelt sind, gegenüber den mehrheitlich von Männern gewählten, eidgenössisch gere-
gelten benachteiligt würden. Mehrere Berufsverbände, deren Ausbildungsgänge heute
nicht eidgenössisch geregelt sind, namentlich diejenigen aus dem Sozial- und Gesund-
heitsbereich sowie die GPS verlangen schon jetzt mit Nachdruck eine Erweiterung der
Regelungskompetenzen des Bundes.

Die «doppelte» Abstützung des vorliegenden Gesetzesentwurfes auf Artikel 34ter und
Artikel 27 Absatz l der Bundesverfassung ermöglicht den Einbezug aller künftiger Fach-
hochschulen, wodurch ein umfassendes und abgestimmtes Hochschulkonzept verfolgt
werden kann. Aus Sicht der Kantone erleichtert ein Mitwirken des Bundes auch die inter-
kantonale Zusammenarbeit im Rahmen der geplanten Schweizerischen Fachhochschul-
konferenz.
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612 Andere Fachhochschulen

Im Kompetenzbereich der Kantone bestehen für mehrere Ausbildungsgänge auf Tertiär-
Stufe ebenfalls Pläne zu einer Umwandlung in Fachhochschulen, namentlich in den
Fachrichtungen Sozialwesen, Gesundheit (Paramedizin), Pädagogik, bildende Kunst und
Musik, femer in Dokumentation und Bibliothekenwesen, Medien, Übersetzungen, Be-
rufsberatung sowie Erwachsenenbildung. Auch hier sind die Konzeptarbeiten unter-
schiedlich weit fortgeschritten. In enger Absprache mit dem Bund einerseits, mit den
Konferenzen der kantonalen Fürsorge- und Sanitätsdirektoren andererseits erarbeitet die
Arbeitsgruppe «Fachhochschulen» der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erzie-
hungsdirektoren (EDK) ein einheitliches Konzept für die tertiäre Bildung, insbesondere
für den Fachhochschulbereich.

Da für das Sozialwesen mit dem Bundesgesetz über Finanzhilfen an die Höheren Fach-
schulen im Sozialbereich vom 19. Juni 1992 ein Förderungsgesetz für Ausbildungsgänge
besteht (vgl. auch Rechtsgutachten Kleiner), die rein kantonaler Kompetenz unterstehen,
schlagen wir im Gesetzesentwurf vor, die Möglichkeit im Gesetz zu verankern, den glei-
chen Artikel 27 Absatz l der Bundesverfassung für alle übrigen Fachrichtungen anzu-
wenden und - sofern der politische Wille vorhanden ist - diese Schulen auch zu fördern.
Dabei ist insbesondere die Tatsache zu berücksichtigen, dass der Begriff der «wissen-
schaftlichen Ausbildung» heute deutlich weiter zu fassen ist und nicht nur auf die uni-
versitaren Hochschulen beschränkt werden kann. Wie bereits in der Botschaft zum ge-
nannten Gesetz über die Finanzhilfen an die Höheren Fachschulen im Sozialbereich (BBl
1991 IV 337£, bes. S. 353) vertreten wir jedoch die Auffassung, dass der Bund von die-
ser Möglichkeit zurückhaltend Gebrauch machen sollte.

62 Delegation von Rechtssetzungsbefugnissen

Das Gesetz enthält folgende Delegationen von Rechtssetzungsbefugnissen:

Artikel 4 Absatz 2 (abweichende Zulassungsvoraussetzungen) und Artikel 5 Absatz 3
(abweichende Sludienformen und Studiendauer)

Im Gesetz sollen die Bestimmungen für den Regelfall aufgenommen werden. Weiter-
gehende Regelungen würden den Detaillierungsgrad der Gesetzesebene wesentlich über-
schreiten. Im Hinblick auf die Durchlässigkeit der Bildungssysteme soll die Rechts-
setzungsbefugnis dem zuständigen Departement übertragen werden.

Artikel 19 (Vollzug)

Dem Bundesrat wird der Erlass der Vollzugsvorschriften übertragen, namentlich über das
Verfahren der Beitragsgewährung (Art 16 Abs. 2 und Art. 17 Abs. 4), das Verfahren der
Überführung anerkannter Höherer Fachschulen in Fachhochschulen und die Titelfuhrung
der bisherigen Absolventen (Art. 21 Abs. 1). Femer wird dem Bundesrat die Kompetenz
delegiert, die Titel der Diplome zu regeln (Art. 6 Abs. 4).
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Der Bundesrat wird ermächtigt, zu bestimmen, für welche Fachrichtungen Fachhoch-
schulen eingerichtet werden und legt deren Bezeichnung fest (Art. 19 Abs. 2). In enger
Verbindung dazu steht auch der Auftrag an den Bundesrat, für die Fachhochschulen im
Zuständigkeitsbereich des Bundes Zielvorgaben zu erlassen (Art. 13). Mit diesen Bestim-
mungen soll der Wille zu einer flexiblen, auf die jeweiligen Bedürfhisse rasch anpass-
baren und dennoch koordinierten Fachhochschulpolitik zum Ausdruck gebracht werden.

Einzelheiten zur Absicht des Bundesrates finden sich in den Erläuterungen zu den ver-
schiedenen Artikeln im Kapitel 21, etwas allgemeiner gefasste Vorstellungen über den
Aufbau und die Ziele der Schaffung von Fachhochschulen sind in Kapitel 22 ausgeführt.

63 Erlassform

Der vorgelegte Entwurf zu einem Fachhochschulgesetz stellt einen unbefristeten Erlass
dar, enthält rechtssetzende Normen und regelt Verfahren sowie Zuständigkeiten und Auf-
gaben von Behörden. Gemäss Artikel 5 des Geschäftsverkehrsgesetzes ist dieser Erlass
deshalb in die Form eines Bundesgesetzes zu kleiden.

64 Ergänzende rechtliche Massnahmen

In einer Bundesratsverordnung werden Einzelheiten zum Vollzug des Fachhochschulge-
setzes geregelt (vgl. Ziff. 62), insbesondere

die Fachhochschultypen,

die Titel für die Diplome einzelner Studiengänge,

das Verfahren für die Beitragsgewährung.

858



Anhang l :

Fachhochschulen in ausgewählten europäischen Ländern - Ein Ver-
gleich

1. Deutschland

In Deutschland2 sind die meisten Fachhochschulen zwischen 1969 und 1971 errichtet
worden, und zwar durch eine entsprechende Umgestaltung der ehemaligen Ingenieurschu-
len, der Akademien und der Höheren Fachschulen. Die Schaffung von Fachhochschulen
wurde mit der ungeklärten internationalen Anerkennung der Ausbildung, mit der unbe-
friedigenden nationalen Stellung der Höheren Fachschulen sowie mit der durch die höh-
eren Anforderungen im Beruf bedingten stärkeren wissenschaftlichen Fundierung be-
gründet.

Gemäss den gesetzlichen Grundlagen, dem Hochschulrahmengesetz und den darauf ba-
sierenden Hochschulgesetzen der Länder, gilt für Universitäten und Fachhochschulen ei-
ne einheitliche Rechtsstellung, jedoch eine unterschiedliche Aufgabenstellung. Die Auf-
gaben zwischen Universitäten und Fachhochschulen unterscheiden sich darin, dass die
Universitäten der «Pflege und Entwicklung der Wissenschaften durch Forschung» und
«der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses» dienen, während für die Fach-
hochschulen die Lehre im Vordergrund steht. In den Hochschulgesetzen der Länder wird
Forschung und Entwicklung als Aufgabe der Fachhochschulen teilweise aus entstehungs-
geschichtlichen Gründen sowohl terminologisch wie inhaltlich unterschiedlich geregelt.

Aufgrund der positiven Erfahrungen mit Fachhochschulen in den alten Bundesländern
wird der Gründung von Fachhochschulen in den neuen Bundesländern grosse Bedeutung
beigemessen, und der Wissenschaftsrat empfiehlt die Errichtung von Fachhochschulen an
26 Standorten.

Die Struktur des Fachhochschulstudiums ist gekennzeichnet durch die relativ kurze
Dauer von sechs Semestern, den seminaristischen Unterrichtsstil in kleinen Gruppen, eine
hohe Stundenzahl für Lehrende und Lernende und eine straffe Organisation von Studium
und Prüfungen. Inzwischen ist geplant, das Studium an sämtlichen Fachhochschulen
durch zwei Praktikumssemester innerhalb des Snidienablaufes zu ergänzen, wie dies in
vielen Bundesländern teilweise schon seit den 70er Jahren üblich ist- Durch diese Mass-
nahme ergibt sich eine Regelstudienzeit von mindestens acht Semestern. In der Zeit von
1977 bis 1989 ist deshalb der Mittelwert der Fachstudiendauer von 3,5 Jahren auf 4,4
Jahre angestiegen. Der Wissenschaftsrat vertritt die Ansicht, dass die Hochschulen neue
Formen für Studienangebote entwickeln müssten, die Berufstätigkeit und/oder Kinderer-
ziehung sowie Studium miteinander verbinden.

Die folgenden Ausführungen beruhen zur Hauptsache auf [Deutscher] Wissenschaftsrat, Emp-
fehlungen zur Entwicklung der Fachhochschulen in den 90cr Jahren, Köln 1991. Aufschlussreich
sind auch die jährlich erscheinenden «Bad Wiesseer Jahrestagung 19xx. Dokumentation zur Jah-
restagung in Bad Wiessee der Standigen Konferenz der Rektoren und Präsidenten der Staatlichen
Fachhochschulen der Länder in der Bundesrepublik Deutschland».
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Zulassungsvoraussetzung für ein Fachhochschulstudium ist die Fachhochschulieife oder
die fachgebundene beziehungsweise allgemeine Hochschulreife. Die Fachhochschulreife
kann in den meisten Bundesländern an einer Fachoberschule erworben werden, die die
Klassenstufen 11 und 12 umfasst. Andere Wege zur Erlangung der Fachhochschulreife
sind jedoch auch vorhanden (z.B. für Absolventen einer Berufslehre: Berufsoberschulen
[Bayern], Berufskollegien [Baden-Württemberg]). Nach Fachrichtungen unterschiedene
Fachoberschulen vermitteln eine fachpraktische Ausbildung sowie allgemeinen und fach-
bezogenen Unterricht. Etwa 45 Prozent der Studienanfänger (Tendenz steigend) sind
Abiturienten, etwa 40 Prozent Fachoberschüler (Tendenz fallend) und etwa 10 Prozent
erwerben die Fachhochschulreife nach der Berufslehre. An immer mehr Fachhochschulen
tmissten in den letzten Jahren Zulassungsbeschränkungen eingeführt werden.

Zielgruppe der Fachhochschulen sind Studierende, die sich besonders für die Anwendung
wissenschaftlich-technischer Erkenntnisse und für die Lösung praktischer Probleme inter-
essieren. Absolventen der Fachhochschulen werden vor allem für die Privatwirtschaft
ausgebildet, während im öffentlichen Bereich Absolventen der Universitäten vorgezogen
werden. Seit einigen Jahren wird nun gefordert, dass die Durchlässigkeit zum Universi-
tätsstudium verbessert wird und besonders befähigte Fachhochschulabsolventen ohne
grösseren Zeitverlust die Promotion an einer Universität erlangen können.

Der deutsche Wissenschaftsrat vertritt die Auffassung, dass die Fachhochschule auch in
Zukunft Studiengänge anbieten soll, «die

auf der Grundlage der für alle Hochschulen geltenden Aufgabe der wissenschaftli-
chen Berufsvorbereitung den Anwendungsbezug in besonderer Weise berücksichti-
gen,
sich in ihren Inhalten und Ausbildungszielen an der Berufspraxis orientieren,

in einer Regelstudienzeit von maximal acht Semestern (einschliesslich Praxisseme-
ster und Zeiten für Diplomarbeit und Prüfungen) zu einem berufsqualifizierenden
Abschluss führen,

so strukturiert und für die Studenten überschaubar organisiert sind, dass die Mehr-
heit der Studenten das Studium in der Regelstudienzeit abschliesst.»

2. Frankreich

Das französische Hochschulwesen zeichnet sich durch eine Vielzahl von nebeneinander
existierenden Einrichtungen mit verschiedenen Zielsetzungen, Strukturen, Zulassungsvor-
aussetzungen aus. In der Regel bildet dabei das baccalauréat die notwendige und hinrei-
chende Voraussetzung für die Aufnahme eines Hochschulstudiums. Für einzelne Studien-
gänge, insbesondere an den grandes écoles, müssen die Bewerber zusätzlich eine Auf-
nahmeprüfung bestehen oder detaillierte Bewerbungsunterlagen vorweisen, die von einer
Zulassungskommission geprüft werden. In Zusammenhang mit der Schaffung von Fach-
hochschulen in der Schweiz interessieren insbesondere drei Ausbildungsgänge, nämlich
die «instituts universitaires de technologie (TUT)», die «instituts universitaires profes-
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sionnalisés (IUP)» und die «écoles nationales d'ingénieurs» (ENI)3. Sowohl an den TUT
als auch an den IUP werden neben Studien in Technik und Ingenieurwesen auch Ausbil-
dungsgänge in wirtschaftswissenschaftlichen Fächern und Management angeboten, wäh-
rend an den Ingenieurschulen nur im Ingenieurwesen ausgebildet wird.

Gegen Ende der 60er Jahre wurden den Universitäten sog. «Instituts universitaires de
Technologie» (IUT) angegliedert, die Studierende nach einem strengen Zulassungsverfah-
ren in zweijährigen, berufsorientierten Ausbildungsgängen zu einem Berufsabschluss fuh-
ren, der als technicien supérieur definiert ist. Die IUT lassen sich wohl am ehesten mit
unseren Höheren Fachschulen der Stufe Technikerschulen TS vergleichen und sind daher
nicht mit Fachhochschulen gleichzusetzen. Trotz der Ausrichtung dieser Ausbildung auf
die Berufspraxis setzt ein grosser Teil der Absolventen von IUT das Studium an einer
Universität fort, wobei das IUT-Diplom (Diplôme universitaire de technologie, DUT)
dem ersten universitären Studienabschluss (diplôme d'étude universitaire générale
DEUG) gleichgesetzt wird.

Seit 1991 bieten instituts universitaires professionalisés (IUP), ebenfalls den Universi-
täten angegliedert, dreijährige, technologisch orientierte Langzeitstudiengänge an mit ei-
nem sechsmonatigen Betriebspraktikum, einer Einführung in die Forschung und zwei ob-
ligatorischen Fremdsprachen. Die Zulassung zum ersten Studienjahr in einem IUP erfolgt
nach einem ersten Studienjahr auf Universitätsstufe («bacc. + l»). Wer sein Studium an
einem IUP erfolgreich abgeschlossen hat, darf den Titel eines Ingenieur-Meisters
(ingénieur-maître) führen. Trotz Praktikum und insgesamt vierjähriger Ausbildungszeit
lassen sich die instituts universitaires professionalisés gemäss Angaben der verantwort-
lichen Amtsstellen nicht mit deutschen Fachhochschulen vergleichen. Die Abschlüsse
sind denn bisher auch nicht zwischenstaatlich als gleichwertig anerkannt in bezug auf die
Berechtigung zu weiterführenden Studien.

Die Ausbildung zum ingénieur diplômé, einem staatlich geschützten Titel, erfolgt entwe-
der in einem fünfjährigen, ununterbrochenen Ausbildungsgang oder aber aufbauend auf
einem Diplome universitaire de technologie (DUT) beziehungsweise einem diplôme
d'étude universitaire générale (DEUG) in dreijährigem Studium an einer Ingenieurschule,
wobei je nach Zukunftsplänen unterschiedliche Abschlusszeugnisse erworben werden
können, nämlich das diplôme d'ingénieur für einen sofortigen Einstieg ins Berufsleben
oder das diplôme d'études approfondies (DEA), das zum Doktoratsstudium berechtigt
Ausserdem ist die Einführung eines neuen diplôme de recherche technologique (DRT)
geplant, wobei dieses Diplom ein mindestens l Vi Jahre dauerndes Industriepraktikum
voraussetzt und auf der Stufe bacc. + 6 (sechsjähriges Hochschulstudium nach dem bac-
calauréat) angesiedelt wird.

Weiterführende Literatur: [Ministère de l'éducation nationale et de la culture - Direction des en-
seignements supérieurs], Organisation générale de l'enseignement supérieur en France, Paris 1992;
[Ministère de l'éducation nationale et de la culture - Direction des enseignements supérieurs], Insti-
tuts universitaires de technologie (IUT). Enseignement supérieur technologique court, Paris 1991,
[Ministère de l'éducation nationale et de la culture - Direction des enseignements supérieurs], Insti-
tuts universitaires professionnalisés (IUP), Paris 1993 (vervielfältigtes Skript); [Ministère de
l'éducation nationale et de la culture - Direction des enseignements supérieurs], Ecoles d'ingénieurs.
Enseignement supérieur technologique long, Paris 1991; zudem: [Ministère des Affaires Etragères],
Formations d'ingénieurs (Guide CEFI), Paris 1988; C. Maury, Engineering Education in France, in:
C. Comina [Hrsg.], Formation des ingénieurs en Europe, S. 238-240.
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Ein direkter Vergleich zwischen den genannten Ausbildungsgängen in Frankreich und
den in der Schweiz geplanten Fachhochschulen ist kaum möglich. Das Diplom eines In-
genieur HTL heutiger Ausprägung dürfte zwischen dem ingénieur diplômé und dem
ingénieur-maître eingestuft werden.

3. Fürstentum Liechtenstein

Im April 1991 hat die Regierung des Fürstentums Liechtenstein in einem Grundsatzent-
scheid festgelegt, dass die Liechtensteinische Ingenieurschule zu einer Fachhochschule
ausgebaut werden soll. Im März 1992 wurde dem Landtag der «Bericht und Antrag der
Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein betreffend die Schaffung eines
Gesetzes über Fachhochschulen, Hochschul- und Forschungsinstitute» unterbreitet. In
diesem Bericht wird auf die Bestrebungen der benachbarten Länder Schweiz und Öster-
reich zur Schaffung von Fachhochschulen hingewiesen, was «eine grundlegende Struktur-
reform der Liechtensteinischen Ingenieurschule» erfordert.

In Grundsatzentscheiden hat die Regierung dem Gesetz bereits vorgegriffen, indem auch
in Zukunft vor allem Absolventen von Berufslehren Zugang zur Fachhochschule haben
sollten, wobei diese Berufslehre durch eine neu zu schaffende Berufsmatura ergänzt
wird. Wer eine Berufsmatura erfolgreich abgelegt hat, soll prüfungsfreien Zugang zur
Fachhochschule haben. Inhaber eines Maturitätszeugnisses sind ebenfalls zum Studium
zugelassen. Der Fachhochschulrat kann Zulassungsbeschränkungen erlassen, sofern eine
zu grosse Nachfrage nach Studienplätzen besteht.

In Artikel 4 des Gesetzes vom 25. November 1992 über Fachhochschulen, Hochschul-
und Forschungsinstitute wird vorgeschrieben, dass die Fachhochschulen durch anwen-
dungsbezogene Forschung und Lehre eine Bildung vermitteln, die zu selbständiger An-
wendung wissenschaftlicher Methoden in der Berufspraxis befähigt.

Gemäss Artikel 5 werden die Ziele, die Organisation, die Zulassungsbedingungen und die
Studieninhalte durch eine Verordnung geregelt.

Aufgrund seiner internationalen Trägerschaft mit Beteiligung des Fürstentums Liechten-
stein wurde dem Neu-Technikum Buchs der Status einer Fachhochschule nach Liechten-
steinischem Recht bereits 1993 zugesprochen.

4. Grossbritannien

Grossbritannien war innerhalb Europas bei der Öffnung und Umstrukturierung des Ter-
tiärbereiches bahnbrechend4. Bereits Mitte der 60er Jahre wurden die sogenannten Poly-
tecnics geschaffen, um die überfüllten Hochschulen zu entlasten, um neue, auf die Be-
rufspraxis hinführende Studiengänge anzubieten und um die Kosten der Hochschulex-

Vgl. V. John, Education for Engineering in the UK, SEFI News Nr. 35 (1990), S. 12-13; D. Jones,
Engineering Education in United Kingdom, in: C. Comina [Hrsg.], Formation des ingénieurs en
Europe, S. 464f.; dazu auch: [Deutscher] Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur Entwicklung der
Fachhochschulen in den 90er Jahren, Köln 1991, S. 17f.; R. Möhring, Hoch- und Fachhochschulen
in Grossbritannien, INDEX - Fachmagazin Betriebswirtschaft, 3/92, S. 42-46.
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pansion einzudämmen. Die Polytecnics gehören zum Hochschulbereich, und die Studien
können in einzelnen Fachrichtungen mittels Aufbaustudien an den Polytecnics selbst bis
zur Dissertation geführt werden. Studierende schreiben sich entweder für eine Voll-
zeitausbildung von drei Jahren (sechs Semestern) oder ein berufsbegleitendes Studium
mit einer Dauer von vier Jahren ein. Von dieser Regelstudienzeit müssen mindestens zwei
Jahre in Grossbritannien absolviert werden, die übrige Zeit kann an einer vergleichbaren
Hochschule im Ausland verbracht werden. Die Studierenden sind nicht an einen genau
vorgeschriebenen Stundenplan gebunden, sie können im reichen Angebot ziemlich frei
kombinieren, selbst über die eigentlichen Fachgrenzen hinweg. Grosse Bedeutung wird
einerseits dem fächerübergreifenden Studium und der Vernetzung von Studienfächern,
andererseits der Eigenverantwortung und Selbständigkeit der Studierenden beigemessen.
Dank Unterricht in kleinen Klassen und Tutorengruppen ist eine persönliche und inten-
sive Betreuung durch die Professoren möglich, so dass die Studien schneller abgeschlos-
sen werden können.

Das Studienangebot umfasst Lehramtsstudiengänge, Ausbildungsgänge im Sozialwesen,
in der Betriebswirtschaft, in der Rechtswissenschaft sowie in den Ingenieurdisziplinen.
Einer besonderen Beliebtheit erfreuen sich die wirtschaftswissenschaftlich orientierten
Studiengänge.

Anfangs der 90er Jahre wurden schliesslich alle polytecnics zu universales umgetauft,
womit zum Ausdruck gebracht wird, dass auf eine Abgrenzung zwischen den beiden Stu-
dienformen kein Wert mehr gelegt wird.

5, Niederlande

hl den Niederlanden wurden Mitte der 80er Jahre die rund 350 Höheren Fachschulen der
Höheren Berufsbildung (hoger beroepsonderwijs) zu rund 80 Hochschulen (hogescholen)
zusammengefasst, die in der Regel ein recht breites Fächerspektrum anbieten, während
sich einige Schulen auf wenige Fachrichtungen konzentrieren. Zum Studienangebot gehö-
ren Ausbildungsgänge in der Lehrerbildung, in Sozialpädagogik, in Betriebswirtschaft
und in Ingenieurfächern, femer Studien in Sprachfächern, im Journalismus, in künstleri-
schen Fächern sowie Studien für medizinische Heil- und Assistenzberufe. Etwa ein
Viertel der Studierenden besucht die Schule berufsbegleitend, für die übrigen Studieren-
den bilden Praxisphasen einen Bestandteil der Ausbildung. Für Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten wird ein möglichst hoher Grad an Eigenfinanzierung durch
Dienstleistungen zugunsten der Wirtschaft angestrebt5.

6. Österreich

Der tertiäre Bildungsbereich in Österreich wird durch die Universität dominiert, waren
doch im Studienjahr 1990/91 93 Prozent aller Studierenden im postsekundären Bereich an

Vgl. Engineering éducation in The Netherlands, SEFI News Nr. 38 (1991), S. 16; H. Van Thij,
Engineering éducation in The Netherlands, in: C. Comina [Hrsg.], Formation des ingénieurs en
Europe, S. 388-391; [Nederlands organsitatie voor Internationale Samenwerking in net Hoget
Onderwijs], Higher Education in thé Netherlands.

863

5



den Universitäten und Hochschulen künstlerischer Richtung eingeschrieben. Verschiede-
ne Begabungen finden keine entsprechende Einrichtung höherer Bildung vor, auch nicht
im Universitätssektor. Wirtschaft und Gesellschaft in Österreich haben einen grossen Be-
darf an berufsorientierten und kürzer ausgebildeten Absolventinnen und Absolventen von
Einrichtungen höherer Bildung. Viele Unternehmen begrüssten Studiengänge, die in der
Art der deutschen Fachhochschulen relativ kurz und intensiv sind, und die eine Art Zwi-
schenstufe zwischen der österreichischen HTL (Sekundärstufe H) und dem Hochschul-
studium darstellen.

In Österreich wird die Schaffung von Fachhochschulen6 einerseits mit dem Bedarf der
Wirtschaft, andererseits aber auch mit der internationalen Anerkennung begründet. Aus-
serdem wird dadurch eine Entlastung und Ergänzung der Universitäten erhofft.

Die österreichischen HTL entsprechen nicht den Anforderungen der ersten allgemeinen
Richtlinie (89/48/EWG), können also aufgrund formeller und institutioneller, aber auch
aufgrund qualitativer Aspekte nicht als Hochschulstudiengänge nach europäischem Recht
eingestuft werden. Insbesondere der Verband österreichischer Ingenieure bemüht sich um
eine Umgestaltung der österreichischen HTL zu einem zweistufigen, siebenjährigen
(bisher fünfjährigen) Ausbildungsgang, wovon die zweite Stufe die dreijährige Fachhoch-
schule wäre.

1993 wurde ein Gesetz über Fachhochschulstudiengänge durch die Bundesbehörden und
das Parlament verabschiedet. Dieses Gesetz sieht folgende Schwerpunkte, die im Ver-
gleich zum Entwurf des schweizerischen Fachhochschulgesetzes von Interesse sind:

Fachhochschul-Studiengänge sind als Hochschulstudiengänge anzusehen.

Die Studiendauer beträgt mindestens drei Jahre und entspricht dadurch der ersten
allgemeinen Richtlinie des EG-Rechtes.

Fachhochschul-Studiengänge werden als gleichwertiges, ergänzendes und eigen-
standiges Angebot zu den bestehenden Diplomstudien der Universitäten und Hoch-
schulen künstlerischer Richtung definiert.

Zur Erreichung des Zieles einer wissenschaftlich fundierten Berufsausbildung wer-
den anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsarbeiten vorgeschrieben.

Zulassungsvoraussetzungen zu einem Fachhochschul-Studiengang sind entweder
eine «erfolgreich abgelegte Reifeprüfung, eine Studienberechtigungsprüfung oder
eine facheinschlägige berufliche Qualifikation». Für Absolventen des dualen Be-
rufsbildungssystems und mittlerer berufsbildender Schulen (z.B. HTL) sowie für
Berufstätige soll demnach mittels einer Studienberechtigungsprüfung die Weiterbil-
dungsmöglichkeit an einer Fachhochschule offenstehen; kapazitätsbedingte Zulas-
sungsbeschränkungen sind jedoch zulässig.

Vgl. dazu: Chr. Brünner, Fachhochschul-Entwicklung in Österreich, in: Bad Wiesseer Jahrestagung
1992. Dokumentation zur Jahrestagung in Bad Wiessee der Ständigen Konferenz der Rektoren und
Präsidenten der Staatlichen Fachhochschulen der Länder in der Bundesrepublik Deutschland;
D. Zoder, Die Überführung der österreichischen HTL's zu Fachhochschulen, in: A. Melezinek
(Hrsg.), Der Ingenieur im vereinten Europa - Referate des 21. internationalen Symposiums «Inge-
nieurpädagogik '92», Klagenfurt 1992, S. 90ff.; S. Höllinger, Was ist neu an den Fachhochschul-
Studien in Österreich, in: A. Melezinek (Hrsg.), Der Ingenieur im vereinten Europa - Referate des
21. internationalen Symposiums «Ingenieurpädagogik '92», Klagenfurt 1992, S. 68.

864



Der erfolgreiche Studienabschluss entspricht einem akademischen Grad, der zu ei-
nem Doktoratsstudium an einer Universität berechtigt.

Ein Fachhochschulrat fuhrt die Aufsicht über die Fachhochschulen, die von juristi-
schen Personen des öffentlichen und des privaten Rechts getragen werden können.
Er entscheidet beim sog. Akkreditierungsverfahren und erteilt zeitlich befristete An-
erkennungen der einzelnen Fachhochschulen. Der Fachhochschulrat ist daher Ent-
scheidungsgremium, nicht Beratungsgremium der Regierung. Die Regierung dage-
gen erarbeitet einen Fachhochschul-Entwicklungsplan für jeweils fünf Jahre.
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Abbildung 12: Studierende in Betriebs-und Abbildung 13: Studierende in Chemie
Wirtschaftswissenschaften

Anhang 2:

Vergleich zwischen Höheren Fachschulen und universitären Hochschu-
len (Schuljahre 1987/88 bis 1992/93): Anzahl Studierender nach ausge-
wählten Fachgebieten



Abbildung] 6: Studierende in landwirtschaft- Abbildung17: Studierende im Maschinenbau
liebem Ingenieurwesen
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Bundesgesetz Entwurf
über die Fachhochschulen
(Fachhochschulgesetz; FHSG)

vom

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf die Artikel 27 Absatz l, 27scxics und 34lcr Absatz l Buchstabe g der Bun-
desverfassung,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 30. Mai 1994 ",

beschliesst:

1. Abschnitt: Grundsatz

Art. l
1 Der Bund fördert den Aufbau und die Entwicklung von Fachhochschulen in den
Bereichen der Industrie, der Dienstleistungen sowie der Land- und Forstwirtschaft
(Fachhochschulen), indem er namentlich ihre Aufgaben regelt, ihre Diplome aner-
kennt und finanzielle Unterstützung leistet.
2 Er strebt gemeinsam mit den Kantonen die gesamtschweizerische und regionale
Aufgabenteilung und Zusammenarbeit im gesamten Hochschulbereich an und
berücksichtigt dabei die internationale Zusammenarbeit.
3 Er kann Einrichtungen fördern, die Fachhochschulstudiengänge in weiteren Berei-
chen anbieten.

2. Abschnitt: Fachhochschulen

Art. 2 Stellung
Fachhochschulen sind Ausbildungsstätten der Hochschulstufe, die grundsätzlich
auf einer beruflichen Grundausbildung aufbauen.

Art. 3 Aufgaben
' Die Fachhochschulen bereiten durch praxisorientierte Studien auf berufliche Tätig-
keiten vor, die die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden
erfordern. Sie vermitteln den Studierenden insbesondere ein allgemeines und grund-
legendes Wissen und befähigen sie:
a. in ihrer beruflichen Tätigkeit selbständig oder innerhalb einer Gruppe Metho-

den zur Problemlösung zu entwickeln und anzuwenden;
h. die berufliche Tätigkeit nach den neuesten Erkenntnissen in Wissenschaft,

Technik und Wirtschaft auszuüben;
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c. Führungsaufgaben wahrzunehmen;
d. fächerübergreifend zu denken und zu handeln.
2 Sie stellen die Weiterbildung sicher und ermöglichen dadurch den Studierenden,
sich in ein Spezialgebiet zu vertiefen oder sich gezielt Wissen auf neuen Gebieten
anzueignen.
3 In ihrem Tätigkeitsbereich führen sie anwendungsorientierte Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten durch und erbringen Dienstleistungen für Dritte.
4 Die Fachhochschulen arbeiten mit anderen in- und ausländischen Ausbildungs-
und Forschungseinrichtungen zusammen.

Art. 4 Zulassung
1 Inhaberinnen und Inhaber einer eidgenössisch anerkannten Berufsmaturität wer-
den prüfungsfrei in das erste Semester der entsprechenden Studienrichtung einer
Fachhochschule aufgenommen.
2 Das zuständige Departement legt fest, für welche Studienrichtungen zusätzliche
Zulassungsvoraussetzungen vorgesehen werden dürfen, und legt die Zulassungsvor-
aussetzungen für Absolventinnen und Absolventen anderer Ausbildungsgänge fest.
ì In einer Fachhochschule erbrachte Studienleistungen werden beim Übertrat in
eine andere Fachhochschule angerechnet.

Art. 5 Studienformen und Dauer
1 Die Fachhochschulen können den Unterricht als Vollzeit-Studium oder als berufs-
begleitendes Studium anbieten.
2 In der Regel dauert das Vollzeitstudium drei Jahre, das berufsbegleitende Stu-
dium vier Jahre. Allfällige Berufspraktika sind in der Regelstudienzeit nicht einge-
rechnet.
3 Die Fachhochschulen können mit Genehmigung des zuständigen Departementes
abweichende Studienformen und Studiendauern einführen.

Art. 6 Abschlusspriifungen, Diplome und Titel
1 Das Studium wird mit einer Prüfung abgeschlossen. Die Trägerschaft regelt die
Zulassung zu den Prüfungen und deren Umfang.
2 Wer die Abschlussprüfung bestanden hat, erhält ein Diplom der Fachhochschule.
3 Das zuständige Departement anerkennt die von der Fachhochschule erteilten
Diplome und Ausweise von Nachdiplomstudien, sofern die Ausbildungsgänge den
Vorschriften des Bundes entsprechen.
4 Das anerkannte Diplom berechtigt zur Führung eines geschützten Titels. Der Bun-
desrat legt die Titel fest.
3 Das zuständige Departement kann ausländische Diplome als gleichwertig anerken-
nen.
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Art. 7 Forschung und Entwicklung
Die Fachhochschulen betreiben anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung
und sichern damit die Verbindung zur Wissenschaft und zur Wirtschaft. Sie inte-
grieren die Ergebnisse in den Unterricht.

Art. 8 Dienstleistungen
1 Durch Dienstleistungen für Dritte gewährleisten die Fachhochschulen den Bezug
zu Praxis und Wirtschaft.
2 Bei Dienstleistungen, die gleichwertig durch die Privatwirtschaft erbracht werden
können, darf der Wettbewerb nicht verfälscht werden.

Art. 9 Anforderungen an die Dozentinnen und Dozenten
' Die Dozentinnen und Dozenten müssen über eine abgeschlossene Hochschulaus-
bildung sowie über methodisch-didaktische Eignung verfügen. Der Unterricht in
den richtungsspezifischen Fächern setzt zudem eingehende Berufserfahrung voraus,
2 Das zuständige Departement kann Ausnahmen bewilligen, sofern die Eignung
einer Lehrkraft anderweitig nachgewiesen werden kann.
3 Die Fachhochschulen sorgen für die berufliche Weiterbildung der Lehrkräfte. Sie
wachen darüber, dass sie den Unterrichtsstoff laufend der fachspezifischen und
methodisch-didaktischen Entwicklung anpassen.

Art. 10 Beizug von weiterern Personal
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben können die Fachhochschulen Assistentinnen und
Assistenten sowie weiteres wissenschaftliches, technisches und administratives Per-
sonal beiziehen.

Art. 11 Errichtung und Führung
1 Die Errichtung und Führung einer Fachhochschule bedarf der Genehmigung des
Bundesrates.
2 Die Genehmigung wird erteilt, sofern der Nachweis erbracht wird, dass die Fach-
hochschule:
a. die in diesem Gesetz genannten Aufgaben erfüllt;
b. zweckmässig organisiert ist und über ausreichende finanzielle Mittel verfügt;
c. Gewähr für einen langfristigen Bestand bietet;
d. Studien anbietet, die aus schweizerischer Sicht einem Bedürfnis entsprechen;
e. die Arbeitsteilung und Zusammenarbeit unter den Fachhochschulen und uni-

versitären Hochschulen gesamtschweizerisch und regional gewährleistet.
3 Mit der Genehmigung erwirbt die Schule das Recht, sich als Fachhochschule zu
bezeichnen.
4 Sind die Voraussetzungen nach Absatz 2 nicht mehr erfüllt, kann der Bundesrat
die Genehmigung mit Auflagen verbinden, befristen oder zurückziehen. Träger-
schaft und Standortkanton sind anzuhören.
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Art. 12 Verfahren für die Errichtung
1 Gesuche um Errichtung und Führung von Fachhochschulen sind dem zuständigen
Departement einzureichen. Der Standortkanton hat zum Gesuch Stellung zu neh-
men, falls er nicht selbst Träger der Schule ist.
2 In jedem Fall ist die Stellungnahme der hochschul- und forschungspolitischen
Organe des Bundes und der Kantone einzuholen.

3. Abschnitt: Planung und Koordination von Fachhochschulen

Art. 13 Zielvorgaben des Bundes
Der Bundesrat erlässt nach Anhörung der hochschul- und forschungspolitischen
Organe des Bundes und der Kantone Zielvorgaben für die Fachhochschulen.

Art. 14 Entwicklungspläne
1 Die Träger der Fachhochschulen erarbeiten auf der Grundlage der Zielvorgaben
des Bundesrates mehrjährige Entwicklungspläne.
2 Die Entwicklungspläne sind vom zuständigen Departement zu genehmigen.

4. Abschnitt: Bundesbeiträge

Art. 15 Abgeltungen an Fachhochschulen
1 Der Bund leistet im Rahmen der bewilligten Kredite Abgeltungen für Investitio-
nen und Betrieb von Fachhochschulen, sofern sie den Bestimmungen dieses Geset-
zes und der einschlägigen Verordnungen des Bundes entsprechen,
2 Bundesbeiträge werden nur gewähn, wenn die Schule:
a. keinen Erwerbszweck verfolgt;
b. allen Personen offensteht, die die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen;
c. einem Bedürfnis entspricht;
d. zweckmässig organisiert ist.
3 Ein Bundesbeitrag wird in der Regel nur gewährt, wenn der Standortkanton oder
die Trägcrschaft ebenfalls eine angemessene Eigenleistung erbringt.

Art. 16 Höhe und Umfang
1 Der Bund trägt einen Drittel der Kosten der Fachhochschulen.
2 Der Bundesrat regelt das Verfahren der Beitragsgewährung. Die Beiträge sind
mindestens teilweise leistungsbezogen auszurichten.

Art. 17 Finanzhilfen an weitere Einrichtungen
1 Der Bund kann im Rahmen der bewilligten Kredite Finanzhilfen an die Betriebs-
kosten von Fachhochschulstudiengängen im Zuständigkeitsbereich der Kantone lei-
sten.
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2 Finanzhilfen werden nur gewährt, wenn:
a. die Einrichtung keinen Erwerbszweck verfolgt;
b. der Studiengang allen Personen offensteht, die die Zulassungsvoraussetzungen

erfüllen;
c. der Studiengang einem gesamtschweizerischen Bedürfnis entspricht;
d. der Studiengang zweckmässig organisiert ist;
e. die Erfordernisse der Arbeitsteilung und Zusammenarbeit unter den Fachhoch-

schulen und universitären Hochschulen erfüllt sind.
3 Ein Bundesbeitrag wird in der Regel nur gewährt, wenn der Standortkanton oder
die Trägerschaft ebenfalls eine angemessene Eigenleistung erbringt.
4 Der Bundcsrat regelt das Verfahren der Beitragsgewährung. Die Beiträge sind
mindestens teilweise leistungsbezogen auszurichten.

5. Abschnitt: Strafbestimmungen

Art. 18
1 Wer sich einen Titel nach Artikel 6 beilegt, ohne die betreffende Abschlussprü-
fung bestanden zu haben, wird mit Haft oder Busse bestraft.
2 Wer eine Schule ohne die entsprechende Genehmigung (Art. 11) als Fachhoch-
schule im Sinne dieses Gesetzes führt und bezeichnet, wird mit Haft oder Busse
bestraft.
3 Widerhandlungen sind auch strafbar, wenn sie fahrlässig begangen werden.
4 Die Strafverfolgung ist Sache der Kantone.

6. Abschnitt: Vollzug

Art. 19 Bundesrat
1 Der Bundesrat erlässt die Vollzugsvorschriften.
2 Er bestimmt, für welche Fachrichtungen Fachhochschulstudiengänge eingerichtet
werden, und legt deren Bezeichnung fest,

Art. 20 Eidgenössische Fachhochschulkommission
1 Zur Beratung beim Vollzug dieses Gesetzes setzt der Bundesrat eine Eidgenössi-
sche Fachhochschulkommission ein.
2 Der Fachhochschulkommission obliegen insbesondere folgende Aufgaben:
a. Sie beurteilt Gesuche um Errichtung und Führung einer Fachhochschule.
b. Sie beurteilt die Gesuche um Gewährung von Bundesbeiträgen.
c. Sie prüft periodisch, ob die Voraussetzungen für die Führung der einzelnen

Fachhochschulen erfüllt sind.
d. Sie beurteilt Antrage auf Anerkennung der Diplome dei einzelnen Fachhoch-

schulen.
e. Sie berät den Bundesrat bei der Festlegung der Titel.
f. Sie berät den Bundesrat bei der Formulierung der Zielvorgaben des Bundes

für die Entwicklung der Fachhochschulen.
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g. Sie nimmt zuhanden des zuständigen Departementes Stellung zu den Entwick-
lungsplänen der einzelnen Fachhochschulen,

3 Die Fachhochschulkommission kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben Fachleute bei-
ziehen.

7. Abschnitt: Schlussbestinimungen

Art. 21 Übergangsbestimmung
1 Der Bundesrat regelt das Verfahren zur Überführung anerkannter Höherer Fach-
schulen in Fachhochschulen und die Titelführung der bisherigen Absolventen.
2 Die Artikel 59, 60 und 64 Absatz l Buchstabe d des Bundesgesetzes vom
19. April 1978 l> über die Berufsbildung werden fünf Jahre nach Inkrafttreten die-
ses Gesetzes aufgehoben.

Art, 22 Referendum und Inkrafttreten
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

6852
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Anhang

Änderung bisherigen Rechts

1. Bundesgesetz vom 19. April 1978 " über die Berufsbildung

Art. 29 Abs. l erster Salz
1 Einer Berufsschule oder einer anderen geeigneten Schule kann im Einvernehmen
mit dem Bundesamt eine Berufsmittelschule angegliedert werden, ...

Art. 29a Berufsmaturität (neu)
1 Die Abschlussprüfung der Berufsmittelschule wird in Verbindung mit der bestan-
denen Lehrabschlussprüfung als Berufsmaturität anerkannt, sofern Unterricht und
Prüfung den Bestimmungen des Bundesamtes entsprechen.
2 Das Bundesamt regelt, unter welchen Voraussetzungen die Abschlüsse anderer
Ausbildungsgänge als der Berufsmaturität gleichwertig anerkannt werden.
3 Es regelt die Prüfungen für Kandidaten, welche die für die Berufsmaturität erfor-
derlichen Kenntnisse auf andere Weise als durch den Besuch einer anerkannten
Berufsmittelschule erworben haben.

Art. 29b Eidgenössische Berufsmaturitätskommission (neu)
Das Departement setzt als beratendes Organ in Fragen der Berufsmaturität, insbe-
sondere für die Anerkennungsfragen, eine Eidgenössische Berufsmaturitätskommis-
sion ein.

Art. 36 Abs. l zweiter Satz und dritter Satz (neu)
1 ... Er führt zu diesem Zweck eine Schweizerische Hochschule für Berufspäd-
agogik. Diese arbeitet in Lehre und Forschung mit den übrigen Hochschulen zu-
sammen.

An. 50 Abs. 4 (neu)
4 Ausländische Diplome und Ausweise der Weiterbildungsstufe können vom Depar-
tement allgemein und vom Bundesamt im Einzelfall als gleichwertig anerkannt
werden.

Gliederungstilel vor Art, 6!

Fünftes Kapitel: Höhere Fachschulen

An. 61 Abs. l
1 Der Bund fördert die Ausbildung an Höheren Fachschulen, die ihre Absolventen
befähigen, Aufgaben und Führungsfunktionen auf mittlerer Stufe 7.11 übernehmen.

" SR 412.10
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Art. 64 Abs. 2 Bst. g
2 Der Bundesbeitrag beträgt je nach Finanzkraft der Kantone 22-37 Prozent der
Aufwendungen für:
g. Technikerschulen (Art. 58) und Höhere Fachschulen (Art. 61);

2. Landwirtschaftsgesetz1)

6852

" SR 910.1; AS 1994 28
21 SR 415.0; AS 1994 1390
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Art. 10e
1 Die Träger der Berufsbildung können Tcchnikerschulen für Land-
wirte sowie für die Angehörigen landwirtschaftlicher Spezialberufe
und verwandter Bereiche errichten und unterhalten.
2 Die Technikerschulen vermitteln die erforderlichen Kenntnisse und
Fähigkeiten für die fachgernässe Ausübung von landwirtschaftlich-
technischen Berufen und Tätigkeiten in verwandten Bereichen im In-
und Ausland.
3 Technikerschulen bedürfen der Anerkennung durch den Bund. Das
Departement legt dafür die Voraussetzungen fest. Es regelt die Unter-
richtsfächer, den Studienumfang, die Lehrmittel, die Anforderungen
an die Lehrkräfte, die Aufnahme- und die Promotionsbcdingungen
sowie die Abschlussprüfungen.
4 Wer die Abschlussprüfung an einer Technikerschule besteht, ist
berechtigt, den vom Bund festgelegten Titel zu führen.

VI. Techniker-
schulen

3. Bundesgesetz vom 17. März 19722) über die Förderung von Turnen
und Sport

An. 13 Abs. 2
2 Sie ist als Fachhochschule ein Ausbildungs- und Kurszentrum für die Kaderausbil-
dung.
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